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13 2. Sitzung 

Bonn, den 25. Juni  1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren, es wird Ihnen vorge-
schlagen, für den aus dem Gemeinsamen Ausschuß 
gemäß Art. 53 a GG ausscheidenden Abgeordneten 
Hermsdorf (Cuxhaven), den Abgeordneten Becker 
(Nienberge) zu wählen. Interfraktionell ist verein-
bart, daß das jetzt am Anfang der Tagesordnung 
behandelt werden soll. Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. Der Vorschlag erfolgt durch die Frak-
tion der SPD. 

Ist das Haus damit einverstanden? — Ich höre 
auch hier keinen Widerspruch. Damit ist der Abge-
ordnete Becker (Nienberge) als stellvertretendes 
Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses bestimmt. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
gegen die nachfolgenden Verordnungen keine Bedenken er-
hoben: 

Verordnung (EWG) Nr. 275'71 des Rates vom 8. Februar 
1971 zur Festsetzung der Interventionspreise für frische 
oder gekühlte Sardinen und Sardellen für die Zelt bis zum 
31. Dezember 1971 

Verordnung (EWG) Nr. 328/71 des Rates vorn 15. Februar 
1971 zur Festlegung von Übergangsbestimmungen hinsicht-
lich der von der Interventionsstelle Italiens durchzuführen-
den Verträge über die erste Bearbeitung und Aufberei-
tung von Rohtabak 

Verordnung (EWG) Nr. 348/71 des Rates vom 18. Februar 
1971 zur Änderung der Verordnung (LWG) Nr. 1432/70 über 
die Anpassung der von Frankreich zu zahlenden, infolge 
der Abwertung des französischen Franken herabgesetzten 
Interventions- oder Ankaufpreise 

Verordnung (EWG) Nr. 673/71 des Rates vom 30. März 1971 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 986/68 zur Fest-
legung der Grundregeln für die Gewährung von Beihilfen 
für Magermilch und Magermilchpulver für Futterzwecke 

Verordnung (EWG) Nr 776/71 des Rates vom 14. April 1971 
über allgemeine Regeln für die Destillation von Tafelwein 
in der Zeit vom 19. April 1971 bis zum 3. Juni 1971 

Verordnung (EWG) Nr. 855/71 des Rates vom 27. April 1971 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufspreises 
für Blumenkohl 

Der Bundesminister fur Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat am 22. Juni 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Ritgen, Ehnes, von Alten-Nordheim, Dr. Reinhard, Susset, 
Solke, Dr. Hermesdorf (Sehleiden), Niegel und Genossen betr. 
Preis für Zuckerrüben — Drucksache V1!2285 — beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache VI/2379 verteilt. 

Wir kommen damit zum einzigen Punkt der heu-
tigen Tagesordnung, der 

Fragestunde 

Drucksache VI/2344 —. 

und zwar zuerst zu den Dringlichen Mündlichen 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen 
Amts, Drucksache VI/2373. Das Amt hat daraum ge-
beten, die Fragen 1 des Abgeordneten Dr. Klepsch 
und 5 des Abgeordneten Dr. Marx gemeinsam zu be-
handeln. Keine Bedenken? — Herr Staatssekretär 
Moersch, ich darf bitten. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
das ist vielleicht ein kleines Mißverständnis. Diese 
Fragen sollen vielmehr als Dringlichkeitsfragen zu-
erst, und zwar einzeln, behandelt werden, weil noch 
andere Dringlichkeitsfragen von Herrn Kollegen 
Riedel — Drucksache VI/2378 — vorliegen. Ich möchte 
zunächst die Fragen 1 bis 5 aus der Drucksache 
VI/2373 beantworten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! Dann 
fangen Sie bitte mit der Frage 1 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Klepsch an. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Dr. Marx, ich 
habe mir Ihre Frage als erste in der Reihenfolge vor-
genommen. Ist das richtig? 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Bitte sehr, 
gern!) 

— Das liegt in der Logik der Sache. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gut, dann rufe ich 
also zuerst die Frage 5 des Abgeordneten Dr. Marx 
(Kaiserslautern) auf: 

Hat die Bundesregierung sich innerhalb des Kabinetts be-
raten und Beschluß gefaßt und sich mit anderen NATO-Staaten 
abgestimmt, ehe der Uundeskanzler in den USA seinen für die 
Sicherheit Europas äußerst bedeutsamen Vorschlag für baldigen 
Beginn der Truppenreduktion vorgetragen hat? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, ich 



7702 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 132. Sitzung. Bonn, Freitag, den 25. Juni 1971 

Parlamentarischer Staatssekretär Moersch 
beantworte die Frage des Abgeordneten Dr. Marx 
wie folgt. 

Während seiner Amerikareise hat der Herr Bun-
deskanzler keinen Vorschlag zum Beginn der Trup-
penverminderung gemacht. Er hat in seiner An-
sprache vor dem Woodrow-Wilson-International-
Center in Washington am 15. Juni 1971 vielmehr 
gesagt, er stehe auch Erwägungen, man könne unter 
Umständen mit einem symbolischen Schritt begin-
nen, aufgeschlossen gegenüber. 

Es ist selbstverständlich, daß alle Überlegungen 
zur beiderseitigen Truppenverminderung die Sicher-
heitsinteressen der Allianz und ihrer Mitglieder von 
vornherein einkalkulieren. Die Bundesregierung 
bzw. der Bundessicherheitsrat haben sich wiederholt 
mit der Problematik befaßt. Ich darf auch daran er-
innern, Herr Abgeordneter, daß die Reise des Bun-
deskanzlers in die Vereinigten Staaten der Tagung 
des NATO-Ministerrates in Lissabon am 3. und 4. 
Juni 1971 folgte. Dieser Tagung ist selbstverständ-
lich ein intensiver Gedankenaustausch zwischen den 
Mitgliedern der NATO vorausgegangen. In den in 
Lissabon gefaßten Beschlüssen hat sich die Allianz 
zur Frage des künftigen Vorgehens bei MBFR ge-
äußert. Die Bundesregierung steht auf dem Boden 
dieser Beschlüsse. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, da, wie Sie sagten, der Bundeskanz-
ler in seinem Vortrag vor dem Woodrow-Wilson-
Institut erklärt hat: „Auch der Erwägung Ihres 
Außenministers" — wobei er seine Gesprächspartner, 
die Amerikaner, ansprach , „man könne unter Um-
ständen mit einem symbolischen Schritt beginnen, 
stehe ich aufgeschlossen gegenüber", wollte ich gern 
fragen, was in diesem Kontext, und im Zusammen-
hang mit dem gesamten Vortrag, der Begriff „sym-
bolischer Schritt" bedeutet. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, wenn ich diese Frage jetzt in extenso beant-
wortete, würde ich damit zugleich auch die Frage 
Ihres Kollegen Dr. Klepsch beantworten. Ich darf 
deshalb darum bitten, zunächst die Fragen, die hier 
gestellt sind, beantworten zu dürfen. Ich glaube, die 
Antwort auf Ihre Frage ergibt sich aus diesem Zu-
sammenhang. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Dann 
möchte ich gern eine zweite Zusatzfrage stellen. 

Herr Staatssekretär, können Sie uns sagen, ob 
diese Außerungen, die — ich sage es noch einmal — 
aus dem Kontext der Rede zu verstehen sind, vorher 
mit den NATO-Partnern abgestimmt worden waren? 
Sie haben gesagt, sie seien mit den NATO-Partnern 
vor der Tagung des NATO-Ministerrates in Lissabon 
abgestimmt gewesen. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nein, diese Äuße-
rungen beziehen sich auf einen Sonderaspekt. Aber 
ich möchte dies wiederholen, der Bundeskanzler 
machte keinen Vorschlag. Die Basis seiner Über-
legungen sind die Beschlüsse von Lissabon und die 
Gespräche, die über den weiteren Fortgang der 
Dinge geführt worden sind — selbstverständlich mit 
den Partnern —; die Gespräche sind im Gange. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine weitere Zu-
satzfrage. Wir kommen zur Frage 1 des Abgeord-
neten Dr. Klepsch: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Schlußkommuni-
ques der Ministertagung des Verteidigungsplanungsausschusses 
vorn 28. Mai 1971 in Brüssel in Ziffer 4, 5 und im ersten Absatz 
der Ziffer 6 noch, oder besagen die Ausführungen des Regie-
rungssprechers von Wechmar und des IPS-Sprechers von Ilse

-

mann lt. „Welt" vorn 22. Juni 1971, Seite 1, daß sie eine neue 
Lagebeurteilung vorgenommen hat? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Frage des Ab-
geordneten Dr. Klepsch beantworte ich wie folgt. 

Ich möchte in Übereinstimmung mit den Krite-
rien von Rom, die ich als bekannt voraussetzen 
darf, noch einmal betonen, daß beiderseitige Trup-
penverminderungen mit ,den Sicherheitsinteressen 
unseres Bündnisses vereinbar sein müssen. Dieses 
Kriterium spielt bei den internen Studien der 
Allianz eine zentrale Rolle. 

Ich muß Sie im übrigen um Verständnis dafür bit-
ten, daß die Bundesregierung, solange unsere eige-
nen Überlegungen und die des Bündnisses noch 
nicht abgeschlossen sind, zu Einzelfragen des MBFR- 
Komplexes nicht Stellung nehmen kann. Sie glaubt 
auch nicht, daß dies im Interesse der Sache liegen 
würde. Selbstverständlich werden alle Vereinbarun-
gen über die beiderseitige ausgewogene Truppen-
verminderung in Europa unabhängig von ihrem Um-
fang von großer Bedeutung sein. Sie würden zei-
gen, daß die gegenseitigen ausgewogenen Truppen-
verminderungen tatsächlich eingeleitet werden kön-
nen. Insofern hätte jeder erste Schritt auch symbo-
lische Bedeutung. 

Das ist auch mit die Antwort auf Ihre Zusatz-
frage, Herr Dr. Marx. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Dr. Klepsch, 
Zusatzfrage. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Präsident, bevor 
ich meine Zusatzfrage stelle, wäre ich dankbar für 
eine Aufklärung, ob meine Dringliche Frage 1 oder 4 
hiermit beantwortet wurde. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege Dr. 
Klepsch, da ich die Fragen nicht numeriert bekom-
men habe, habe ich die Frage beantwortet, die mit 
den Worten beginnt: „Ist die Bundesregierung der 
Auffassung, daß eine 10%ige lineare Reduzierung 
. . .", weil das an die Frage von Dr. Marx anschloß. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Es wäre also 
zweckmäßig, wenn Ihr Amt in Zukunft die Fragen 
numerierte. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
das geht leider nicht. Wir haben die Fragen als 
Dringlichkeitsfragen erst nach der Zeit bekommen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das ist verwunder-
lich, denn ich habe die Fragen in der Drucksache 
VI/2373 mit Nummern zusammengestellt vor mir. 
Vielleicht hat sich Ihr Parlamentsreferent nicht recht-
zeitig mit uns in Verbindung gesetzt. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Entschuldigung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das war demnach 
die Antwort auf die Frage 4 des Abgeordneten Dr. 
Klepsch: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß eine 10 %ige 
lineare Reduzierung der Truppen in Europa ohne Kontrollmaß-
nahmen nur symbolische Bedeutung hat und keine Probleme 
für die Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für ein aus-
reichendes Abschreckungsgleichgewicht in Europa aufwirft? 

Können Sie dann bitte noch die Frage 1 beantwor-
ten. Die Zusatzfragen können dann gemeinsam ge-
stellt werden. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU): Ich hätte zunächst eine 
Zusatzfrage zu meiner Frage 4. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 

Dr. Klepsch (CDU/CSU): Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, da das keine präzise Antwort auf 
meine Frage ist, darf ich Sie fragen, ob Sie meine 
Frage ungeachtet aller Erwägungen nicht mit Ja be-
antworten können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter, ich muß Sie zuerst darauf aufmerksam ma-
chen, daß Sie die Antworten des Staatssekretärs 
nicht kritisieren dürfen, jedenfalls nicht an dieser 
Stelle. Das können Sie in einer Bundestagsdebatte 
machen, aber nicht an dieser Stelle. — Bitte sehr! 

Dr. Klepsch (CDU/CSU): Verzeihen Sie, Herr 
Präsident! Könnten Sie meine Zusatzfrage zu mei-
ner Frage 4 ungeachtet aller Erwägungen nicht mit 
Ja beantworten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter Dr. Klepsch, es ist sehr schwer, eine von Ihnen 
gestellte Frage, die nicht korrekt den Tatbestand 
wiedergeben kann, weil ich hier ja ausdrücklich er-
klärt habe, daß das noch nicht Gegenstand der Er-
örterungen war, nun mit einem klaren Ja oder Nein 
zu beantworten. Ich habe doch hier den Kern der 
Sache dargelegt, daß es darum geht, daß unsere 
Sicherheitsinteressen nicht nachteilig berührt wer-
den. Damit können Sie sagen, es sei ein Ja. Nur kann 

ich mich nicht mit dem identifizieren, was in der 
Frage selbst gesagt worden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
meine Frage lautet: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß 
eine 10°/oige lineare Reduzierung der Truppen 
in Europa ohne Kontrollmaßnahmen nur sym-
bolische Bedeutung hat und keine Probleme für 
die Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für 
ein ausreichendes Abschreckungsgleichgewicht 
in Europa aufwirft? 

Ich hatte eigentlich erwartet, daß Sie mit Nein ant-
worten würden, wenn Sie die Ausführungen des 
Bundesministers der Verteidigung in Wilton-Park 
zugrunde legen. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, es tut mir leid, wenn es hier zu einem Mißver-
ständnis zwischen uns gekommen ist. Zwischen den 
Ausführungen des Bundesministers der Verteidi-
gung und dem, was Ich Ihnen geantwortet habe, be-
steht kein Unterschied. Deswegen habe ich, offen 
gestanden, den Sinn Ihrer Zusatzfrage vorhin auch 
nicht richtig verstanden. Das lag aber an mir. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Rommerskirchen. 

Rommerskirchen (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen nicht bekanntgeworden, wenn Sie 
es schon nicht selbst gehört haben, daß der Herr 
Bundesminister der Verteidigung anläßlich der letz-
ten Debatte hier im Zusammenhang mit Überlegun-
gen für eine Reduzierung um Divisionen oder Briga-
den gesagt hat, daß nicht um eine einzige Kampf-
kompanie reduziert werden dürfe, weil das von 
grundlegender Bedeutung sei, und wie stellen Sie 
das in diesen Zusammenhang? 

(Abg. Dr. Apel: Das war doch nur einseitig!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege Rom-
merskirchen, es kommt auf die Frage an, ob das auf 
beiden Seiten geschieht oder einseitig. Der Gegen-
stand dieser von Ihnen erwähnten Debatte war doch 
zweifellos die berühmte Resolution im amerika-
nischen Senat. Ich würde bitten, wenn Sie aus 
irgendwelchen Debatten zitieren, daß Sie das dem 
Sinne nach und vollständig tun, sonst muß hier ein 
falscher Eindruck entstehen, wie es mir eben bei der 
Antwort auf die Frage des Kollegen Dr. Klepsch 
unterlaufen ist, was ich bedauere. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage gibt es nicht. 

Ich rufe die erste Frage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Klepsch auf: 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Schlußkommuni-

qués der Ministertagung des Verteidigungsplanungsausschusses 
vom 28. Mai 1971 in Brüssel in Ziffer 4, 5 und im ersten Absatz 
der Ziffer 6 noch, oder besagen die Ausführungen des Regie-
rungssprechers von Wechmar und des IPS-Sprechers von Ilse-
mann It. „Welt" vom 22. Juni 1971, Seita 1, daß sie eine neue 
Lagebeurteilung vorgenommen hat? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Diese Frage be-
antworte ich wie folgt, Herr Dr. Klepsch. Die Bundes-
regierung teilt die in den angesprochenen Ziffern 
des fraglichen Dokuments zum Ausdruck kommende 
Auffassung nach wie vor. Die in Bezug genommene 
Erklärung des Regierungssprechers von Wechmar 
steht dazu in keinem Widerspruch. Herr von Wech-
mar hat nach der Meldung der „Welt" vom 22. Juni 
1971 erläutert, daß — ich zitiere — 

nach amerikanischer und deutscher Auffassung 
schon mit dem ersten Schritt einer symbolischen 
Verminderung der Truppenstärke in Ost und 
West die Kampfkraft der Streitkräfte herab-
gesetzt werden soll. 

Die Herbeiführung beiderseitiger und ausgewoge-
ner Truppenverminderungen in Mitteleuropa ist ein 
von der Allianz gemeinsam verfolgtes Ziel. In Über-
einstimmung mit der Auffassung ihrer Verbündeten 
hat die Bundesregierung wiederholt erklärt, daß Be-
mühungen um Entspannung und Anstrengungen zur 
Aufrechterhaltung der Verteidigungskraft nicht von-
einander zu trennen sind. Dazu steht sie auch heute 
noch. Die in der Meldung der „Welt" in Bezug ge-
nommene Äußerung von General von Ilsemann steht 
mit den angeführten Ziffern des Schlußkommuniqués 
in keinem Zusammenhang. Sie bezieht sich auf einen 
anderen Tatbestand. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich dem entnehmen, daß in folgenden vier Punk-
ten die Bundesregierung mit dem Papier überein-
stimmt: daß die Sowjetunion und andere Mitglieder 
des Warschauer Paktes bei der Zuweisung von Mit-
teln für militärische und damit zusammenhängende 
Programme eine ausdrückliche reale Zunahme vor-
nehmen, daß das eine steigende Schlagkraft be-
inhaltet, 

(Abg. Dr. Apel: Die Fragen sollen kurz sein! 
— Zuruf von der CDU/CSU: Komm, hör 

doch auf!) 

daß es deshalb notwendig ist, zur Verbesserung der 
Verteidigungskraft der NATO sowohl im Haushalt 
als auch im internationalen Bereich in Form von 
Verstärkungsprogrammen, und im Bereich von 
nationalen Anstrengungen, Erhöhungen vorzuneh-
men, um das auszugleichen? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Dr. Klepsch, 
glauben Sie ernsthaft, daß das eine einfache Zusatz-
frage ist, wie es die Geschäftsordnung wünscht? — 
Sie brauchen das nicht zu beantworten. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Apel: Das 
war überhaupt keine Frage.) 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Präsident, wenn 
ein Ministerkommuniqué vom Herrn Staatssekretär 
gelesen ist, ist das eine ganz einfache Frage. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das ist es in der 
Tat, Herr Dr. Klepsch. Obwohl ich hier nicht als 
Militärexperte gelten möchte, darf ich Ihnen doch 
sagen, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen 
dem Gedanken besteht, daß man sozusagen von der 
Basis der Gleichheit aus solche Verminderungsge-
spräche zu führen hat und daß man deswegen ein 
gewisses Defizit bei der NATO auffüllen sollte — 
das ist der Sinn dieser Ausführungen — und daß 
man zweitens, wenn sich herausstellt, daß eine ge-
genseitige und ausgewogene Truppenverminderung 
möglich ist, die Gelegenheit zu Verhandlungen dar-
über ergreift. Das eine schließt das andere niemals 
aus. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
Sie würden daher durch Ihre Aussage den Eindruck 
revidieren, der durch die Ausführungen von Herrn 
Ilsemann entstanden ist, daß die französischen An-
strengungen eine rein französische Angelegenheit 
seien. Es handelt sich vielmehr ganz offensichtlich 
an Hand dieses Beschlusses der Verteidigungsmini-
ster der NATO um einen Teil der NATO-Anstren-
gungen. Ist das richtig? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es ist falsch, daß 
Herr von Ilsemann überhaupt in diesen Zusammen-
hang gebracht wird. Denn Herr von Ilsemann hat 
gemäß der „Welt" — ich darf hier zitieren — gesagt, 
„daß die französische Entscheidung in erster Linie 
auf die Lage im Mittelmeer bezogen sei." Gemeint 
ist die Entscheidung, die französischen Rüstungsaus-
gaben zu erhöhen. Das steht in keinem Zusammen-
hang mit der Frage, die hier aufgeworfen worden 
ist. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Ich überlasse es der 
Lektüre des Protokolls. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Sie haben gar 
nichts zu überlassen, Herr Abgeordneter Dr. Klepsch. 
Das heißt, Sie können es durchaus überlassen, aber 
Sie haben es hier nicht zu betonen; denn Sie haben 
hier nur zu fragen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, da wir die Formel „Herabsetzung der 
Kampfkraft" verwendet haben, frage ich, ob sich die 
Bundesregierung darüber klar ist, was dies, ausge-
hend von der gegenwärtigen Stärke der NATO im 
Abschnitt Europa-Mitte, konkret für die Sicherheit 
Europas bedeutet. 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 132. Sitzung. Bonn, Freitag, den 25. Juni 1971 	7705 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, diese Frage gibt mir willkommene Gelegenheit, 
diesen Begriff hier zu interpretieren, der in einem 
Zusammenhang gefallen ist, der sicherlich nicht so 
aufgefaßt werden kann, wie Sie es in Ihrer Frage 
auffassen mußten. In Diskussionen außerhalb dieses 
Hauses war in der Publizistik ausgehend von 
amerikanischen Senatoren — davon die Rede, daß 
die Amerikaner ohne Verminderung der Kampfkraft 
Musikkapellen und Nachschubeinheiten, Verpfle-
gungseinheiten abbauen könnten — ein uraltes 
Thema aller Parlamentarier dem Militär gegenüber. 
Hier ist nun auf eine gezielte Frage in einer Presse-
konferenz klargestellt worden, daß eine gegensei-
tige ausgewogene Truppenverminderung nicht den 
gegenseitigen Abbau von Musikkapellen bedeuten 
soll, sondern daß wirklich ausgewogen die Kampf-
kraft auf beiden Seiten vermindert werden soll. 
Daraus ergibt sich, daß die Sicherheitsinteressen in 
Mitteleuropa überhaupt nicht berührt sind, wenn das 
geschieht, was im NATO-Kommuniqué zweimal aus-
drücklich gesagt worden ist, nämlich: ausgewogen 
und gegenseitig die Streitkräfte und damit natürlich 
die Kampfkraft zu vermindern. Das ist der Sinn der 
Sache. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frage 2 des Abge-
ordneten Dr. Wörner: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß das 1970 in 
Brüssel beschlossene europäische Verstärkungsprogramm für 
die Aufrechterhaltung der Verteidigungskraft der Allianz not-
wendig ist? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Antwort lautet: ja. Die Bundesregierung 
war an dem Zustandekommen des europäischen 
Verstärkungsprogramms maßgeblich beteiligt. Die-
ses Programm ermöglicht es, gewisse Schwächen 
der NATO-Verteidigung schneller als zunächst nach 
der NATO-Planung möglich erschien, zu beseitigen. 
Die vorgesehenen Maßnahmen stärken die militä-
rische Kampfkraft des Bündnisses. Sie erleichtern 
die fortdauernde amerikanische Präsenz in Europa. 
Sie sind schließlich ein bedeutender Fortschritt in 
der militärischen Zusammenarbeit der europäischen 
Bündnispartner. 

Insgesamt trägt das europäische Verstärkungs-
programm wesentlich zur Aufrechterhaltung des in 
Europa bestehenden militärischen Kräfteverhältnis-
ses bei. Es ist daher notwendig. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wird eine etwa zu beschließende symbolische Trup-
penreduzierung als erste Stufe einer möglichen Ab-
rüstungsvereinbarung dieses europäische Verstär-
kungsprogramm in irgendeiner Weise tangieren? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, da mir die Gabe der Prophetie nicht gegeben ist, 
kann ich nur sagen: nach dem gegenwärtigen Stand 
der Dinge ist an diesem Programm nichts zu ändern. 

Wenn sich in Verhandlungen herausstellen sollte, 
daß das Bündnis gemeinsam zu anderen Schlüssen 
kommt, ist das eine neue Lage. Aber vorläufig ist 
daran nicht gedacht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Dr. Wörner, 
Sie haben keine weitere Zusatzfrage. — Herr Dr. 
Marx! 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, da wir nicht Ihre Gabe der Prophe-
tie auf die Probe stellen wollen, frage ich: Was ent-
spricht dem Willen der Bundesregierung in Zusam-
menhang mit der Zusatzfrage des Kollegen Dr. 
Wörner? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Dem Willen der 
Bundesregierung entspricht es, die Sicherheitsan-
strengungen nicht zu vermindern, sondern die ge-
meinsamen Interessen an einer Verminderung der 
Lasten ohne Verminderung der Sicherheit auszu-
loten, und zwar im Dialog der beiden Paktsysteme. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
enthält Ihre Antwort auch, daß die Bundesregierung 
eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um die-
ses Verstärkungsprogramm vorzunehmen beabsich-
tigt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, wir können natürlich auch gern eine Haus-
haltsdebatte führen. Ich kann Ihnen nur sagen: so-
lange keine neue Lage entstanden ist, gilt die alte 
Lage; und ob die neue Lage entsteht, wird sich aus 
den Verhandlungen zwischen Ost und West erge-
ben. Zunächst einmal bereiten wir die Abstimmung 
im westlichen Bündnis selbst vor, und dann sieht 
man weiter. 

(Abg. Dr. Klepsch: Das ist keine Antwort 
auf meine Frage!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich kann Ihnen 
nicht helfen; Sie haben nur eine Zusatzfrage. Sonst 
wird keine Zusatzfrage gestellt. 

Ich komme zur Frage 3 des Abgeordneten Dr. Zim-
mermann. — Der Fragesteller ist nicht im Saal. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Wir kommen nunmehr zu den dringenden Münd-
lichen Fragen aus der Drucksache VI/2378, weiterhin 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters des Auswärtigen. Es sind zwei Fragen des Ab-
geordneten Riedel (Frankfurt). Die erste Frage: 

Halt es die Bundesregierung mit ihren verfassungsmäßigen 
Pflichten für vereinbar, der Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn weiterhin zu gestatten, in einem Werbeplakat für 
vereinbarte Sonderzüge zum Deutschlandtreffen der Schlesier 
in München das Motto „Heimat in Freiheit" und die Darstellung 
des Portraits von Gerhart Hauptmann sowie jeglichen Hinweis 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
auf die Bezeichnung dieser Sonderzüge mit schlesischen Städte-
namen nicht zuzulassen? 

Bitte, sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Bundesregierung sieht nach geltendem 
Recht keine Möglichkeit, in unternehmerische Dispo-
sitionen der Deutschen Bundesbahn einzugreifen. 
Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn hat seine 
Dienststellen angewiesen, bei Werbemaßnahmen 
mit politischem Inhalt Zurückhaltung zu üben, um 
den Grundsatz der absoluten politischen Neutrali-
tät zu wahren. Die Bundesregierung sieht keine 
Veranlassung, diese Anordnungen zu beanstanden. 

Ich darf hier hinzufügen, daß ich diese Frage des-
wegen mitbeantworte, weil die nächste Frage, Herr 
Abgeordneter Riedel, sich auf eine angebliche Äuße-
rung von mir im Parlament bezieht. Ich fühle mich 
allerdings nicht kompetent in Fragen der Bundes-
bahn; das möchte ich hier gleich deutlich sagen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, nach-
dem Sie die Auffassung der Bundesregierung über 
die parteipolitische Neutralität unterstrichen haben, 

(Parlamentarischer Staatssekretär Moersch: 
die politische Neutralität, Herr Abgeord

-

neter!) 

— die politische; und in dem Schreiben ist auch von 
parteipolitischer Neutralität die Rede —, frage ich 
Sie, ob Sie das Motto „Heimat in Freiheit" als eine 
Verletzung der politischen Neutralität ansehen. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich habe hier zu keinem Motto Stellung zu 
nehmen und auch nicht zu Entscheidungen des Vor-
standes der Deutschen Bundesbahn. Wir haben durch 
Gesetz in diesem Hause geregelt, daß da eine Unab-
hängigkeit besteht. Der Vorstand der Bundesbahn 
hat einen Verwaltungsrat, und bevor sich dieser Ver-
waltungsrat — dem ja Mitglieder dieses Hauses, 
auch Ihrer Fraktion, angehören — mit diesen Fragen 
nicht befaßt hat, bin ich nicht in der Lage, zu Dingen 
Stellung zu nehmen, von denen ich gestern um  1/24 
Uhr zum erstenmal gehört habe und deren Inhalt 
mir nicht vorliegt, deren Inhalt Sie besser kennen. 
Im Grunde genommen halte ich es für eine ziemlich 
große Schwierigkeit, wenn ich jetzt zu einem Thema 
Stellung nehmen muß, zu dem mir nicht einmal mehr 
die Unterlagen beschafft werden konnten, weil die 
Fragesteller ihre Fragen sehr spät eingereicht haben. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Czaja: Sie 
haben von der Stellungnahme der Bundes

-

regierung gesprochen!) 

— Diese Frage hätte meiner Ansicht nach gar nicht 
beantwortet werden müssen. Das ist eine Courtoisie 
der Bundesregierung, denn die Frage hat die Res-
sorts zu spät erreicht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, sind Sie nicht der Meinung, daß die Bun-
desregierung im Rahmen ihrer politischen Obsorge 
für die Deutsche Bundesbahn eine Liste deutscher 
Städte- und Dichternamen veröffentlichen könnte, 
die in der Bundesrepublik noch genannt werden 
dürfen? 

(Zurufe von der SPD.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich kann nur vermuten, worauf Ihre Frage ab-
zielt. Ich halte es nicht für sinnvoll — ich will es 
hier ganz deutlich sagen—, daß irgendwelche Stel-
len in irgendeinem Lande — seien es privatwirt-
schaftliche, seien es öffentlich-rechtliche Unterneh-
men — irgendeine Art von Geschichtszensur aus-
üben. Und ich halte überhaupt nichts davon, daß man 
sich mit solchen Fragen in Deutschland politisch aus-
einandersetzt. Der Flaggenstreit der Weimarer 
Republik sollte uns allen noch zu denken geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Marx [Kaiserslautern] : Aber diese Ge

-

schichte hat doch die Bundesbahn begonnen!) 
— Einverstanden! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da Sie 
vorhin erklärten, Sie könnten nicht Stellung neh-
men, weil Sie die Unterlagen nicht rechtzeitig be-
schaffen konnten, frage ich Sie: Wie beurteilen Sie 
dann die Tatsache, daß gestern im Ausschuß für 
Städtebau und Wohnungswesen ein Gesetz beraten 
und beschlossen werden sollte, für das den Abgeord-
neten nicht einmal die Unterlagen zur Verfügung 
standen? 

(Zurufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Hier ist der innere 
Zusammenhang nicht mehr gegeben, Herr Abgeord-
neter Niegel. — Herr Staatssekretär, die Angelegen-
heit ist erledigt. 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Dr. Burgbacher zu 
einer Zusatzfrage! 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU); Herr Staatssekre-
tär, Sie haben soeben auf eine Bemerkung unseres 
Kollegen Czaja, der von parteipolitischer Neutrali-
tät sprach, erwidert, es müsse richtig „politische 
Neutralität" heißen. Wären Sie so freundlich, mir 
und auch dem Hause den Unterschied zu erklären, 
den Sie zwischen diesen beiden Begriffen sehen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter Burgbacher, ich wollte dem Kollegen Czaja zu 
Hilfe kommen, weil die Frage, auf die es dem Kol-
legen Riedel ankam, eine Landsmannschaft betraf, 
und ich wollte den Eindruck vermeiden, als sei eine 
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Parlamentarischer Staatssekretär Moersch 
Landsmannschaft der Schlesier eine parteipolitische 
Organisation. Das ist sicher in Ihrem Sinne ge-
schehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen damit 
zu Frage 2 des Abgeordneten Riedel (Frankfurt) : 

Ging den Beschlüssen der Münchner SPD-Stadtratsfraktion, 
die den Münchner Oberbürgermeister Dr. Vogel daran hindern, 
zum Deutschland-Treffen der Schlesier ein Grußwort zu richten, 
und die den von der Bundesregierung in der Fragestunde am 
30. April 1971 durch den Parlamentarischen Staatssekretär 
Moersch zurückgewiesenen Forderungen des stellvertretenden 
polnischen Außenministers Willmann entsprechen, wonach die 
„praktischen Konsequenzen" des deutsch-polnischen Vertrages 
u. a. eine „Neutralisierung und politische Eliminierung" der 
Landsmannschaften bedingen, eine entsprechende der Bundesre-
gierung übermittelte Anregung oder Intervention der polnischen 
Regierung voraus? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege, die 
Antwort lautet: Nein, der Bundesregierung ist keine 
Anregung oder Intervention der polnischen Regie-
rung im Sinne Ihrer Frage übermittelt worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Riedel. 

Riedel (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, ich möchte Sie fragen, ob es im Sinne der Ent-
spannungspolitik, wie die Bundesregierung sie ver-
steht, wenigstens zukünftig noch erlaubt ist, daß 
die Heimatvertriebenen im gesellschaftlichen und 
amtlichen Verkehr die deutsche Bezeichnung ihrer 
Geburtsorte gebrauchen dürfen. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich habe in diesem Hause wiederholt zu dieser 
Frage Stellung genommen. Es ist ganz selbstver-
ständlich, daß jedermann in diesem Lande das Recht 
hat, die Bezeichnung zu verwenden, die er für rich-
tig hält. Das folgt aus Art. 5 des Grundgesetzes. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Weitere Zusatzfra-
gen? — Herr Abgeordneter Dr. Czaja! 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wür-
den Sie im Zusammenhang mit der zweiten Frage 
des Abgeordneten Riedel dazu Stellung nehmen, 
wie sich die Bundesregierung gegenüber dem Ein-
griff in unsere freiheitliche Grundordnung, der die 
Neutralisierung und politische Eliminierung der 
Landsmannschaften fordert, verhält und ob sie im 
Sinne der Sicherung unserer freiheitlichen Grund-
ordnung bereit ist, das Nötige auch nach außen zu 
erklären? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
ich bin leider gezwungen, auf die Antwort, die ich 
bereits gegeben habe, zu verweisen. Es tut mir leid: 
ich kann nicht noch einmal zu einer Frage Stellung 
nehmen, von der ich hier soeben festgestellt habe, 
daß ihr Inhalt unzutreffend ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dr. Czaja: Aber es ergibt sich doch 
aus dem Protokoll, daß die Frage richtig ist!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Weitere Zusatzfra-
gen werden nicht gestellt. 

Wir kommen dann zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Auswärtigen Amts in Drucksache 
VI/2344. Ich rufe zuerst Frage 108 des Abgeordneten 
Engelsberger auf: 

Ist aus der Talsache, daß der sowjetische Botschafter in der 
Bundesrepublik Deutschland, Falin, vor seinem Antrittsbesuch 
bei Bundeskanzler Brandt erst den Vorsitzenden der Deutschen 
Kommunistischen Partei aufgesucht hat, nicht der Schluß zu zie-
hen, daß die Regierung der UdSSR offen eine Partei unter-
stützt, die nach einem Bericht des Bundesinnenministeriums 
„die Arbeit der verbotenen KPD fortsetzt" und infolgedessen das 
Ziel verfolgt, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung 
zu zerstören? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
die Bundesregierung hält es nicht für ihre Aufgabe, 
die Besuche ausländischer Diplomaten zu bewerten. 
Sie beabsichtigt ferner nicht, im Zusammenhang da-
mit zu den Zielen Stellung zu nehmen, die Parteien 
wie die DKP verfolgen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist für die Bundesregierung nicht aus der Tatsache, 
daß einerseits Botschafter Falin und der DKP-Vor-
sitzende Bachmann die Bereitschaft zu enger Zu-
sammenarbeit betont haben und daß andererseits 
im Schrübbers-Bericht die DKP hinsichtlich ihrer 
Ziele und Methoden als identisch mit der verbote-
nen KPD bezeichnet wird, klar erwiesen, daß hier 
eine Partei vom Osten gefördert wird, die die Vor-
aussetzungen für ein Verbot nach Art. 21 Abs. 2 
GG erfüllt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, es ist unmöglich, in diesem Zusammenhang die 
Fragen eines Parteienverbotes zu diskutieren. So-
weit mir bekannt, ist das gestern in einem zuständi-
gen Ausschuß dieses Hauses geschehen. Ich habe in 
meiner Antwort ausdrücklich gesagt, daß es nicht 
die Aufgabe der Bundesregierung sein kann, im Zu-
sammenhang mit dem, was Sie gefragt haben, die 
Ziele einer Partei in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu bewerten. Im übrigen darf ich noch darauf 
hinweisen, daß es ja wohl keine Meldung von be-
sonderem Neuigkeitswert ist, daß der Botschafter 
der Sowjetunion gleichzeitig Mitglied der KPdSU 
ist und daß deswegen hier natürlich bestimmte Kon-
takte zwischen Parteien bestehen, die in der ganzen 
internationalen Welt bestehen, wie auch andere 
Parteien mit befreundeten Parteien Kontakte unter-
halten, etwa wir von der FDP mit den Liberalen in 
anderen Ländern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, nach dieser Antwort muß ich nun 



7708 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 132. Sitzung. Bonn, Freitag, den 25. Juni 1971 

Dr. Marx (Kaiserslautern) 

doch die Frage stellen: Hat nun der Botschafter der 
Sowjetunion die Aufgabe, sein Land oder die KPdSU 
bei der DKP zu vertreten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, diese Frage ist doch völlig eindeutig zu beant-
worten: Der Botschafter ist beim Präsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland akkreditiert. Aber es 
ist ebenso sicher, und es ist keine Spezialität eines 
Botschafters irgendeines Landes in der Bundesrepu-
blik Deutschland, daß alle Botschafter, die hier in 
Bonn akkreditiert sind, mit politischen und gesell-
schaftlichen Gruppen Kontakte unterhalten können. 
Das gehört mit zu ihren Aufgaben, die wir im Rah-
men einer Normalisierung der Beziehungen und 
einer Entkrampfung des Verhältnisses auch in die-
sem Sinne durchaus zu akzeptieren haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Aber Kon

-

takte sind doch etwas völlig anderes!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme nun zu 
der Frage 109 des Abgeordneten Engelsberger: 

Treffen Meldungen zu, daß die Bundesregierung bei den Ver-
handlungen um den Warschauer Vertrag der polnischen Regie-
rung in bezug auf die amerikanischen Rundfunksender in der 
Bundesrepublik Deutschland Zusicherungen gemacht hat, die die 
Regierung der Volksrepublik Polen dahin gehend deuten konnte, 
daß die Tätigkeit dieser Sender in absehbarer Zeit eingestellt 
würde? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Antwort lau-
tet: Nein, Herr Abgeordneter. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
nachdem nach Ihrer Erklärung keine Zusagen an die 
polnische Regierung gemacht worden sind: betrach-
tet die Bundesregierung das Schreiben des pol-
nischen Außenministers nicht als eine unzulässige 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 
Bundesrepublik? Wann wird eine Antwort der Bun-
desregierung an den polnischen Außenminister er-
folgen, die Sie schon in der vorletzten Fragestunde 
angekündigt haben? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, das habe ich so nicht angekündigt; das darf 
ich zunächst feststellen. Ich habe hier das Protokoll 
der 126. Sitzung in der Hand. Ich habe dort die 
Frage, die Sie gestellt haben, ausführlich beantwor-
tet. Ich kann meine Antwort hier nur noch einmal 
wiederholen: Es muß, wenn man Beziehungen, wenn 
man Kontakte mit Staaten unterhält, selbstverständ-
lich möglich sein, daß Beschwerden — ob sie berech-
tigt sind oder nicht, wird sich bei der Prüfung her-
ausstellen — entgegengenommen werden. Das ist 
auch eine Frage der Gegenseitigkeit. Warum sollte 
das also in diesem Falle nicht geschehen? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
welche Art von Beschwerden würde die Bundes-
regierung als berechtigt betrachten? Sie haben ja 
gesagt, berechtigte Beschwerden würden entgegen-
genommen. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich kann auf eine hypothetische Frage nur 
eine hypothetische Antwort geben. Diese Antwort 
lautet: Die Berechtigung einer Beschwerde stellt sich 
heraus, wenn die Bundesregierung die Prüfung ab-
geschlossen hat und zu dem Schluß kommt, daß die 
Beschwerde berechtigt ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, zum 
Moskauer Vertrag gibt es bindende Nebenabspra-
chen, die Punkte 5 bis 10 des Bahr-Papiers, die zu 
Protokoll gegeben worden sind. Bedeutet das 
Schweigen der Bundesregierung zu dem in einer 
in der Bundesrepublik erscheinenden Zeitung ver-
öffentlichten Interview des polnischen Vizeaußen-
ministers Willman mit Forderungen gegen unsere 
freiheitliche Grundordnung und das Schweigen zu 
der Frage des Senders „Freies Europa" nicht etwa, 
daß es auch Nebenabreden zu weiteren Schritten zur 
Normalisierung des Verhältnisses in Warschau ge-
geben hat oder gibt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, es ist mir nicht möglich, die Gedankengänge, 
die Sie soeben geäußert haben, nachzuvollziehen, 
da sie nicht auf einer realen Basis beruhen. Die 
Tatsache, daß wir zu einer Sache nicht Stellung 
nehmen, bedeutet doch nicht, daß wir nicht eine 
Meinung dazu haben könnten. Die Frage, die sich 
jede Regierung stellen muß, ist die Frage nach der 
Opportunität. Ich habe in den Fragestunden zu 
diesem Komplex ausdrücklich dargelegt, daß das 
von Ihnen angezogene Interview gar kein Interview 
im Wortsinne gewesen ist. Ich meine, damit wäre 
die Sache in diesem Hause eigentlich erledigt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, ich möchte nicht von einer hypo-
thetischen Sache sprechen, sondern fragen, ob Sie 
bereit sind, in Ihre Untersuchungen dann auch ein-
zubeziehen — und, wenn diese Untersuchungen ab-
geschlossen sind, uns darüber Mitteilung zu ma-
chen —, daß z. B. Radio Prag am 22. Juni, also jetzt 
vor drei Tagen, die Sudetendeutschen als Hoch-
verräter bezeichnet und gesagt hat, daß ihre Aus-
weisung ihrem Wunsch, „Heim ins Reich" zu kom-
men, entsprochen habe? 
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Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, Sie dürfen davon ausgehen, daß wir solche 
Äußerungen sehr sorgfältig registrieren. Die Äuße-
rung, die Sie genannt haben, ist mir nicht bekannt. 
Ich komme im Zusammenhang mit einer Frage, die 
ich nachher zu beantworten habe, auf diesen Ge-
samtkomplex noch zurück. Ich möchte jetzt nur an-
deutungsweise sagen, daß wir als ein Land, in dem 
die Freiheit der Meinungsäußerung in einer Weise 
verwirklicht ist wie in kaum einem anderen Land 
der Welt, meiner Ansicht nach Anlaß haben, an die 
Festigkeit unserer Demokratie gegen Angriffe von 
außen und Meinungsäußerungen, die ohne Substanz 
sind, zu glauben. Wir haben nach 20 Jahren 
Erfahrung Grund, das zu tun. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme zur 
Frage 110 des Abgeordneten Werner: 

Welche Beschlüsse haben die sechs Außenminister der EWG-
Staaten auf der letzten Außenministerkonferenz zusammen mit 
den vier Außenministern der beitrittswilligen Staaten hinsicht-
lich einer gemeinsamen Nahost-Politik gefaßt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Frage beantworte ich wie folgt. Das Nah-
ost-Problem ist eines der beiden Konsultationsthe-
men, das von den Außenministern der Sechs auf der 
Münchener Konferenz in die neue außenpolitische 
Zusammenarbeit gemäß dem Luxemburger Bericht 
eingebracht wurde. Die Ziele dieser Zusammenar-
beit sind — ich darf hier zitieren —, „1. durch regel-
mäßige Unterrichtung und Konsultationen eine bes-
sere gegenseitige Verständigung über die großen 
Probleme der internationalen Politik zu gewährlei-
sten; 2. die Harmonisierung der Standpunkte, die 
Abstimmung der Haltung und, wo dies möglich und 
wünschenswert erscheint, ein gemeinsames Vorge-
hen zu begünstigen und dadurch die Solidarität zu 
festigen". 

Der in mehreren Sitzungen der Experten und der 
politischen Direktoren der Außenministerien erar-
beitete Bericht, welcher der Erörterung der sechs 
bzw. zehn Außenminister am 13. und 14. Mai und am 
18. Mai in Paris zugrunde gelegen hat, geht von fol-
genden Gedanken aus. Die Bedeutung, die einer 
Friedenslösung im Nahen Osten für Europa zu-
kommt, wird unterstrichen. Die Partner unterstützen 
alle auf die Herbeiführung eines Friedens gerichte-
ten Bemühungen, insbesondere die des UNO-Ver-
mittlers Botschafter Jarring. Die Grundlage für eine 
Friedenslösung muß die Resolution des Weltsicher-
heitsrates vom 22. November 1967 sein. Die Partner 
erklären die Bereitschaft, zu gegebener Zeit Beiträge 
zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilisierung im 
Nahen Osten zu leisten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Werner. 

Werner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie 
unterscheidet sich der Inhalt dieses Papiers von der 
Resolution 242? Gibt es da wesentliche Unterschiede 
oder nicht? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich habe eben dargelegt, daß es im Grunde 
dieselbe Basis ist. Ich bin bereit, im Auswärtigen 
Ausschuß die näheren Einzelheiten zu erläutern. Da 
es sich um eine Sachdarstellung, um einen Bericht 
und nicht um irgendwelche Beschlüsse handelt, die 
dieses Haus zu bestätigen hätte, bitte ich für dieses 
Verfahren um Verständnis. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme damit 
zur Frage 111 des Abgeordneten Storm. — Herr 
Storm ist nicht im Saal. Diese und seine Frage 112 
werden schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlage zum Stenographischen Bericht abge-
druckt. 

Ich komme zur Frage 113 des Abgeordneten 
Dr. Becher (Pullach) : 

Welche Funkstationen veranstalten vom Gebiet der Sowjet-
union und der mit ihr verbündeten Staaten aus tägliche Sendun-
gen in deutscher Sprache? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
darf ich die beiden Fragen im Zusammenhang be-
antworten? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Ich rufe 
dann noch die Frage 114 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Becher (Pullach) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, gegen solche Sendungen —
wenn sie sich in die innenpolitischen Verhältnisse der Bundes-
republik Deutschland einmischen und deren revolutionäre Ver-
änderung fordern — offiziellen Protest zu erheben? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich beantworte 
die Frage 113 und 114. Folgende Funkstationen 
strahlen vom Gebiet der UdSSR und  der  mit ihr 
verbündeteten Staaten Sendungen in deutscher 
Sprache aus: 1. UdSSR: Radio Moskau, Radio Frie-
den und Fortschritt, Radio Kiew. 2. CSSR: Radio 
Prag. 3. Polen: Radio Warschau. 4. Rumänien: Radio 
Bukarest. 5. Ungarn: Radio. Budapest. 6. Bulgarien: 
Radio Sofia. 

Wir sind der Auffassung, Herr Abgeordneter, daß 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in 
der Bevölkerung stark genug verankert ist, um auch 
massiven verbalen Angriffen standzuhalten. Damit 
soll nicht gesagt werden, daß wir unsachliche Pole-
mik und persönliche Verunglimpfung in irgendeiner 
Form gutheißen. Es gibt Regierungen, die jeden 
Kommentar aus dem Ausland, der sich mit inneren 
Verhältnissen ihres Landes befaßt, als Einmischung 
betrachten. Die Bundesregierung zählt sich nicht die-
ser Kategorie zu. Wir haben eine zuversichtlichere 
Auffassung von der Pressefreiheit. Weil wir selbst 
den Massenmedien, die auf unserem Boden im Rah-
men der Gesetze tätig sind, nicht die Berichterstat-
tung und die kritische Kommentierung von Ereig-
nissen im In- und Ausland untersagen, sind wir be-
reit, selbst solche ausländischen Kommentare hinzu-
nehmen, die man als Einmischung in unsere innere 
Anlegenheiten qualifizieren könnte. Die Grenze ist 
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selbstverständlich dort gesetzt, wo konkret zur Un-
terminierung unserer verfassungsmäßigen Ordnung 
aufgefordert wird. Dagegen würden wir mit aller 
Entschiedenheit protestieren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich nach Ihrer Antwort, für die ich 
Ihnen außerordentlich danke, die Bundesregierung 
fragen, ob sie auch für das Jahr 1971 eine Zusam-
menstellung des „Monitors" der Deutschen Welle 
aus dem Frühjahr 1970 bestätigen kann. derzufolge 
die genannten Sender der kommunistischen Länder 
insgesamt 6900 Sendestunden pro Woche in 99 
Sprachen und darunter 300 Sendestunden in deut-
scher Sprache senden. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich habe diese Zahlen nicht gegenwärtig. Ich 
unterstelle, daß sie zutreffend sind. Ich möchte aber 
hinzufügen, daß es wie überall nicht nur auf die 
Quantität, sondern vor allem auch auf die Qualität 
ankommen wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, stimmen Sie mit mir überein, wenn ich im 
Zusammenhang mit diesen Tatbeständen sage, daß 
das Verlangen der sowjetischen Seite nach dem Ver-
bot von Radio Free Europe und anderen Sendern, 
die ihrerseits in deutscher oder englischer Sprache 
oder in slawischen Sprachen senden, dem Verhalten 
eines Mannes gleicht, der in einem Riesenglashaus 
sitzt und auf andere mit Steinen wirft? 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Ein gutes 
Bild!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, das Problem des Glashauses in der Weltpolitik 
kann ich hier nicht im einzelnen erörtern. Es ist in 
der Tat richtig, daß viele im Glashaus sitzen und 
trotzdem mit Steinen werfen. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, widmet die Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang insbesondere den sogenannten Ge-
heimsendern, „Deutscher Freiheitssender 904" oder 
„Deutscher Soldatensender 935", die als ausge-
sprochene Umsturzsender bezeichnet werden, ihre 
besondere Aufmerksamkeit? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne

-
ter, das tut sie. Aber das Verhalten dieser Bundes-
republik Deutschland bei Wahlen im Sinne der 
Demokratie zeigt, daß die Wirkung solcher Sendun-
gen offensichtlich von einzelnen gewaltig über-
schätzt wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine letzte Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU): Ich möchte zum 
Schluß nur noch fragen, ob sich die zuständigen 
Stellen der Bundesregierung dessen bewußt sind, 
daß das Verhalten dieser Sender zumindest auch 
mit den Vorschriften der Internationalen Fernmelde-
union nicht übereinstimmt. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich unterstelle, daß Sender, die als Geheim-
sender deklariert sind, kaum mit solchen Vorschrif-
ten übereinstimmen. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ich beziehe mich auf Ihre Antwort an den Kollegen 
Engelsberger in diesem Zusammenhang, auf die Sie 
vorhin ankündigend hingewiesen haben, und möchte 
Sie im Hinblick auf den Grundsatz der Gegenseitig-
keit, von dem Sie sprachen, fragen, ob Sie in Ihrer 
Amtszeit bisher irgendwann einmal die Notwendig-
keit sahen, einen solchen offiziellen Protest, nach 
dem in Frage 114 gefragt wird, zu erheben. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, es ist so, daß in der Zeit meiner Tätigkeit im 
Auswärtigen Amt wiederholt mit ausländischen Ver-
tretern über solche Fragen gesprochen worden ist. 
Ob Sie das als offiziellen Protest werten wollen, ist 
eine andere Frage. Aber selbstverständlich haben 
wir immer die Gelegenheit benutzt, auf Dinge hin-
zuweisen, die nach unserer Meinung einer Verbesse-
rung der Beziehungen nicht dienen können. Das ist 
unser Kriterium. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Ich komme zur Frage 115 des Abgeordneten Dr. 
Jobst: 

Wie hoch ist der Bundeszuschuß, den das Auswärtige Amt für 
die deutsch-amerikanischen Institute im Jahr aufwendet? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
ich wäre dankbar, wenn ich die Fragen des Kolle-
gen Dr. Jobst zusammen mit den Fragen 123 bis 126 
beantworten könnte, da sie fast genau die gleiche 
Materie betreffen und im Sachzusammenhang ste-
hen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Sie wollen gleich 
sechs Fragen auf einmal beantworten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
es tut mir leid; es sind sechs fast gleichlautende 
Fragen eingegangen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich habe sie nicht 
gelesen, aber ich glaube es Ihnen. Also machen Sie 
mal! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Wenn die Frage-
steller einverstanden sind. Sonst müßte ich sechs-
mal den gleichen Text vorlesen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 
(Abg. Dr. Jobst: Ich bin mit der Beantwor-
tung meiner zwei Fragen im Zusammen

-

hang einverstanden!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Vielleicht können 
wir das nachher klären. Dann verweise ich darauf. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Recht auf 
Zusatzfragen wird dadurch nicht beschränkt. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Aber es 
sind durchaus qualifiziert unterschiedliche 
Fragen, Herr Staatssekretär! Es kommt auf 

die Qualität Ihrer Antwort an!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Wie immer, Herr 
Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe also auch 
die Fragen 116 und 123 bis 126 der Abgeordneten 
Dr. Jobst, Pfeifer, Dr. Marx (Kaiserslautern), Dr. 
Bach und Petersen auf : 

116. Dr. Jobst 

Trifft es zu. daß die Bundesregierung diese Zuschüsse his zum 
Jahr 1973 um 50 Prozent kürzen will? 

123. Pfeifer 

Trite es zu, daß die Bundesregierung im Zuge einer soge-
nannten Neuorientierung ihrer auswärtigen Kulturpolitik beab-
sichtigt, die Zuschüsse für die Amerikahäuser zu kürzen? 

121. Dr. Marx (Kaiserslautern) 

Von welchen politischen Vorstellungen geht die Bundesregie-
rung aus, wenn sie einerseits wünscht, daß die USA im Rahmen 
der gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen in Europa ihre 
hohen Verpflichtungen einhalten, und sie andererseits danach 
strebt, den durch vielfältige kulturelle Leistungen besonders 
geschätzten Amerikahäusern künftig Jahr um Jahr die Zuschüsse 
beträchtlich zu kürzen? 

125. Dr. Bach 

Kommt die Initiative der Bundesregierung zur finanziellen 
Einschränkung der Tätigkeit von Amerikahäusern nicht jenen 
Kreisen entgegen, die, wie z. B. die Jungsozialisten und die 
Nürnberger Stadtratsfraktion der NPD, die Auflösung dieser 
Einrichtungen seit einiger Zeit fordern? 

126. Petersen 
was meinte der Vertreter der Bundesregierung, als er hei 

einer Besprechung mit den Vertretern jener Städte, die Amerika-
häuser beherbergen, am 26. Mai 1971 sagte, man müsse die 
Aktivität solcher Häuser einschränken? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesregie-
rung sieht sich bei der Gestaltung und Handhabung 

des Bundeshaushaltes zu größter Sparsamkeit ver-
anlaßt. Bei der Überprüfung der finanziellen Förde-
rung der Amerika-Häuser in Deutschland geht die 
Bundesregierung einmal von der bekannt ange-
spannten Haushaltslage aus, zum anderen von fol-
genden Überlegungen der kulturpolitischen Planung. 

Die Amerika-Häuser sind von der amerikanischen 
Regierung nach dem Kriege in größerer Zahl errich-
tet worden. Inzwischen hat sich das amerikanische 
Engagement dabei aber wieder erheblich reduziert. 
Die Bundesregierung, die seit 1962 die Förderung 
für acht der verbliebenen Amerika-Häuser übernom-
men hat, sieht sich nun in der gleichen Lage wie vor-
dem schon die amerikanische Regierung, indem sie 
die dafür verfügbaren Mittel einschränken muß. 
Hinzu kommt, daß die Bundesregierung keine Kul-
turinstitute anderer Staaten in der Bundesrepublik 
und die amerikanische Regierung keine deutschen 
Kulturinstitute in den USA finanziell unterstützt. 

Unsere Förderung der Amerika-Häuser in der 
Bundesrepublik Deutschland stellt daher eine Aus-
nahme dar, die auch gegenüber Drittländern kaum 
zu vertreten ist. Diese Sonderstellung, die den Ame-
rika-Häusern durch die Förderung der Amerika

-

Häuser seitens der Bundesregierung eingeräumt 
wird, zeigt sich auch darin, daß von 1 Million DM, 
die für die Förderung deutsch-ausländischer Einrich-
tungen in der Bundesrepublik Deutschland zur Ver-
fügung stehen, mehr als 600 000 DM allein für die 
Amerika-Häuser aufgewandt werden, während die 
Bundesregierung den Instituten, deren Tätigkeit der 
Pflege der Beziehungen zu anderen Ländern gilt, be-
sonders auch zu den Entwicklungsländern, mehr 
Hilfe angedeihen lassen sollte und möchte. Auch 
müssen Mittel freigemacht werden, um die übrige 
Kulturarbeit mit den Vereinigten Staaten, insbeson-
dere das Fulbright-Programm, besser dotieren zu 
können. Hierfür, Herr Abgeordneter, sind die ein-
zusparenden Mittel vorgesehen. 

Die Bundesregierung beabsichtigt jedoch nicht, die 
Zuwendungen an die acht bisher von ihr geförderten 
Amerika-Häuser gleichmäßig zu kürzen. Vielmehr 
ist daran gedacht, den Umständen des Einzelfalles 
zu entsprechen und in den einzelnen Städten unter-
schiedlich vorzugehen. Der gesamte Komplex befin-
det sich noch in der Prüfung. 

Der Bundeszuschuß für die acht von der Bundes-
regierung geförderten Amerika-Häuser in Heidel-
berg, Freiburg, Tübingen, Nürnberg, Regensburg, 
Darmstadt, Marburg und Kassel betrug 1970 636 000 
DM und beträgt in diesem Jahr 615 000 DM. Hinzu 
kommt in diesem Jahr ein Betrag für das Amerika-
Haus in Saarbrücken in Höhe von 30 000 DM, so daß 
in diesem Jahr effektiv mehr Geld für Amerika-Häu-
ser ausgegeben wird als im vergangenen Rechnungs-
jahr. 

Das Auswärtige Amt handelt bei der Überprüfung 
der Zuschüsse für die Amerika-Häuser in den näch-
sten Jahren entsprechend dem Wunsch des Haus-
haltsausschusses und des Bundesrechnungshofes. Ich 
darf hinzufügen, daß es der ausdrückliche Wunsch 
der beiden Berichterstatter aus der Fraktion der SPD 
und der Fraktion der CDU/CSU war, diese Kürzun-
gen vorzunehmen. Der Bundesrechnungshof hat die 
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Auffassung vertreten, daß die Förderung der Ame-
rika-Häuser im gegenwärtigen Umfang bedenklich 
ist. Die Bundesregierung ist sich mit der amerikani-
schen Regierung darüber einig, daß sich die oben ge-
schilderten haushaltsrechtlichen Maßnahmen nicht 
auf das deutsch-amerikanische Verhältnis auswir-
ken. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Dr. Jobst zu 
einer Zusatzfrage. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, es 
trifft also zu, daß die Mittel für die amerikani-
schen Institute bis 1973 um 50 % gekürzt werden? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich habe gesagt, daß sich eben das noch in der 
Prüfung befindet. Das kann ich jetzt nicht definitiv 
beantworten. Aber es trifft zu, daß wir Erwägungen 
anstellen, das Fulbright-Programm besser zu dotie-
ren und auch bestimmte Möglichkeiten zu haben, mit 
den Mitteln, die uns vom Hohen Haus bewilligt 
werden, etwa die Einrichtungen von Entwicklungs-
ländern zu fördern. Das halte ich auch für ange-
messen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Jobst (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, tref-
fen die Berichte zu, daß der zuständige Referent im 
Auswärtigen Amt, Herr Dr. von Böhmer, bei einer 
Besprechung mit den Beauftragten der Städte und 
Länder für die deutsch-amerikanischen Institute eine 
solche Kürzung von 50 % bis 1973 angekündigt hat? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich habe gesagt, 
Herr Abgeordneter, daß wir über diese Frage und 
darüber, in welcher Form das möglich sei, sprechen. 
Es trifft nicht exakt so zu, wie Sie gesagt haben. Das 
hängt am Ende entscheidend von dem Willen des 
Hohen Hauses ab. Es wäre doch ungerechtfertigt, 
daß ein Referent der Bundesregierung und des 
Auswärtigen Amtes eine andere Meinung vertritt 
als die beiden angesehenen Berichterstatter des 
Haushaltsausschusses, die für diesen Etat zuständig 
sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Dr. Jobst. 

Dr. Jobst (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, stim-
men Sie mir darin zu, daß eine solche Kürzung 
in der öffentlichen Meinung in den USA eine nega-
tive Wirkung herbeiführen würde? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nein, Herr Abge-
ordneter. Das haben wir mit den Amerikanern —
ich habe das hier vorgetragen — besprochen. Es 
wird in der amerikanischen öffentlichen Meinung 
schon lange darauf hingewiesen, daß die hier vor

-
genommene Art der Finanzierung sehr einseitig 
sei, weil sie nicht auf Gegenseitigkeit beruhe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dr. Marx zu einer Zusatzfrage. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, da Sie eben Kollegen dieses Hauses 
bemüht haben, will ich nur die Frage stellen: Ist es 
richtig, daß Ihr Schreiben an die Städte, in denen 
Amerika-Häuser beherbergt sind, nicht mit einem 
Hinweis auf Wünsche des Haushaltsausschusses 
oder Rügen des Rechnungshofs beginnt, sondern mit 
dem Satz: „Im Rahmen einer allgemeinen Neuorien-
tierung der auswärtigen Kulturpolitik stellt sich die 
Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
das Auswärtige Amt die bisherige Förderung von 
Amerika-Häusern in der Bundesrepublik Deutsch-
land fortsetzen kann?" 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, das ist zutreffend, aber es widerspricht dem 
nicht. 

(Lachen in der Mitte.) 

Ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, daß 
sich die Bundesregierung hier nach den Erörterun-
gen im Haushaltsausschuß eine Meinung gebildet 
hat. Die Mitglieder des Haushaltsausschusses und 
des zuständigen Fachausschusses im Bundestag wa-
ren der Meinung, daß eine neue kulturpolitische Pla-
nung kommen sollte. Es ist also völlig korrekt und 
überhaupt kein Widerspruch in der Sache. Das ist 
auch unser eigentliches Motiv dafür, daß wir die 
Mittel, wenn sie nicht vermehrt werden können, 
nach neuen Prioritäten einsetzen sollten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU): Herr 
Staatssekretär, da Sie vorhin hoffnungsvoll sagten, 
Sie gingen nicht davon aus, daß das irgendeinen 
Einfluß auf die Beziehungen zwischen uns und den 
Vereinigten Staaten haben würde, frage ich, ob Sie 
Gelegenheit genommen haben, den amerikanischen 
Dienststellen das Vorgehen der Bundesregierung 
zu erklären. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das habe ich ge-
tan. Ich habe die Auskunft bekommen, die ich Ihnen 
hier eben genannt habe. Das Gespräch ist mit kom-
petenter Stelle geführt worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Picard zu einer Zusatzfrage. 

Picard (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können 
Sie bestätigen, daß bei einer Umorientierung der 
auswärtigen Kulturpolitik, die unter Umständen 
eine andere Regelung für die hier bestehenden 
Amerika-Häuser mit sich bringt, die kulturpoliti-
sche Aktivität unserer Mittlerorganisationen in den 
Vereinigten Staaten verstärkt werden würde? 
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Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, unter anderem ist das vorgesehen. Ich habe in 
meiner Antwort z. B. auf das sehr wichtige Fulbright-
Programm hingewiesen, das zweifellos den deutsch-
amerikanischen Beziehungen an der richtigen Stelle 
dienen würde. Auch in den Vereinigten Staaten 
selbst sind Verstärkungen der Kulturarbeit ge-
wünscht. 

(Abg. Picard meldet sich zu einer weiteren 
Zusatzfrage.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Picard, da Sie nicht der Hauptfragesteller sind, steht 
Ihnen nur eine Zusatzfrage zu. Wird noch eine Zu-
satzfrage hierzu gestellt? — Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe die Frage 117 des Abgeordneten Dr. Milt

-

ner auf: 
Steht die Bundesregierung hei der jetzigen Runde der deutsch-

sowjetischen Regierungsverhandlungen über die Wiedergut-
machung nationalsozialistischen Unrechts auf dem Standpunkt 
früherer Bundesregierungen, daß ein Vertrag keinen nachteii-
gen Einfluß auf die Rechte und Ansprüche (wie beispielsweise 
die Zwangsarbeit oder Enteignung) der ehemals in Jugoslawien 
beheimateten Volksdeutschen haben darf? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
auf die Frage 117 darf ich wie folgt antworten. 

Gegenstand der deutsch-jugoslawischen Regie-
rungsverhandlungen, deren erste Runde vom 11. bis 
zum 25. Mai 1971 in Bonn stattgefunden hat, ist 
ausschließlich die Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts. Ein nachteiliger Einfluß auf die 
Rechte und Ansprüche von ehemals in Jugoslawien 
beheimateten Volksdeutschen steht nicht zur Dis-
kussion. Das schließt auch nachteilige Einflüsse auf 
Ansprüche deutscher Staatsangehöriger aus, die aus 
Zwangsarbeit oder Enteignung herrühren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Miltner. 

Dr. Miltner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich dem entnehmen, daß die jugoslawische 
Regierung auch nicht die Absicht hat erkennen las-
sen, daß diese Ansprüche der Volksdeutschen aus 
Jugoslawien damit verquickt werden sollen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich müßte Ihnen diese Frage schriftlich beant-
worten. Ein solcher Vorgang ist mir jedenfalls nicht 
gegenwärtig. Ich kann das natürlich nicht ausschlie-
ßen, weil ich nicht sämtliche Gespräche der letzten 
15 Jahre hierüber kenne. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen bekannt, daß Radio Prag in einer 
Sendung von vorgestern unter ausdrücklicher Be

-zugnahme auf diese angeblichen Verhandlungen mit 
Jugoslawien auch für die Tschechoslowakei Repa-
rationen durch die Bundesrepublik gefordert hat? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, mir ist diese Meldung nicht bekannt. Aber ich 
darf hinzufügen: es geht hier nicht um Reparationen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie bestätigen, daß die Bundesregierung 
weiterhin die berechtigten Ansprüche der deutschen 
Staatsangehörigen, die aus Jugoslawien stammen, 
vertritt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Bundesregierung ist nach Gesetz verpflich-
tet, berechtigte Ansprüche zu vertreten. Das tut sie 
selbstverständlich in jedem Fall. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die Frage 
118 des Abgeordneten Dr. Miltner auf: 

Will die Bundesregierung gegebenenfalls ebenso wie bei 
der Aufrechnung jugoslawischer und volksdeutscher Sozialver-
sicherungsansprüche in früheren Abkommen diesmal die Kriegs-

folgeschäden der ehemaligen Volksdeutschen in Jugoslawien mit 
den Schaden durch nationalsozialistisches Unrecht aufrechnen, 
sofern diese zum Gegenstand von Verhandlungen werden? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich nehme an, 
Herr Abgeordneter, daß Sie in dem ersten Teil Ihrer 
Frage den Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Föderativen Volksrepublik 
Jugoslawien über die Regelung gewisser Forderun-
gen aus der Sozialversicherung vom 10. März 1956 
— Bundesgesetzblatt 1958, Teil II, Seite 170 —
meinen. Durch diesen Vertrag sind alle Anwart-
schaften und Ansprüche aus den beiderseitigen So-
zialversicherungen durch die Zahlung von Pausch-
beträgen abgegolten worden, wobei die Bundesre-
publik an Jugoslawien einen sich aus der Aufrech-
nung zugunsten Jugoslawiens ergebenden Unter-
schiedsbetrag in Höhe von 26 Millionen DM gezahlt 
hat. Die durch den Vertrag aus dem Jahre 1956 
nicht erfaßten Fragen sind später in dem deutsch-ju-
goslawischen Abkommen über soziale Sicherheit 
vom 12. Oktober 1968 geregelt worden. In diesem 
Gegenseitigkeitsabkommen ist unter anderem fest-
gelegt, daß die nach dem Recht des anderen Ver-
tragsstaates zurückgelegten Versicherungszeiten 
und Ersatzzeiten für den Erwerb und die Aufrecht-
erhaltung von Versicherungsansprüchen aufgerech-
net werden. 

Die Bundesregierung hat keine Veranlassung, 
Grundsätze, die für das Gebiet der sozialen Sicher-
heit Anwendung finden, auf deutsch-jugoslawische 
Verhandlungen über die Wiedergutmachung natio-
nalsozialistischen Unrechts zu übertragen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 

Die Fragen 119 und 120 des Abgeordneten Bittel-
mann werden auf Wunsch des Fragestellers schrift-
lich beantwortet. 

Die Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Wir kommen dann zur Frage 121 der Abgeord-
neten Frau Dr. Wolf: 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß die Auslandsvertre-
tungen ihre Arbeit in der Entwicklungspolitik entsprechend dein 
Bericht der Kommission für die Reform des Auswärtigen Dien-
stes, Abschnitt III, Punkt 3, bei der „Nachbetreuung der Sti-
pendiaten und Praktikanten" zu einer Nachkontaktarbcit erwei-
tern sollten, damit diese, mit den Verhältnissen in der Bundes-
republik Deutschland vertrauten Personen aus Entwicklungslän-
dern, zu denen sicher euch Teilnehmer von Veranstaltungen der 
Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer gehoren, zu einer 
engeren Zusammenarbeit, z. B. bei der Gründung und Durch-

führung von Projekten, herangezogen werden? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Frau Kollegin 
Wolf, die Antwort lautet wie folgt. Die Bundesregie-
rung mißt der Mitwirkung der Auslandsvertretun-
gen bei der Nachbetreuung von Stipendiaten und 
Praktikanten, die eine Ausbildung in der Bundes-
republik Deutschland erhalten haben, besondere Be-
deutung bei. Zu dieser Tätigkeit bedarf es einer 
engen und dauernden Zusammenarbeit zwischen den 
programmführenden Organisationen in der Bundes-
republik und den Auslandsvertretungen in den Ent-
wicklungsländern. 

Eine Pflege der Beziehungen zu den ehemaligen 
Ausbildungsgästen dient in besonderem Maße der 
freundschaftlichen Verbindung zwischen den Ent-
wicklungsländern und der Bundesrepublik. Die Be-
treuung soll sich auch auf fachliche Fragen und Pro-
bleme durch Unterstützung der Rückkehrer im Zu-
sammenhang mit ihrer Berufsausbildung beziehen. 

Die Auslandsvertretungen werden sich bei der 
Auswahl, der Beurteilung und der Durchführung von 
Projekten der Entwicklungshilfe auch des Rates und 
der Unterstützung der Rückkehrer bedienen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
bitte sehr! 

Frau Dr. Wolf (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist die Bundesregierung bereit, diese als Entwick-
lungshilfe bzw. von Ihnen eben nur als Betreuung 
charakterisierte Aufgabe zu einer wirklichen Part-
nerschaft zu erweitern? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Frau Abgeord-
nete, ich bin sicher, daß das auch gemeint war, denn 
es ist ja wohl der Sinn dieser Betreuung, eine solche 
Partnerschaft zu erreichen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage der Abgeordneten Frau Dr. Wolf. 

Frau Dr. Wolf  (CDU/CSU): Wäre es dann nicht 
richtiger, Worte wie „Betreuung", die vielleicht 
falsch verstanden werden könnten, in diesem Zu-
sammenhang zu vermeiden? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Frau Abgeord-
nete, ich stimme Ihnen voll zu. Ich bedaure, daß 
diese sprachliche Unsicherheit in einem solchen Ma-
nuskript stehengeblieben ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die Frage 
122 der Abgeordneten Frau Dr. Wolf auf: 

Warum werden nicht weitere Konsequenzen gezogen aus der 
Feststellung im Bericht der Kommission für die Reform des 
Auswärtigen Dienstes fiber die als besonders wichtig anerkannte 
Mitarbeit der Ehefrau, und warum wird bei der Fortbildung nur 
die sprachliche Fortbildung erwähnt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Zum ersten Teil 
Ihrer Frage möchte ich feststellen, daß der Bericht 
der Kommission für die Reform des auswärtigen 
Dienstes gegenwärtig im Auswärtigen Amt im ein-
zelnen analysiert und ausgewertet wird. Ohne 
einem Ergebnis vorgreifen zu wollen, kann ich be-
reits jetzt sagen, daß die Feststellungen der Reform-
kommission zur Bedeutung der Mitarbeit der Ehe-
frauen der Angehörigen des auswärtigen Dienstes 
volle Zustimmung finden werden. Ich verweise 
besonders auf die Ziffer 12.15 des Berichts. 

Die überaus wichtige Rolle der Ehefrauen der Mit-
arbeiter des auswärtigen Dienstes wurde schon 
immer anerkannt. Das Auswärtige Amt vertritt die 
Auffassung, daß der Erfolg unserer Auslandsarbeit 
zu einem guten Teil von der Kontaktfähigkeit und 
der Tatkraft der Ehefrauen abhängt. 

(Beifall.) 

Diese Leistungen werden — zu einem geringen Teil 
jedenfalls — bisher durch die Zahlung eines erhöh-
ten Haushaltszuschlages an verheiratete Mitarbeiter 
mit Verpflichtungen zur Kontaktpflege honoriert. 

Beim zweiten Teil Ihrer Frage gehe ich davon 
aus, daß sie sich auf die Fortbildung der Ehefrauen 
bezieht, denn die Fortbildung der Mitarbeiter ist in 
Kapitel 14 des Reformberichts ausführlich behandelt. 
Die dort erwähnten Fortbildungsmaßnahmen gehen 
weit über eine nur sprachliche Schulung hinaus. 

Ob die Kommission die Fortbildung der Ehefrauen 
auf den Sprachunterricht beschränken wollte — 
siehe Ziffer 14.6.4 des Reformberichtes — oder die-
sen Teil der Fortbildung nur beispielhaft erwähnt 
hat, wird unsere Diskussion zu beschäftigen haben. 
Ich kann hierzu mitteilen, daß das Auswärtige Amt 
eine umfassende Fortbildung der Ehefrauen für 
zweckmäßig hält und langfristig auch plant. Diese 
Fortbildung würde berufsbezogen sein. So sollen die 
Ehefrauen nach längerem Auslandsaufenthalt Ge-
legenheit erhalten, sich über die politisch-gesell-
schaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik zu 
informieren. Die Auswirkung dieses Programms 
hängt jedoch von der Bewilligung von Personal- 
und Sachmitteln ab, die gegenwärtig leider nicht 
einmal für alle geplanten Fortbildungsmaßnahmen 
für die Mitarbeiter selbst ausreichen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
der Abgeordneten Frau Dr. Wolf. 
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Frau Dr. Wolf  (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
nachdem Sie die Mitarbeit der Frauen in dieser 
hervorragenden Weise anerkannt haben, möchte ich 
Sie fragen, ob Sie sich bei den weiteren Überlegun-
gen im Auswärtigen Amt nicht auch des Sachver-
stands einer Frau bedienen wollen, die diese Arbeit 
wirklich kennt. Ich habe festgestellt, daß in der 
Kommission keine Frau mitgearbeitet hat. Infolge-
dessen wäre eine Ergänzung nach meiner Meinung 
notwendig. 

(Abg. Frau Griesinger: Sehr richtig!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es ist an sich be-
dauerlich, daß das nicht der Fall war. Aber es ist 
gleichwohl erstaunlich, daß diesem Teil der Frage 
dann von den Männern ein so großer Platz einge-
räumt worden ist. 

(Heiterkeit. — Abg. Dr. Apel: Warum er

-

staunlich? — Weitere Zurufe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, können Sie sich nicht denken, daß es vielleicht 
ein wenig auch aus einem schlechten Gewissen her-
aus geschehen ist? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Frau Abgeord-
nete, solche Regungen sind bei der Reformkommis-
sion grundsätzlich nicht zu unterstellen. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, sind Sie bereit, mir darin zuzustim-
men — da ich ein wenig Mitglied der Reformkom-
mission war —, daß ich da solche Regungen hatte? 

(Anhaltende Heiterkeit.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Regungen, die innerfraktionell vorhanden 
sind, kann ich hier nicht beurteilen. 

(Heiterkeit und Zurufe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme nun-
mehr zur Frage 127 des Herrn Abgeordneten Niegel: 

Trifft es zu und welche Gründe waren gegebenenfalls dafür 
maßgebend, daß das Auswärtige Amt einen Antrag der für die 
angeklagte US-Kommunistin Angela Davis und die sofortige 
Ratifizierung der Ostverträge eintretenden „Westdeutschen 
Frauen-Friedensbewegung", die  Durchführung eines von ihr für 
Oktober 1971 geplanten internationalen Kongresses finanziell zu 
unlerstützen, in einem Schreiben an Frau Prof. Klara-Maria Fa ll

-binder, Ehrenvorsitzende der WFFB und Gründungsmitglied der 
DFU, folgendermaßen beantwortete: „Da die Bemühungen der 
Westdeutschen Frauen-Friedensbewegung im Auswärtigen Amt 
mit Wohlwollen verfolgt werden, darf ich Sie bitten, einen 
detaillierten Kostenvoranschlag . . . vorzulegen, damit geprüft 
werden kann, ob . . , Ihnen ein Zuschuß bewilligt  werden 
kann . . ."? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter Niegel, ich darf zunächst auf den letzten Teil 
Ihrer Frage eingehen. Es ist der Wunsch der Bundes-
regierung, daß viele osteuropäische Frauen die Bun-
desrepublik besuchen. Solche Besuche fördern die 
Objektivierung des Deutschlandbildes bei unseren 
osteuropäischen Nachbarn. Für diesen Gedanken — 
ich betone: für diesen Gedanken — hat die Bun-
desregierung ihr Wohlwollen bekundet. Damit sollte 
aber nicht gesagt werden, daß das Auswärtige Amt 
die Haltung der Westdeutschen Frauenfriedens-
bewegung etwa in allen Fragen unterstreicht. 

Es trifft nicht zu, daß die Westdeutsche Frauen-
friedensbewegung beim Auswärtigen Amt einen 
Antrag auf finanzielle Unterstützung eines für Ok-
tober 1971 geplanten internationalen Kongresses 
gestellt hat. Vielmehr hat sie mit Schreiben vom 

8. September 1970 an den Herrn Bundesminister des 
Auswärtigen lediglich die Frage gerichtet, ob von 
seiten des Auswärtigen Amtes ein Zuschuß zur Fi-
nanzierung von Kontakten mit Frauen aus Ungarn, 
der CSSR, der Sowjetunion, aus Frankreich und 
Dänemark, die die Weltfrauenfriedensbewegung 
kennenlernen und die Bundesrepublik Deutschland 
besuchen wollten, gewährt werden könne. 

Diese Anfrage wurde negativ beschieden mit dem 
Hinweis, daß die geringen für internationale Kon-
takte zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel be-
reits vergeben seien. Lediglich für den Fall des 
Rückflusses unverbrauchter Haushaltsmittel wurde 
zur Prüfung der Frage, ob die geplanten Kontakte 
vom Auswärtigen Amt finanziell unterstützt werden 
sollten, um Vorlage eines detaillierten Kostenvor-
anschlags gebeten. Dieser Voranschlag ist jedoch 
bisher nicht eingegangen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, Ihrer 
Antwort ist zu entnehmen, daß lediglich Haushalts-
mittel fehlten, um diese Bemühungen zu unterstüt-
zen. Folglich kann man daraus entnehmen — — 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich bitte, eine 
Frage zu stellen. 

Niegel (CDU/CSU) : Kann man daraus entneh-
men, daß das Auswärtige Amt die Bemühungen der 
kommunistischen Friedensbewegung nach wie vor 
unterstützt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich bedauere, daß Sie eine solche Zusatzfrage 
nach der gegebenen Antwort stellen. Ich habe aus-
drücklich gesagt, daß wir an einer Verbesserung der 
Kontakte interessiert sind und daß sich dieser Hin-
weis nicht auf eine Organisation als Ganzes bezo-
gen hat. 

(Lebhafte Zurufe von der CDU/CSU.) 
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Parlamentarischer Staatssekretär Moersch 
Sie können eine Wertung in dieser Frage erst vor-
nehmen, wenn eine Entscheidung des Auswärtigen 
Amtes getroffen worden ist. 

Daß wir den Hinweis auf Haushaltsmittel gegeben 
haben, ist eine routinemäßige Frage. Wäre ein de-
taillierter Voranschlag eingegangen, nämlich mit 
Namenslisten und Besuchsprogramm, dann wäre 
darüber eine Entscheidung zu treffen gewesen. Be-
vor diese Entscheidung nicht getroffen und begrün-
det ist, ist es unmöglich, Wertungen vorzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Noch eine Zusatz-
frage? — Keine mehr. Ich danke Ihnen, Herr Staats-
sekretär. 

Wir kommen nunmehr zu den Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Arbeit 
und Sozialordnung, zunächst zu Frage 56 des Herrn 
Abgeordneten Pieroth. 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr Präsi-
dent, ich bitte, die Fragen 56 und 57 gemeinsam be-
antworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Dann 
rufe ich die Fragen 56 und 57 des Herrn Abgeord-
neten Pieroth gemeinsam auf: 

Welcher der drei in der Öffentlichkeit von Kreisen der Bun-
desregierung propagierten sogenannten Vermögensbildungspläne 
gibt die tatsächliche Auffassung der Bundesregierung wieder, 
der Vier-Staatssekretärs-Plan einer überbetrieblichen Gewinn-
abgabe oder die beabsichtigte Einführung einer Investitionsab-
gebe zu Vermögensbildungszwecken oder die Umwandlung des 
Dritten Vermögensbildungsgesetzes in einen gesetzlichen In-
vestivlohn? 

Bedeutet der neue Plan der Bundesregierung, das Dritte Ver-
mögensbildungsgesetz in einen gesetzlichen Investivlohn umzu-
wandeln, eine Abkehr von den bisherigen Plänen der Bundes-
regierung, die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivver-
mögen durch eine zusätzliche Besteuerung von Gewinnen oder 
Investitionen zu finanzieren und eine Hinwendung zu dem von 
der CDU/CSU am 14. April 1970 (Drucksache V1/616) vorgeleg-
ten Beteiligungslohngesetz? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Die Bundes-
regierung hat die zuständigen Ressorts am 11. Juni 
1971 beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Vermö-
gensbildung auszuarbeiten. In dem Beschluß wird in 
Aussicht genommen, von einem Aufkommen von 
etwa 4 Milliarden DM im Jahre 1974 auszugehen. 
Das Gesetz soll zum gleichen Zeitpunkt wie die 
Steuerreform, also am 1. Januar 1974, in Kraft tre-
ten. 

Für die Vermögensbildung sollen laut Kabinetts-
beschluß folgende Grundsätze gelten: 

Erstens. Sie darf nicht zu Wettbewerbsverschie-
bungen am Kapitalmarkt führen. 

Zweitens. Die erforderlichen Beteiligungsfonds 
müssen in das Banken- und Sparkassensystem ein-
gegliedert und dezentralisiert sein. 

Drittens. Bei den auszugebenden Beteiligungspa-
pieren muß es sich um Papiere mit marktgerechter 
Rendite handeln. 

Viertens. Alle Berechtigten unterhalb der festzu-
legenden Einkommensgrenzen sind berechtigt, bei 
Zahlung eines Eigenbeitrags Beteiligungspapiere zu 
erwerben; am Prinzip der Freiwilligkeit wird fest-
gehalten. 

Fünftens. Besonders erwünscht ist die Vermö-
gensbildung in Form von Beteiligungswerten. Hier 
soll eine Vergünstigung durch einen Abschlag auf 
die Höhe der Abgabeverpflichtung eingeräumt wer-
den. 

In den eingeleiteten Ressortbesprechungen wer-
den zur Zeit die möglichen Bemessungsgrundlagen 
geprüft. Dabei wird berücksichtigt, daß die bisher 
erhobene Investitionssteuer künftig entfallen und 
insofern die Wirtschaft entlastet wird. 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die Lei-
stungen nach dem Dritten Vermögensbildungsgesetz 
in einen gesetzlichen Investivlohn umzuwandeln. 
Sie hat vielmehr ausdrücklich beschlossen, andere 
Kriterien für die Bemessung zu nehmen und für die 
Begünstigten an dem Prinzip der Freiwilligkeit fest-
zuhalten. Die Bemessungsgrundlage „Lohn" bleibt 
den autonomen Tarifpartnern vorbehalten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Pieroth. 

Pieroth (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, an wel-
chen Quellen wird man, um diese 4 Milliarden spei-
sen zu können, letztlich anknüpfen, allein an den 
Investitionen oder auch am Gewinn, wie im Okto-
ber im Vier-Staatssekretärs-Plan mitgeteilt wurde, 
oder vielleicht doch, weil dies vor etwa drei Wochen 
verkündet worden ist, in Richtung 624 DM für alle, 
und wie hängen diese drei trotz der Erklärung vom 
11. Juni bis jetzt miteinander konkurrierenden 
Pläne mit der vorgestrigen Ankündigung von Mini-
ster Eppler zusammen, daß man wieder zu einer 
reinen Gewinnabführung zurück wolle? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Minister 
Eppler hat für die Steuerreformkommission der So-
zialdemokratischen Parteien gesprochen, nicht einen 
Plan der Bundesregierung angekündigt. Im übrigen 
wird über die Bemessungsgrundlagen für die Ver-
mögensbeteiligung laut Kabinettsbeschluß vom 
11. Juni zwischen den beteiligten Ressorts beraten. 
Im Gespräch sind sowohl die Investitionen, eine 
Kombination von Investitionen und Ertrag als auch 
mögliche andere noch zu suchende Bemessungs-
grundlagen. Hierüber finden jeden Tag, möchte ich 
fast sagen, Beratungen zwischen den beteiligten 
Ressorts statt, um zu einer wohlabgewogenen Kom-
bination zu kommen. Zu einem Teil Ihrer Frage 
kann ich konkret sagen: An eine Bemessungsgrund-
lage entsprechend der im 624-DM-Gesetz für Tarif-
parteien vorgesehenen ist nicht gedacht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Pieroth. 
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Pieroth (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wenn, 
wie Sie es schilderten, die vermögenspolitischen 
Vorstellungen dieser Bundesregierung noch so vage 
sind, wäre es dann nicht besser gewesen, auf das 
Beteiligungslohngesetz, das wir am 15. April letzten 
Jahres im Bundestag eingebracht haben, zurück-
zugreifen, wobei Sie immerhin davon ausgehen kön-
nen, daß diesem Beteiligungslohngesetz nicht nur 
eine durchdachte Konzeption zugrunde liegt, son-
dern daß Sie auch mit unserer Zustimmung hätten 
rechnen können? 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Wir halten 
diese Konzeption nicht für durchdacht genug, weil 
sie einseitig in eine Richtung zeigt, und zwar die 
einzige, in der die Tarifparteien praktisch operieren 
können. Gerade mit der neuen Regelung sollte aber 
eine gleichmäßige Belastung der Wirtschaft erreicht 
werden. Sie darf also nicht einseitig auf die Bemes-
sungsgrundlage Lohn und Gehalt hinzielen, denn 
diese Bemessungsgrundlage wird von den Tarif-
parteien, weil sie keinen anderen Zugriff haben, in 
jedem Fall benutzt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Pieroth. 

Pieroth (CDU/CSU) : Mit meiner nächsten Frage 
komme ich zu Ihren höchstpersönlichen Schwierig-
keiten. Sie haben am Montag angekündigt, daß Lei-
stungen nach dein Dritten Vermögensbildungsgesetz 
nach Ihrem speziellen Vermögensbildungsplan nicht 
angerechnet werden sollen. Am Tag darauf hat Herr 
Minister Schiller, ich glaube, in der „Welt", verkün-
det, daß diese Leistungen doch angerechnet werden 
sollen. Wie ist denn diese Diskrepanz im Regie-
rungslager zu erklären? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Ich habe am 
Montag nichts angekündigt, sondern ein Informa-
tionsgespräch mit der Presse geführt und dabei dar-
auf hingewiesen, daß man in den bisherigen Bera-
tungen entsprechend dem Kabinettsbeschluß nicht 
davon ausgeht, daß Leistungen nach dem 624-DM- 
Gesetz angerechnet werden sollen. Minister Schiller 
hat in der „Welt" keine direkte Äußerung getan, 
sondern er ist interpretiert worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine letzte Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Pieroth. 

Pieroth (CDU/CSU) : Ist davon auszugehen, daß 
die Meinung von Herrn Minister Schiller dann doch 
die entscheidende ist, da sie einen Tag später als 
Ihre Meinung geäußert wurde? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung: Sie ist in der 
„Welt" einen Tag später interpretiert und abge-
druckt worden. Das Interview hat meines Wissens 
sehr viel früher stattgefunden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
bitte sehr! 

Vogt (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist damit 
zu rechnen, daß die schon bestehenden Ertrags-
beteiligungen, die von manchen Unternehmern den 
Mitarbeitern auf freiwilliger Basis gewährt werden, 
auf die Vermögensbildungsabgabe oder auf das Vo-
lumen der „großen Lösung" der Bundesregierung im 
Bereich der Vermögenspolitik angerechnet werden? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Auch diese 
Frage wird in den Ressortberatungen ausführlich 
geprüft. Dem an sich überlegenswerten Gedanken 
einer Anrechnung stehen sehr umfangreiche und 
sehr komplizierte Fragen der technischen Durchfüh-
rung gegenüber, so daß ich fürchte, es wird bei allem 
guten Willen darauf hinauslaufen, daß man von den 
Unternehmen eine Berücksichtigung der gesetzlichen 
Regelung erwarten muß und nicht umgekehrt, weil 
das allein bei der Durchführung der notwendiger-
weise sowieso etwas komplizierten Regelung neue 
Schwierigkeiten aufwerfen würde. Das ist aber noch 
nicht abschließend entschieden. Wir befinden uns 
mitten in den Ressortberatungen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die beiden Fragen 
58 und 59 des Abgeordneten Weigl werden auf 
Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Fragen werden als Anlage abgedruckt. 

Ich komme zu Frage 60 des Abgeordneten Niegel: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die finanzielle Entwicklung 
der Bundesanstalt für Arbeit, und welche Maßnahmen sind dazu 
zu erwarten? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr Ab-
geordneter, die steigende Inanspruchnahme der 
Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit insbeson-
dere im Bereich der beruflichen Bildung hat dazu 
geführt, daß die Ausgaben die Einnahmen erheblich 
übersteigen. Die Bundesregierung prüft daher zur 
Zeit, ob der durch Rechtsverordnung von 1 % auf 
0,65 % ermäßigte Beitragssatz, der für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber gleich ist, noch für das 
Jahr 1972 beibehalten werden kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
man daraus entnehmen, daß spätestens ab 1973 mit 
einer wesentlichen Erhöhung des Beitrags zur 
Arbeitslosenversicherung zu rechnen ist, und wenn 
ja, an wieviel Prozent ist hier zu denken? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr Ab-
geordneter, ich habe schon darauf hingewiesen, daß 
die Bundesregierung diese Frage prüft. Wir tun das 
in sehr enger Zusammenarbeit und ständiger Kon- 
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Staatssekretär Dr. Ehrenberg 

taktnahme mit der Bundesanstalt für Arbeit. Ob 
und, wenn ja, ob eine wesentliche oder unwesent-
liche Erhöhung notwendig sein wird, wird das Er-
gebnis dieser Prüfungen erbringen. Das Ergebnis 
dieser Prüfungen kann man hier nicht vorweg-
nehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Noch eine Zusatz-
frage, bitte sehr! 

Niegel (CDU/CSU) : Ist Ihnen bekannt, wie hoch 
die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen 
der Bundesanstalt für Arbeit ist? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung: Die Bundes-
anstalt für Arbeit rechnet heute für das Jahr 1971 mit 
einer Entnahme aus der Rücklage — das würde der 
Differenz entsprechen, nach der Sie fragen — in 
Höhe von 773 Millionen DM und — ceteris pari-
bus — für das Jahr 1972 mit einer Entnahme von 
990 Millionen DM. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Wir stehen am Ende der Fragestunde, zugleich 
aber auch am Ende unserer Arbeit vor der Sommer-
pause. Meine Damen und Herren, falls der Ver-
mittlungsausschuß angerufen wird, ist eine Sonder-
sitzung für Montag den 19. Juli 1971, 14 Uhr, vor-
gesehen. Der Termin der ersten Plenarsitzung nach 
der Sommerpause liegt noch nicht fest, doch wird 
damit gerechnet, daß sie am Mittwoch, dem 22. Sep-
tember 1971, um 9 Uhr sein wird. 

Sie sehen schon aus meinen Ankündigungen, daß 
die Sommerpause keine reine Ferienzeit ist, aber Sie 
wissen das ja sowieso, weil der Abgeordnete in 
diesen Ferien einen großen Teil seiner sonstigen 
Arbeit zuerst einmal nachholen muß. Trotzdem 
wünsche ich Ihnen eine recht gute Sommerpause 
und Ihnen und Ihren Familienmitgliedern eine gute 
Erholung. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 10.09 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

127. Sitzung, Seite 7368 C, Zeile 14, statt „und": 
 „mit", Seite 7370 B, Zeile 8, statt „noch" : „nicht", 

Seite 7384 C, Zeile 13, statt „Ausschuß" : „Aus-
schluß" 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Aigner ** 25. 6. 
Dr. Ahrens * 25. 6. 
Dr. Artzinger ** 25. 6. 
Balkenhol 25. 6. 
Behrendt ** 25. 6. 
Biehle 25. 6. 
Bittelmann 25. 6 
Dasch 30. 6. 
Dr. Dittrich ** 25. 6. 
Dröscher ** 25. 6. 
Ehnes 25. 6. 
Fellermaier ** 25. 6. 
Frau Funcke 25. 6. 
Gerlach (Emsland) ** 25. 6. 
Dr. Giulini 25. 6. 
Freiherr von und zu Guttenberg 30. 6. 
Dr. Heck 25. 6. 
Frau Herklotz * 25. 6. 
Dr. Hubrig 25. 6. 
Jahn (Braunschweig) ** 25. 6. 
Kahn-Ackermann 25. 6. 
Kiechle 25. 6. 
Klinker **  25. 6. 
Dr. Koch ** 25. 6. 
Lautenschlager ** 25. 6. 
Lensing 25. 6. 
Lenze (Attendorn) * 25. 6. 
Liehr 25. 6. 
Dr. Löhr ** 25. 6. 
Maucher 26. 6. 
Frau Meermann 30. 6. 
Meister ** 25. 6. 
Memmel ** 25. 6. 
Dr. Möller 25. 6. 
Müller (Aachen-Land) ** 25. 6. 
Frau Dr. Orth ** 25. 6. 
Pfeifer 25. 6. 
Ravens 25. 6. 
Schlee 25. 6. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 25. 6. 
Schulhoff 25. 6. 
Dr. Schwörer ** 25. 6. 
Simon 25. 6. 
Springorum ** 25. 6. 
Staak (Hamburg) 25. 6. 
Stein (Honrath) 25. 6. 
Weber (Heidelberg) 25. 6. 
Windelen 25. 6. 

* Für die Teilnahme an Sitzungen der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage der Abgeordneten Frau 
Dr. Walz (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 3) : 

Wie steht die Bundesregierung zu der Äußerung des Vorsit-
zenden der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Frister, 
die Frage, ob Lehrer, Erzieher und Wissenschaftler das Streik-
recht erhalten sollen, sei keine juristische, sondern eine Macht-
frage? 

Die Bundesregierung weist diese Auffassung mit 
Entschiedenheit zurück. Die Achtung von Verfassung 
und Gesetz ist keine Machtfrage, sie ist vielmehr 
eine Frage der Gesetzestreue. Jeder Versuch, die 
Geltung von Verfassung und Gesetz zu einer Macht-
frage zu relativieren und damit die Achtung des gel-
tenden Rechts in das Ermessen des einzelnen Bür-
gers oder einzelner Organisationen zu stellen, 
müßte zu einer Auflösung unserer rechtsstaatlichen 
Ordnung führen. 

Das geltende Recht schließt das Streikrecht für 
Beamte aus. Dieses Streikverbot, das zu den her-
gebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im 
Sinne des Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes gehört, 
folgt aus der Natur des Beamtenverhältnisses als 
eines öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuver-
hältnisses zwischen Staat und Beamten. Ein Streik-
recht für Beamte wäre überdies mit den grund-
legenden Pflichten eines Beamten, dem Wohl der 
Allgemeinheit zu dienen, unvereinbar. Der Staats-
bürger hat einen Anspruch auf das störungsfreie 
und kontinuierliche Funktionieren des in seinem 
Interesse bestehenden und von seinen Steuergel-
dern mitfinanzierten Staatsapparates. 

Zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufs-
beamtentums im Sinne des Artikels 33 Abs. 5 
Grundgesetz gehört außerdem die Besoldungsfest-
setzung durch das Parlament. Die Einrichtung des 
Streikrechts für Beamte hätte deshalb zur Folge, 
daß ein Arbeitskampf von Beamten sich direkt gegen 
den Gesetzgeber selbst richten würde und damit 
gegen den im Parlament verkörperten demokra-
tischen Willen des Volkes. 

Das Streikverbot gehört zu den elementaren 
Strukturprinzipien des Berufsbeamtentums. Es in 
Frage zu stellen ist gleichbedeutend damit, die Insti-
tution selbst in Frage zu stellen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Dr. 
Weber (Köln) (SPD) (Drucksache VI/2344 Fragen A 
4 und 5) : 

Treffen Meldungen im Kölner Stadt-Anzeiger vom 29. Mai 
1971 zu, daß die von der deutschen Forschungsgemeinschaft ver-
langte Errichtung von Instituten für Umwelt-Toxikologie und 
Ökologie nur in geringem Umfang verwirklicht wurden, so daß 
die jetzt geforderte Forschungs-, Aufklärungs- und Beratungs-
tätigkeit n Umweltschutzfragen nicht gewährleistet werden 
kann? 
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Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, uni 
personelle und sachliche Voraussetzungen für eine wirksame 
Tätigkeit in Umweltschutzfragen zu schaffen? 

Die Meldungen im Kölner Stadtanzeiger vom 
29. 5. 1971 gehen von der Annahme aus, die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstütze oder 
errichte Institute. Die DFG vergibt aber keine Mit-
tel für Erstausstattungen oder Bauten; sie unter-
stützt lediglich Projekte einzelner Forschungsgrup-
pen. Ihre Mittel sind personengebunden. Über die 
von der DFG geförderten Vorhaben im Bereich der 
Umweltforschung unterrichten eine Denkschrift vom 
April 1971 und ihre Jahresberichte. Im Haushalt der 
DFG 1972 und in der Haushaltsplanung für das fol-
gende Jahr sind keine Mittel für Institute für Um-
welttoxikologie und -ökologie ausgebracht. 

An verschiedenen Hochschulen werden zur Zeit 
Pläne — zum Teil auch von Forschungsgruppen, die 
die DFG finanziert — für Ausbau oder Neuerrich-
tung von Instituten für Umwelttoxikologie erörtert. 
Aus Bundesmitteln werden der Aufbau einer For-
schungsgruppe für Umwelttoxikologie bei der Ge-
sellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in Neu-
herrberg bei München, das Institut für ökologische 
Chemie Birlinghoven und Einzelvorhaben u. a. beim 
Bundesgesundheitsamt und einzelnen Hochschulen 
gefördert. Die deutsche toxikologische Forschung 
wird dadurch in ihrer Kapazität gestärkt werden. 

Das Umweltprogramm der Bundesregierung, das 
zur Zeit in Arbeit ist, vereinheitlicht und vervoll-
ständigt das organisatorische und rechtliche Instru-
mentarium zur Bekämpfung von Umweltgefahren, 
vor allem durch die bereits eingebrachten Grundge-
setzänderungen für eine koordinierende Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes auf den Gebieten Was-
serhaushalt, Abfallbeseitigung, Luftreinhaltung und 
Lärmverminderung, Naturschutz und Landschafts-
pflege. Die im Umweltprogramm vorgesehenen Maß-
nahmen schaffen die sachliche Voraussetzung für 
eine wirksame Tätigkeit in Umweltschutz-Fragen. 
Zu den Maßnahmen gehören zahlreiche Gesetze und 
Vorhaben, u. a. das Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
das Aufsichtsverfahren schafft und Ermächtigungen 
für das Festsetzen klarerer und wirksamerer Emis-
sions-Begrenzungen gibt. Ein Umweltplanungs-Infor-
mationssystem, das auch nichtstaatlichen Stellen zur 
Verfügung steht, befindet sich in der Prüfung; ein 
Umweltstatistikgesetz wird in 4 Arbeitsgruppen 
beim Statistischen Bundesamt vorbereitet. Wegen 
der Frage der verbesserten wissenschaftlichen Bera-
tung der Bundesregierung ist ein Forschungsauftrag 
vergeben worden. Das Ergebnis soll von den Auf-
tragnehmern noch in diesem Sommer vorgelegt 
werden. Die personellen und sachlichen Voraus-
setzungen für eine wirksame Tätigkeit in Umwelt-
schutzfragen werden damit in Zukunft vorhanden 
sein   dabei ist sich die Bundesregierung bewußt, 
daß nur im Zusammenwirken aller Kräfte in der 
Gesellschaft, in Wissenschaft und Wirtschaft diese 
große Zukunftsaufgabe der Umweltgestaltung und 
des Umweltschutzes gelöst werden kann. Bereits 
jetzt werden in Zusammenarbeit mit den Ländern 
u. a. der Raumordnungsministerkonferenz und in 
zahlreichen Fachausschüssen zu einzelnen Gebieten 
des Umweltschutzes die bisherigen Organisations

-
formen von Umweltschutzbehörden gestrafft und 
besser koordiniert. 

Die Bundesregierung regt darüber hinaus im Rah-
men ihrer Möglichkeit und Zuständigkeiten bei den 
Ländern an, Themen des Umweltschutzes in Schu-
len und Hochschulen zu behandeln. Sie setzt sich 
besonders dafür ein, daß im Rahmen der Ausbil-
dungsordnung für betriebliche Ausbildung und in 
den Lehrplänen für beruflich bezogene Bildungs-
gänge ebenso wie in Studiengängen an Hochschulen 
Umweltthemen aufgenommen werden, die geeignet 
sind, die vorhandenen personellen Kapazitäten zu 
verstärken. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 auf 
die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Schmidt 
(München) (SPD) (Drucksache VI/2344 Fragen A 6 
und 7) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Durchführung des  am 
30. September 1970 vom bayerischen Landtag beschlossenen Ar-
tikels 56 a des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Lehrer 
und Assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen, Kunsthoch-
schulen und Fachhochschulen (Hochschullehrergesetz — HSchLG) 
entsprechend der ihr am 18. März 1971 durch das „28. Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes" und durch das „Erste Gesetz zur 
Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in 
Bund und Lindern (1. BesVNG)" übertragenen Kompetenz zuzu-
lassen? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um für die beamte-
ten Hochschullehrer an Fachhochschulen in Bayern so schnell wie 
möglich eine angemessene Besoldung zu schaffen und zu ver-
meiden, daß wegen der ungeklärten Besoldung dieser Beamten-
gruppe die Gewinnung qualifizierter Hochschullehrer verhindert 
wird und wegen des Fehlens qualifizierter Hochschullehrer an 
den neu gegründeten Fachhochschulen ein Numerus clausus ein-
geführt werden muß? 

Nach Art. 56 a des Bayerischen Hochschullehrer

-

gesetzes in der Fassung des Fachhochschulgesetzes 
für Bayern vom 27. Oktober 1970, auf den Sie sich 
beziehen, führen Hochschullehrer an Fachhochschu-
len die Amtsbezeichnung Professor an Fachhoch-
schulen. Für diese Beamten müssen die besoldungs-
gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich einer Zuord-
nung zu Besoldungsgruppen geschaffen werden. 

Diese Notwendigkeit besteht nicht nur für Bayern; 
auch in fast allen anderen Bundesländern ist dieser 
Gegenstand zu regeln. Hierfür ist auf Grund der von 
Ihnen erwähnten Grundgesetzänderung jetzt die 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes gegeben. 
Die Länder können für ihren jeweiligen Bereich 
nicht mehr tätig werden, weil die Landesbesol-
dungsgesetze durch Artikel V § 8 des Ersten Besol-
dungsvereinheitlichungs- und Neuregelungsgesetzes 
vom 18. März 1971 festgeschrieben sind. 

Es ist anzuerkennen, daß jetzt auf besoldungs-
rechtlichem Gebiet eine der vordringlichsten Auf-
gaben ist, die Initiative für eine Bundesregelung der 
Fachhochschullehrerbesoldung zu ergreifen. 

Erste Gespräche hierüber sollen bereits in dieser 
Woche mit den Ländern geführt werden. Alsdann 
werden die Vorbereitungen für die gesetzliche 
Regelung in enger Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Bundesressorts getroffen werden. 
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Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Riedl 
(München) (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage 
A 8):  

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung zur Überlei-
tung beamteter Hochschullehrer an Fachhochschulen und ihrer 
Einstufung und Besoldung im Gesamthochschulbereich, und wel-
che Vorschlage will sie dein Bundestag in dieser Hinsicht vor-
legen? 

Die Neuordnung der Hochschullehrerbesoldung 
wird seit längerer Zeit in den zuständigen Gremien 
der Länder und zwischen den beteiligten Bundes-
ressorts erörtert. Dieser Fragenkomplex steht in 
engem Zusammenhang mit dem Entwurf eines Hoch-
schulrahmengesetzes, der zur Zeit von den Aus-
schüssen des Bundestages beraten wird. Nach Ab-
schluß der Erörterungen wird die Bundesregierung 
so bald als möglich ein Gesamtkonzept zur Neu-
ordnung der Hochschullehrerbesoldung vorlegen. 

Wegen der im Länderbereich eingeleiteten und 
teilweise bereits abgeschlossenen Errichtung von 
Fachhochschulen ist es jedoch notwendig, für die 
Einstufung der an Fachhochschulen beschäftigten 
Lehrpersonen und sonstigen Beamten schon jetzt 
durch Bundesgesetz eine vorläufige Regelung zu 
treffen. Durch die im Ersten Besoldungsvereinheit-
lichungs- und Neuregelungsgesetz vom 18. März 
1971 enthaltene allgemeine Sperrklausel sind die 
Länder daran gehindert, eigene Regelungen für die-
sen Bereich zu erlassen. Der Fragenkomplex wird 
noch in dieser Woche zwischen Bund und Ländern 
erörtert werden. Vorschläge für eine gesetzliche 
Regelung sollen alsdann beschleunigt in enger Zu-
sammenarbeit mit den beteiligten Bundesressorts 
und den Ländern erarbeitet werden. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneen Dr. Riedl 
(München) (CDU/CSU) (Drucksache W2344 Frage 
A 9):  

Kann damit gerechnet werden, daß die rund 190 000 im Aus-
land lebenden deutschen Staatsangehörigen an den Bundestags-
wahlen 1973 teilnehmen können, und welche Initiativen sind 
beabsichtigt, das Bundeswahlgesetz dementsprechend rechtzeitig 
zu ändern? 

Die Bundesregierung wird voraussichtlich 1971 in 
Übereinstimmung mit dem Beschluß des Innenaus-
schusses des Deutschen Bundestages in einer Sit-
zung vom 13. Mai 1971 dem Parlament den Entwurf 
eines Änderungsgesetzes zum Bundeswahlgesetz 
vorlegen, in dem vorgesehen ist, daß u. a. das ak-
tive Wahlrecht zum Bundestag auf alle Deutschen im 
Sinne des Artikel 116 Abs. 1 GG ausgedehnt wird, 
die im Gebiet der Europäischen Gemeinschaften seß-
haft sind. Damit werden nach dem Inkrafttreten ent-
sprechender Bestimmungen ca. 190 000 im Ausland 
lebende Deutsche an Bundestagswahlen teilnehmen 
können. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Evers 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 10) : 

Ist die Bundesregierung bereit, zur Verbesserung des Um-
weltschutzes darauf hinzuwirken, daß innerhalb des Raffinerie-
prozesses der Schwefel aus dem Heizöl herausgelöst wird? 

Eine Begrenzung des Schwefelgehaltes in flüssigen 
Brenn- und Treibstoffen erscheint auch der Bundes-
regierung das geeignete Mittel zu sein, um eine 
Verbesserung der schon bedrohlichen Immissionen 
von Schwefeldioxid in den Ballungsgebieten zu er-
reichen. Im einzelnen müssen die Maßnahmen nach 
dem jeweiligen Stand der Technik getroffen werden. 

Verfahren zur Entschwefelung von schwerem 
Heizöl (Rückstandöl), das vor allem in großen 
Industrieanlagen und Kraftwerken Verwendung fin-
det, werden zur Zeit erprobt. Aussichtsreich scheint 
insbesondere ein Verfahren zu sein, bei dem das 
schwere Heizöl am Ort der  Verwendung (also im 
Kraftwerk) vergast und dabei gleichzeitig ent

-

schwefelt wird. Falls sich dieses Verfahren bewäh-
ren sollte, würde die allgemeine Einführung in 
Kraftwerken und Industrieanlagen, die einer Geneh-
migung nach § 16 ,der Gewerbeordnung bedürfen, 
keine Schwierigkeiten bereiten. 

Leichtes Heizöl und Dieselöl werden schon heute 
in ,den Raffinerien teilweise entschwefelt. Eine all-
gemeine Begrenzung des Schwefelgehaltes in diesen 
Stoffen ist bei wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 
durchsetzbar. Den Schwefeldioxid-Emissionen aus 
den vielen Einzelfeuerungen, die mit leichtem Heizöl 
betrieben werden, und aus Dieselfahrzeugen wäre 
auf andere Weise tatsächlich nicht zu begegnen. Die 
Bundesregierung erwägt daher eine entsprechende 
Normierung, womit auch in diesem Bereich eine 
Verbesserung ,des Umweltschutzes erreicht würde. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Evers (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 11): 

Ist die Bundesregierung bereit, wissenschaftlichen Arbeiten 
nachzugehen, in denen nachgewiesen wird, daß beim Herab-
setzen des CO (Kohlenmonoxyd)-Gehalts in den Abgasen von 
Verbrennungsmotoren durch höhere Verbrennungstemperaturen 
der Gehalt an NO (Stickstoffoxyd) in den Abgasen von einem 
bestimmten Verbrennungsgrad an zu steigen beginnt und sich 
dann durch Photooxydation und Reaktionen unter den übrigen 
Anteilen der Abgase sehr unangenehme Reizstoffe entwickeln 
können, deren Folgen starke Augenreizung, Kopfschmerzen usw. 
sind? 

Es ist erwiesen, daß die bisher getroffenen tech-
nischen Maßnahmen zur Verminderung des Aus-
wurfes von Kohlenmonoxid und Kohlenwasser

-

stoffen zu einem Anstieg der Verbrennungstempe-
ratur und damit zu erhöhter Emission von Stick-
oxiden führen können. 

Dagegen liegen nur sehr widersprüchliche An-
gaben darüber vor, ob und in welchem Ausmaß 
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unter den in der Bundesrepublik herrschenden 
meteorologischen Verhältnissen eine photo-
chemische Reaktion zwischen Stickoxiden und 
Kohlenwasserstoffen stattfindet. 

Die Bundesregierung wird in ihrem bereits an-
gelaufenen Forschungs- und Entwicklungsprogramm 
„Kraftfahrzeugabgase" mit Vorrang die Fragen be-
handeln, 

in welchem Ausmaß Stickoxide an der Gesamt-
luftverunreinigung beteiligt sind, 

wie groß der Anteil der Otto- und Diesel-
motoren und der anderer Emittentengruppen 
(z. B. Großfeuerungsanlagen) an der Gesamt-
belastung der Umwelt mit Stickoxiden ist und 
welche technischen Verfahren bestehen oder 
entwickelt werden müssen, um die Emission 
von Stickoxiden aus Otto- und Dieselmotoren 
sowie aus anderen Emittentengruppen in dem 
erforderlichen Umfang zu vermindern. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen der Abgeordneten Frau 
Tübler (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Fragen A 12 
und 13) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die auf den Nordsee-
inseln (Borkum, Helgoland, Sylt) stationierten Soldaten auf 
Grund der durch den Kurbetrieb bedingten hohen Lebenshal-
tungskosten sowie wegen der teuren Fahrkosten zum Festlande 
erheblichen finanziellen Mehrbelastungen gegenüber den auf 
dem Festland stationierten Soldaten ausgesetzt sind? 

Ist die Bundesregierung bereit, diese Mehrbelastung in Form 
einer Zulage von 10 % bis 25 % des Ortszuschlags oder in Form 
von Fahrkostenerstattung oder dergleichen auszugleichen? 

Das Erste Besoldungsvereinheitlichungs- und 
Neuregelungsgesetz vom 18. März 1971 bestimmt in 
Artikel I § 4, daß ab 1. Januar 1972 die Ortszu-
schlagssätze der Ortsklasse A um die Hälfte des 
Unterschiedes zu dem Satz der Ortsklasse S angeho-
ben werden und die Ortsklasse A ab 1. Januar 1973 
völlig beseitigt wird. Mit dem Ziel, die Ortsklas-
senunterschiede zu beseitigen, lassen sich neue 
Unterscheidungen des Gehaltsniveaus nach ört-
lichen Besonderheiten nicht vereinbaren. Demgemäß 
bestimmt das Erste Besoldungsvereinheitlichungs-
gesetz in Artikel II § 13 Abs. 4, daß Inselzulagen 
und andere Zulagen, die wegen der Abgelegenheit 
der Dienststelle in den Ländern gezahlt werden, im 
Zuge weiterer Gehaltserhöhungen abgebaut wer-
den. Mit diesen gesetzlichen Vorschriften wäre es 
nicht vereinbar, den auf den Nordseeinseln statio-
nierten Soldaten eine besondere Zulage oder Fahr-
kostenerstattung zu gewähren. 

Soldaten, die aufgrund der Wehrpflicht Wehr-
dienst leisten, sowie Unteroffiziere und Mannschaf-
ten im Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit 
können bei Benutzung der Einrichtungen des Nord-
seeinselverkehrs und des Nordsee-Fähren- und Kü-
stenverkehrs beliebig oft die Bundeswehr-Urlauber-
fahrkarte in Anspruch nehmen. Hierdurch ermäßigt 
sich der Fahrpreis auf etwa die Hälfte des normalen 
Fahrpreises. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Picard 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Fragen A 14 
und 15) : 

Trifft es zu, daß der Parlamentarische Staatssekretär im Bun-
desministerium des Innern mit der Leitung der Zentral- und der 
Personalabteilung beauftragt worden ist? 

Entspricht eine wie in 	Frage 14 genannte Funktion nach 
Meinung der Bundesregierung den Vorstellungen, wie sie über-
einstimmend von Bundestag und Bundesregierung hei der Ein-
richtung des Instituts der Parlamentarischen Staatssekretäre ge-
äußert wurden und wie sie sich verkürzt ausdrücken lassen in 
der Bezeichnung des Parlamentarischen Staatssekretärs als poli-
tisch-parlamentarischer Vertreter des Ministers? 

Es trifft zu, daß die Zentralabteilung des Bundes-
innenministeriums nunmehr zum Geschäftsbereich 
des Parlamentarischen Staatssekretärs gehört. 

Bundestag und Bundesregierung waren sich bei 
der Einführung des Instituts der parlamentarischen 
Staatssekretäre darin einig, daß den Bundesmini-
stern „zu ihrer Unterstützung" parlamentarische 
Staatssekretäre beigegeben werden können sollten. 

Diese Unterstützung sollte sich vor allem auf die 
Vertretung des Ministers im parlamentarischen 
Raum beziehen. Sie waren sich aber auch darin 
einig, daß damit die Funktionen der parlamentari-
schen Staatssekretäre nicht abschließend umschrie-
ben sein sollten. 

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der parla-
mentarischen Staatssekretäre wurde daher bewußt 
so formuliert, daß es die weitere Entwicklung der 
neuen Einrichtung offen hielt. Sie ging dahin, daß es 
sich als zweckmäßig erwies, die parlamentarischen 
Stattssekretäre im Rahmen des jeweiligen Ressorts 
und selbstverständlich unter der Verantwortung des 
zuständigen Ministers unter Umständen auch mit 
der Leitung eines eigenen Geschäftsbereichs zu be-
trauen. Ein Widerspruch zwischen den Intentionen 
des Gesetzes und der Eingliederung der Zentralab-
teilung des Bundesinnenministeriums in den Ge-
schäftsbereich des parlamentarischen Staatssekretärs 
besteht daher nicht. Im übrigen trägt jeder Bundes-
minister für seinen Geschäftsbereich die volle Ver-
antwortung — dafür ist es ohne Belang, welche Auf-
gaben dem parlamentarischen Staatssekretär über-
tragen sind. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) (Drucksache VI/2344 
Fragen A 16 und 17) : 

Welche rechtlichen Grundlagen (Grundgesetz, Bundes- oder 
Landesgesetz) zwingen den Bürger dazu, sich den freien Zu-
tritt zum Meer und den Aufenthalt dort an den meisten erreich-
baren deutschen Seestränden durch eine Zutrittsgebühr (Kurtaxe) 
zu erkaufen? 

Wer gewährt dem Bürger Schutz vor Überhöhung, sichert die 
sinnvolle Anwendung und zweckentsprechende Verwendung der 
so einkassierten Gelder? 
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Die Ermächtigung der Städte und Gemeinden zur 
Erhebung von Kurtaxen ergibt sich aus den Kom-
munalabgabegesetzen der Länder. 

Bundesrecht steht der Erhebung von Kurtaxen 
nicht entgegen. Durch sie wird weder der Gleich-
heitsgrundsatz des Artikel 3 Abs. 3 GG noch das 
Recht der Freizügigkeit nach Artikel 11 GG — hier 
verstanden als Recht auf unentgeltliche Benutzung 
gemeindlicher Einrichtungen — verletzt. Die Zah-
lung einer angemessenen Abgabe ist ein Äquivalent 
für erbrachte Leistungen der Kurgemeinde. 

In den auf dem Kommunalrecht beruhenden Orts-
satzungen der Städte zu den Sondervorteilen ange-
sehen, die den Kurgästen durch die besonderen Ein-
richtungen der Gemeinden für Kurzwecke, insbe-
sondere zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Gesundheit der Kurgäste, geboten werden. Diese 
Auffassung ist vom Bundesverwaltungsgericht in 
seinem Urteil vom 17. März 1964 (VII B 111.61) be-
stätigt worden. 

Als ein sicherer Schutz gegen überhöhte Kur-
taxen ist zunächst der Wettbewerb der Kurgemein-
den untereinander anzusehen. 

Die Einnahmen aus Kurtaxen können ferner nach 
den Haushaltsgrundsätzen der Gemeinden nur für 
den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. 
Die Kurtaxen unterliegen auch der Kommunalauf-
sicht. Ihre Festsetzung und Verwendung wird da-
durch überprüft. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Schober 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 18) : 

Hält die Bundesregierung es fur angebracht, eine Rahmen-
kompetenz des Bundes im Vermessungswesen einzuführen, um 
die für die Zukunft notwendige Einheitlichkeit auf diesem Ge-
biet, wie sie in anderen Bundesstaaten der Welt besteht, auch in 
der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten? 

Unter Vermessungswesen ist hier das amtliche 
Vermessungswesen zu verstehen, nämlich die Lan-
desvermessung, d. h. Triangulation, Höhenmessung, 
Topographie und Kartographie sowie das Liegen-
schaftswesen, d. h. die Katastervermessung. 

Da das Vermessungswesen im Grundgesetz nicht 
besonders aufgeführt ist, fällt es in die Gesetz-
gebungszuständigkeit der Länder. Der Bund ist an 
einer Einheitlichkeit des Vermessungswesens inter-
essiert, u. a. im Hinblick auf die Raumordnung, 
das Verkehrswesen, die Bundesbahn und Militär-
geographie. Zur Wahrung der Einheitlichkeit im 
Vermessungswesen haben die Vermessungsverwal-
tungen der Länder 1948/49 die „Arbeitsgemeinschaft 
der Vermessungsverwaltungen der Länder der BRD 
(AdV)" gegründet. Dieser erfolgreich wirkenden 
Arbeitsgemeinschaft gehören auch die mit Vermes-
sungsaufgaben befaßten Bundesressorts an. 

Der Bund sieht keinen Anlaß, eine Rahmenkom-
petenz im Vermessungswesen gemäß Artikel 75 GG 
anzustreben, solange seine Interessen und die Ein-
heitlichkeit im Vermessungswesen damit gewahrt 
sind. 

Es besteht auch keine Veranlassung, in Anglei-
chung an andere europäische Staaten das Vermes-
sungswesen in der BRD zu zentralisieren. Die 
ursprünglich 1933/34 verfolgte zentralistische Ten-
denz im deutschen Vermessungswesen wurde be-
reits im Jahre 1938 wieder aufgehoben. Die Dezen-
tralisierung wurde auch nach dem Zusammenbruch 
im Jahre 1945 beibehalten und bis heute fortgeführt. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 24. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Weigl 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 58) : 

Unterstützt die Bundesregierung die Bemühungen von Betriebs-
räten, in Unternehmungen mit gleitender Arbeitszeit anstelle 
der Stechuhr die Führung von Anwesenheitslisten vorzuziehen? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß in 
Unternehmen mit gleitender Arbeitszeit Betriebs-
räte bemüht sind, anstelle von Stechuhren An-
wesenheitslisten einzuführen. 

Beide Formen des Nachweises der Arbeitszeit im 
Betrieb gehören zu den Angelegenheiten, die nach 
§ 56 Abs. 1 Buchstabe f des Betriebsverfassungs-
gesetzes soweit eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht — vom Arbeitgeber und 
Betriebsrat gemeinsam zu regeln sind. Sie gehören 
damit — im Rahmen der gesetztlichen oder tarif-
vertraglich gezogenen Grenzen — zu dem auto-
nomen Regelungsbereich von Arbeitgeber und Be-
triebsrat, in den die Bundesregierung grundsätz-
lich nicht eingreift. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 24. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Weigl 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 59) : 

Wird die Bundesregierung die vom Gründungskongreß des 
DGB beschlossenen Richtlinien zur Führung von Arbeitskämpfen 
gesetzlich absichern lassen, wenn nach der IG Chemie, Papier, 
Keramik auch andere Gewerkschaften die Rechte der Arbeitneh-
merschaft, in Urabstimmungen Streikbeschlüsse zu bestätigen 
oder zu verwerfen, nicht mehr beachten sollten? 

Die Bundesregierung hat nicht die Absicht, die 
Tarifauseinandersetzung in der chemischen Indu-
strie Nordrheins und Hessens zum Anlaß für eine 
gesetzliche Regelung arbeitskampfrechtlicher Einzel-
fragen zu nehmen. 



7724 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 132. Sitzung. Bonn, Freitag, den 25. Juni 1971 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Frage A 61 ) : 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um die Ursachen der Haltungsschäden bei Schulkindern zu be-
seitigen, wie sie vom Träger des Hufeland-Preises 1971, Herrn 
Dr. Höfling, Wilfrath, aufgezeigt wurden? 

Die Bundesregierung fördert die Arbeit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft zur Förderung haltungs-
gefährdeter Kinder und Jugendlicher, die sich in 
besonderem Maße auch um die Ausbildung von 
Lehrern, Kindergärtnerinnen und sonstigen Er-
ziehungskräften bemüht, um durch eine gezielte 
und individuell dosierte Leibesübung Haltungs-
schäden und -schwächen entgegenzuwirken. In der 
Broschüre „Sitzschaden — Haltungsschaden", die 
vom Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit im Zusammenwirken mit der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder allen Län-
dern in der Bundesrepublik angeboten wird, ist 
bereits die schräggestellte Tischplatte gefordert, 
deren Bedeutung durch die Untersuchung Dr. Höf-
lings besonders unterstrichen wird. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung als dem Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit nachgeordnete Bundes-
behörde hat ein Faltblatt entwickelt, das den in-
teressierten Stellen zur Verfügung gestellt wird und 
leicht verständliche Hinweise zur Erkennung von 
Haltungsabweichungen und für Haltungsübungen 
enthält. Verbreitung dieser Schrift sowie eine 
grundlegende Änderung des örtlichen Schulgestühls 
liegt allerdings außerhalb der verfassungsmäßigen 
Kompetenz des Bundes. Jedoch ist die Bundes-
regierung im Rahmen ihrer Koordinierungsaufgaben 
mit den Ländern um die Verbesserung des Gesund-
heitszustandes der Schulkinder bemüht. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Jungmann (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Fragen A 62 und 63) : 

Ist die Bundesregierung bereit, den ambulanten Verkauf von 
Hörgeräten oder ihren Vertrieb im Versandhandel zu verbieten, 
um dadurch Hörbehinderte vor möglichen gesundheitlichen Schä-
den zu bewahren? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Hörgeräte bereits in 
einem Versandhauskatalog angeboten werden, obwohl diese 
Geräte ohne individuelle ärztliche Verordnung in der Regel un-
geeignet sind, zu gesundheitlichen Schäden führen können und 
deren Kosten deshalb von den Krankenkassen nicht übernommen 
werden? 

Zu Ihrer Frage hat Frau Minister Strobel in 
der Fragestunde des Deutschen Bundestages am 
17. Januar 1969 bei der Beantwortung von Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Besold erklärt, 
daß die Bundesregierung nur dann ein Verbot des 

Vertriebes von elektrischen Hörgeräten im Reise-
gewerbe durch eine entsprechende Änderung des 
§ 56 Abs. 1 der Gewerbeordnung für gerechtfertigt 
hält, wenn gesundheitsgefährdende Mißstände bei 
dieser Art des Vertriebs von Hörgeräten eindeutig 
nachgewiesen werden können. Auf eine Umfrage im 
Jahre 1968 hat das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit von den obersten Gesund-
heitsbehörden der Länder Berichte über solche Miß-
stände nicht erhalten. Eine Umfrage im Jahre 1969 
bei namhaften Fachärzten, die der Frage der Hör-
geräteanpassung besonders nachging, hat ergeben, 
daß auch von ihnen keine Fälle mitgeteilt werden 
konnten, bei denen gesundheitliche Schäden durch 
den Vertrieb von elektrischen Hörgeräten im Reise-
gewerbe entstanden sind. 

Es ist der Bundesregierung bekannt, daß elektri-
sche Hörgeräte in Versandhauskatalogen angeboten 
werden. 

Dem Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit liegen keine Meldungen vor, die darauf 
schließen lassen, daß durch den Vertrieb von Hör-
geräten im Versandhandel gesundheitliche Schäden 
entstanden sind. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Zebisch (SPD) (Drucksache VI/2344 
Fragen A 64 und 65) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Jugendverbände 
in der Bundesrepublik Deutschland, daß ihre vom Bund bezu-
schußten Haushalte in ihren konjunkturellen Auswirkungen so 
gering sind, daß es sich nicht rechtfertigt, im Rahmen der Kon-
junktursperren die -ihnen vom Parlament bewilligten Mittel zu 
sperren? 

Wird die Bundesregierung darum die Mittel für die Jugend-
verbände nicht aus konjunkturellen Gründen sperren? 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß auch der 
Bundesjugendplan, aus dem die Träger der Jugend-
hilfe finanziell gefördert werden, von der konjunk-
turpolitisch unabweisbar notwendigen Verfügungs-
beschränkung nicht gänzlich ausgenommen werden 
kann. Die Bundesregierung hat jedoch Verständnis 
für die Sorgen der Jugendverbände wegen der Aus-
wirkungen der Verfügungsbeschränkung auf ihre 
Arbeit. Aus diesem Grunde wurde — in der ersten 
Phase der Entwicklung — durch eine Teilaufhebung 
der Beschränkung sowie durch Umschichtungen 
innerhalb des Haushalts des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesundheit eine fühlbare Ent-
lastung nicht nur der Jugendverbände, sondern aller 
aus dem Bundesjugendplan geförderten Träger er-
reicht. 

Da aber über die Höhe und die Auswirkungen der 
Verfügungsbeschränkung, der der Bundesjugend-
plan in diesem Jahr unterworfen ist, unterschied-
liche, z. T. widersprüchliche und irreführende Mel-
dungen im Umlauf sind, bitte ich mir eine Lagedar-
stellung zu erlauben. Ich beziehe mich dabei insbe-
sondere auf ein Kommuniqué von einem Gespräch 
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der CDU/CSU-Fraktion mit Vertretern von 8 Dach-
organisationen der Jugendarbeit und politischen Bil-
dung sowie auch auf frühere Äußerungen bei einer 
Pressekonferenz. 

Die Bundesregierung hat am 9. Mai im Rahmen 
der binnenwirtschaftlichen Stabilisierungsmaßnah-
men verschärfte Beschränkungen der Haushaltsfüh-
rung beschlossen. Danach war zunächst auch der 
allgemeine Bundesjugendplan einer Verfügungsbe-
schränkung in Höhe von 40 v. H. unterworfen, für 
die Bautitel des Bundesjugendplanes betrug die 
Verfügungsbeschränkung 30 v. H. 

Im Hinblick auf den hohen Personalkostenanteil 
im Bundesjugendplan hat der Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen am 17. Mai die Verfü-
gungsbeschränkung für den allgemeinen Bundes-
jugendplan um 6,9 Mio DM verringert. 

Am 21. Mai wurde der für Bundesjugendfragen 
zuständige Ausschuß des Bundesjugendkuratoriums 
durch Vertreter des Bundesministeriums für Jugend, 
Familie und Gesundheit umfassend über die Lage 
und die daraus sich ergebenden Konsequenzen 
unterrichtet. Darüber hinaus hat der Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit mit Rund-
schreiben vom 27. Mai eine allgemeine Lageinfor-
mation gegeben. Am gleichen Tage führte Frau 
Minister Strobel mit Vertretern von acht zentralen 
Trägern der Jugendhilfe ein eingehendes Gespräch 
über die Auswirkungen der Verfügungsbeschrän-
kung. Dabei wurde über die Art und Weise, in der 
der Verfügungsbeschränkung Rechnung getragen 
werden müßte, weitgehendes Einverständnis er-
zielt. Bei dem Gespräch wurden im übrigen Mög-
lichkeiten einer weiteren Entlastung des allgemei-
nen Bundesjugendplans durch Umschichtungen in-
nerhalb des Haushalts des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesundheit erörtert. Bereits am 
darauffolgenden Tage wurden die zentralen Träger 
fernmündlich über die vom Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit getroffenen Ent-
scheidungen unterrichtet; ihnen wurde mitgeteilt, 
daß durch die Teilaufhebung der Verfügungsbe-
schränkung durch den Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen und durch Umschichtungen eines Be-
trages von 4 Millionen DM innerhalb des Haushalts 
des BMJFG der verfügbare Betrag auf rd. 51,2 Mil-
lionen DM angehoben werden konnte und daß dar-
über hinaus der für die Betreuung der jungen Spät-
aussiedler aus Polen benötigte Zusatzbedarf von 
3,25 Millionen DM bereitgestellt wurde. Weiter 
wurde mitgeteilt, daß im Durchschnitt die ursprüng-
lich in Aussicht genommenen Förderungsbeträge in 
Höhe von annähernd 85 v. H. bewilligt werden 
könnten. Dabei ergäben sich allerdings innerhalb 
der einzelnen Programme erhebliche Schwankun-
gen, weil die vorrangig zu berücksichtigenden Per-
sonalkostenanteile jeweils voneinander abweichen. 

Dieser Sachstand wurde mit Rundschreiben vom 
9. Juni 1971 schriftlich bestätigt, unabhängig davon 
wurden die einzelnen Träger über die auf sie ent-
fallenden Beträge unverzüglich im einzelnen unter-
richtet. 

Durch Entscheidung des Bundesministers für Wirt-
schaft und Finanzen vom 21. Juni 1971 über die end

-
gültige Regelung der Verfügungsbeschränkungen 
im Haushalt 1971 ist eine neue, die Träger der 
Jugendhilfe weiter entlastende Lage entstanden. Im 
Allgemeinen Bundesjugendplan stehen bei einem 
Haushaltsansatz von rd. 63,1 Millionen DM nun-
mehr rd. 56,8 Millionen DM, das sind rd. 90 v. H., 
zur Verfügung. Zusätzlich wurde der für die Betreu-
ung der jungen Aussiedler aus Polen benötigte 
Betrag von 3,25 Millionen DM freigegeben. Die 
hiernach in diesem Jahr insgesamt für den Allge-
meinen Bundesjugendplan verfügbaren Mittel lie-
gen, da der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr 
um rd. 11 v. H. angehoben wurde, immer noch über 
den Vorjahresbeträgen. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Abelein (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Fragen A 66 und 67) : 

Um wieviel Prozent sind in den letzten zwei Jahren die 
Pflegesätze in den Altenheimen der Bundesrepublik Deutschland 
gestiegen? 

Wie verhält sich diese Steigerungsquote der Pflegesätze zur 
Steigerung der Renten im gleichen Zeitraum? 

Die Höhe der Pflegesätze in Alten- und Pflege-
heimen wird weder auf Bundes- noch auf Landes-
ebene statistisch erfaßt. Entsprechend liegen ge-
sicherte Unterlagen über die prozentuale Erhöhung 
der Pflegesätze nicht vor. 

Die Erhöhung der Tagessätze in Einrichtungen für 
alte Menschen war in den letzten Jahren in den ein-
zelnen Heimen sehr unterschiedlich. Man wird für 
die letzten beiden Jahre von einer durchschnittlichen 
Steigerung der Pflegesätze von 6 bis 8 % auszu-
gehen haben. 

Aufgrund der Rentenanpassungsgesetze wurden 
die Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
für 1969 um 8,3 v. H., für 1970 um 6,35 v. H. erhöht. 

Dies entspricht etwa der durchschnittlichen Steige-
rungsquote der Pflegesätze in Altenheimen. 

Wegen der verschiedenen Höhe der Renten wirkt 
sich die Rentenanhebung im einzelnen Rentenfall 
jedoch unterschiedlich aus. Je nach Höhe der jewei-
ligen Rente liegt der Erhöhungsbetrag über oder 
unter dem Steigerungsbetrag der Pflegesätze. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen der 
Abgeordneten Frau Dr. Henze (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Fragen A 68 und 69) : 

Stimmt es, daß die Bundeszuwendungen für die Arbeit der 
„Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren" und der ihr 
angeschlossenen Spitzenverbände gekürzt werden sollen, und 
wenn ja, in welcher Höhe? 
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Wie glaubt die Bundesregierung, daß bei einer eventuellen 
Kürzung der Bundeszuwendungen die bis jetzt von der „Haupt-
stelle gegen die Suchtgefahren" geleistete umfangreiche Arbeit 
gegen die um sich greifende Gefährdung der Jugend durch 
Rauschmittelmißbrauch wirkungsvoll fortgesetzt werden kann? 

Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren 
(DHS) erhält einen instutionellen Zuschuß aus Kapi-
tel 15 02, Titel 68511, des Bundeshaushalts. Die darin 
ausgebrachten Mittel haben der von der Bundes-
regierung am 9. Mai 1971 beschlossenen Verfügungs-
beschränkung in der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung 1971 unterlegen. 

Aufgrund dieses Beschlusses standen für die DHS 
insgesamt 185 660 DM zur Verfügung. Das sind 5660 
DM mehr als im Vorjahr. Mit 134 100 DM Personal-
kosten und 51 540 DM für sächliche Verwaltungsaus-
gaben sowie Zuweisungen und Zuschüsse für lau-
fende Zwecke konnte die Arbeitsfähigkeit der DHS 
als gesichert angesehen werden. 

Bezogen auf den Gesamtwirtschaftsplan der DHS 
mit einem Volumen von 352 500 DM im Haushalts-
jahr 1971 legte die Verfügungssperre Mittel in Höhe 
von 34 360 DM still. Das sind weniger als 10 %. 

Durch ein Schreiben des Bundesministers für Wirt-
schaft und Finanzen vom 21. Juni 1971 über die end-
gültige Regelung der Verfügungsbeschränkungen im 
Haushalt 1971 ist eine neue Lage entstanden, die 
eine Milderung der Verfügungsbeschränkung für die 
DHS erlaubt. Ich bin gern bereit, Sie über die noch 
ausstehende Entscheidung der Verfügungsbeschrän-
kung zu unterrichten. Bei der Entscheidung wird die 
Bundesregierung auch prüfen, inwieweit die DHS in 
ihren Bemühungen, sich unabhängig von ihrer tradi-
tionellen Aufgabenstellung in der Bekämpfung des 
Alkoholmißbrauchs auch in den Kampf gegen den 
Drogen- und Rauschmittelmißbrauch einzuschalten, 
unterstützt werden kann. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
der Abgeordneten Frau Dr. Walz (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Frage A 83) : 

Ist beim derzeitigen Stand der Finanzpolitik der Bundesregie-
rung noch damit zu rechnen, daß die restlichen 750 Millionen 
DM der seinerzeit auf 1 Milliarde DM bezifferten sogenannten 
Bildungsanleihe zur Zeichnung aufgelegt werden? 

Von der im Haushaltsgesetz 1970 ausgebrachten 
Ermächtigung zur Aufnahme einer Bildungsanleihe 
ist im November 1970 in Höhe von 260 Mio DM Ge-
brauch gemacht worden, so daß noch eine Kredit-
ermächtigung in Höhe von 740 Mio DM fortbesteht. 

Die Frage weiterer Tranchen hängt in erster Linie 
von der konjunkturelle Entwicklung ab. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Frage A 84) : 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß in dem Schnellbau-
programm 1970i71 des Bundes und der Länder zum Ausbau der 
Hochschulen im Hinblick auf den Abbau des Numerus clausus die 
Schwerpunkte richtig gesetzt worden sind, wenn in Fächern mit 
absolutem Numerus clausus wie Medizin oder Chemie bis zum 
Sommersemester 1971 nur 310 bzw. 940 zusätzliche Studienplätze 
geschaffen werden, während in den Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 3160 Studienplätze zur Verfügung gestellt 
werden? 

Die in der Frage genannten Studienplatzzahlen 
für Medizin, Chemie und Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften sind dem jetzt veröffentlich-
ten Zwischenergebnis über den Baustand der 
Schnellbaumaßnahmen zum Sommersemester 1971 
entnommen. Eine Gegenüberstellung bisheriger 
Ausbauergebnisse in einzelnen Fächern ist aber 
nicht geeignet, fächerspezifische Schwerpunkte des 
Gesamtprogramms zu markieren; wenn dazu noch 
auf die Fertigstellung bautechnisch so unterschied-
lich ausgelegter Bauten wie für Medizin und Chemie 
einerseits und Wirtschaftswissenschaften anderer-
seits abgestellt wird, können daraus erst recht keine 
Schlußfolgerungen im Sinne Ihrer Frage abgeleitet 
werden. Das Gesamtprogramm, das wir zusam-
men mit dem von Ihnen zitierten Zwischenergebnis 
veröffentlicht haben, zeigt für die Fächerverteilung 
ein wesentlich günstigeres Bild; bei den Geistes-
wissenschaften liegt das Schwergewicht erkennbar 
bei den Fächern der Lehrerausbildung. 

Grundsätzlich kann zur Frage der schwerpunkt-
mäßigen Berücksichtigung von Engpaßfächern im 
Schnellbauprogramm nur wiederholt werden, was 
bereits mehrmals gesagt worden ist — ich verweise 
auf mein Schreiben vom 4. Februar 1971 an den 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft und die 
Beantwortung der Kleinen Anfrage von Abgeordne-
ten der CDU/CSU zum Numerus clausus vom 16. Fe-
bruar 1971 (Drucksache VI/ 1856) : Daß nämlich bisher 
die Entscheidung darüber, ob ein Bauvorhaben 
überhaupt und für welches Fach oder welche Fächer 
angemeldet wurde, in erster Linie bei den Kultus-
verwaltungen der Länder und nicht beim Bund ge-
legen hat. Bund und Länder haben jedoch gemein-
sam Kriterien für die Berücksichtigung der Anmel-
dungen im Rahmen des Schnellbauprogramms auf-
gestellt und gemeinsam über die Projekte entschie-
den. Zu den Kriterien gehört selbstverständlich die 
Frage, ob es sich um ein Bauvorhaben in einem 
Engpaßfach handele. Zukünftig werden auf Grund 
des Verfahrens zur Erstellung des Rahmenplans die 
Möglichkeiten des Bundes, Einfluß auf Standort und 
Fachbereich von Investitionen zu nehmen, stärker 
sein. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Weber (Heidelberg) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2344 Frage A 85) : 

Inwieweit waren an der Aufstellung dieses Schnellbaupro-
gramms die Universitäten beteiligt? 

Das Schnellbauprogramm ist eine Sofortmaß-
nahme im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe von 
Bund und Ländern. In welcher Form die einzelnen 
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Länder (Bauverwaltungen) bei der Planung und An-
meldung von Bauvorhaben mit den Hochschulen zu-
sammengewirkt haben, kann von hier aus nicht be-
antwortet werden. 

Ausdrückliche Klagen über eine Nichtbeteiligung 
sind allerdings nur von Hochschulen des Landes Ba-
den-Württemberg bekannt geworden. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24, Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Frage A 86) : 

Welchen Einfluß haben die Steigerungsraten bei den Bauprei-
sen von 15 % im Jahre 1970 und inzwischen vorausgeschätzten 
weiteren 15 % im Jahre 1971 auf dieses Schnellbauprogramm 
und die ubrigen Maßnahmen von Bund und Ländern zum Abbau 
des Numerus clausus? 

Die Preissteigerungen 1970/71 wirken sich beim 
Schnellbauprogramm infolge kurzer Bauzeiten, Fest-
preisvereinbarungen in zahlreichen Fällen und des 
erheblichen Anteils vorgefertigter Bauteile nicht 
im gleichen Maße nachteilig aus wie im übrigen 
Hochbau. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Dr. Gölter (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Fragen A 87 und 88) : 

Welchen Einfluß werden die neuen von der Bundesregierung 
angekündigten Ausgabesperren auf das Schnellbauprogramm 
haben? 

Wieviel Studienplätze werden damit in Bremen in Fächern 
mit absolutem Numerus clausus neu geschaffen, und hat die 
Bundesregierung, wie in ihrer Drucksache VI/1856 angekündigt, 
bei den Verhandlungen mit den Ländern im Planungsausschuß 
für den Hochschulbau darauf hingewirkt, daß die Planung und 
Errichtung von Bauvorhaben in Fächern mit Zulassungsbeschrän-
kungen durch finanzielle Umschichtungen beschleunigt werden? 

Zu Frage 1) : 

Keine. 

Der Finanzbedarf für die Bauvorhaben des 
Schnellbauprogramms wird bis zur Höhe des ge-
setzlichen Finanzierungsanteils voll befriedigt. 
Zu Frage 2) : 

Mit den Bremer Schnellbauten ist eine Nutzfläche 
von rd. 14 600 qm geschaffen worden, 6 600 qm in 
drei geisteswissenschaftlichen Pavillons und 
8 000 qm in den naturwissenschaftlichen Gebäuden. 
Die Zahl der Studienplätze, die ja bekanntlich nicht 
allein vom Flächenumfang abhängig ist, wird vom 
Land Bremen mit 700 bzw. 430 Plätzen angegeben. 

Der Studienbetrieb wird — so hoffen wir — im 
kommenden Wintersemester mit der Lehrerausbil-
dung beginnen, der zum Sommersemester 1972 vor-
gesehene naturwissenschaftliche Bereich soll zu- 

nächst Elektrotechnik, Physik und Mathematik um-
fassen. 

Die Bundesregierung wird weiterhin alles tun, um 
die für den Hochschulbau bereitstehenden Mittel 
möglichst effektiv und gezielt auf den besonderen 
Bedarf in Engpaßbereichen einzusetzen. 

Mit dem in Kürze vom Planungsausschuß für den 
Hochschulbau vorzulegenden 1. Rahmenplan für die 
Jahre 1972 bis 1975 werden Ausbauschwerpunkte- 
und damit Finanzierungsprioritäten—im Bereich der 
Lehramts- und Langstudiengänge bei den Fächer-
gruppen der Mathematik und Naturwissenschaften, 
der Ingenieurwissenschaften und der Zahnmedizin 
gesetzt werden. Bei den auch in Zukunft notwen-
digen jährlichen Verhandlungen mit den einzelnen 
Ländern über den Finanzbedarf der laufenden Maß-
nahmen wird die Bundesregierung wie bisher darauf 
hinwirken, daß bei Engpaßvorhaben der höchstmög-
liche Baufortschritt erreicht wird — etwa über finan-
zielle Umschichtungen zu Lasten weniger dringliche-
rer Dinge. Hierzu verweise ich auf das Übersen-
dungsschreiben meines Hauses vom 31, März 1971 
zur Gesamtübersicht über die Hochschulbau-Aus-
gaben bis zum 31. Dezember 1970, das den Mitglie-
dern des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft 
zugegangen ist. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
(CDU / CSU) (Drucksache VI/2344 Fragen A 89 und 90) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß sich der Nume-
rus clausus in den Fächern Biologie, Geologie, Mathematik, 
Pharmazie, Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Ma-
schinenbau und Vermessungswesen zum Teil beträchtlich ver-
stärkt hat, wie dies aus den Vergleichszahlen der Westdeut-
schen Rektorenkonferenz vom 31. März 1971 hervorgeht? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß sich insofern 
die Situation der Zulassungsbeschränkungen in den naturwissen-
schaftlichen und technischen Fächern seit dem Wintersemester 
1970/71 trotz der Schnellbaumaßnahmen verschlechtert hat? 

Die Ubersicht der Westdeutschen Rektorenkonfe-
renz über „Zulassungsbeschränkungen für Studien-
anfänger im Sommersemester 1971 in einigen Fä-
chern (mit Vergleichszahlen)" enthält lediglich An-
gaben über die Zahl der Ausbildungsstätten mit Zu-
lassungsbeschränkungen, die keine verläßliche Aus-
sage über eine Verbesserung bzw. Verschlechterung 
des Studienplatzangebotes zulassen. Vergleichbare 
Angaben über die Zahl der abgewiesenen und zuge-
lassenen Studienplatzbewerber für die einzelnen 
Fachrichtungen, aufgrund deren allein eine solche 
Aussage möglich wäre, sind in der Ubersicht nicht 
enthalten. Da die in Frage stehenden Fächer nicht 
oder noch nicht lange genug in der Zentralstelle für 
Studienbewerber erfaßt sind, liegt entsprechendes 
Zahlenmaterial bisher nicht vor. Die Ubersicht der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz als solche läßt 
daher noch nicht den Schluß zu, daß trotz des 
Schnellbauprogramms von Bund und Ländern seit 
dem Wintersemester 1970/71 eine Verschlechterung 
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in der Situation der Zulassungsbeschränkungen in 
den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern 
eingetreten ist. 

Darüber hinaus sind in der Ubersicht der West-
deutschen Rektorenkonferenz zwei Kategorien von 
Zulassungsbeschränkungen zusammengefaßt, die im 
Grunde nicht vergleichbar sind. Wenn durch die 
Umstellung des Lehrbetriebes auf das Studienjahr 
in manchen Fachrichtungen ein Studienbeginn nur 
jeweils im Wintersemester möglich ist, ist eine sol-
che Regelung von Zulassungsbeschränkungen auf-
grund fehlender Studienplätze grundsätzlich zu un-
terscheiden. Eine Zusammenfassung muß notwen-
digerweise zu Mißverständnissen führen. 

Wenn trotz dieser Bedenken gegen die Uber-
sicht der Westdeutschen Rektorenkonferenz Verglei-
che angestellt werden sollen, so sind nur die Anga-
ben für gleiche Zeiteinheiten (entweder Sommer-
semester oder Wintersemester) vergleichbar. Für 
das Sommersemester 1971 ergäbe sich dann eine 
geringfügige Verschlechterung in einzelnen Fach-
richtungen. Aber auch dieses Verfahren erscheint 
aus den genannten Gründen bedenklich. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Leicht (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Fragen A 91 und 92) : 

Worin erblickt das Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft eine zögernde Haltung der Landesregierung von Rhein-
land-Pfalz in Sachen Hochschule der Südpfalz? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Chancen, sehr schnell 
zu einer Hochschule in der Südpfalz zu hemmen (Sicherung der 
Finanzierung) ? 

Eine zögernde Haltung wurde bisher vom Bundes-
ministerium für Bildung und Wissenschaft nicht 
behauptet. Sie könnte darin gesehen werden, daß 
die Landesregierung dem Planungsausschuß keine 
entsprechenden Anmeldungen für eine Gesamthoch-
schule Südpfalz zum 1. Rahmenplan vorgelegt hat. 

Da die Landesregierung Rheinland-Pfalz zum 
1. Rahmenplan keine Anmeldungen für eine Ge-
samthochschule Südpfalz vorgelegt hat, wird inner-
halb der nächsten 2 bis 3 Jahre auch kein wesent-
licher Fortschritt dieses Projektes zu erwarten sein. 
Die Bundesregierung betrachtet daher nach den Pla-
nungen der Landesregierung die Chancen als nicht 
besonders gut, schnell zu einer Gesamthochschule 
Südpfalz zu kommen. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Seefeld (SPD) (Drucksache 
VI/2344 Frage A 93) : 

Beabsichtigt clie Bundesregierung, die notwendigen Voraus-
setzungen zu schaffen, uni den Erwerb von Kenntnissen und 
Fertigkeiten in Erster Hilfe als festen Bestandteil des Berufs-
schulunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland werden zu 
lassen? 

Sofern Sportunterricht an den berufsbildenden 
Schulen in der Bundesrepublik erteilt wird, ist die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten in 
Erster Hilfe in den Lehrplänen für dieses Fach vor-
gesehen. 

Darüber hinaus werden Erste Hilfe-Kurse über 
die Kultusverwaltungen in den Berufsschulen der 
Bundesrepublik von den Hilfsorganisationen kosten-
los angeboten. Die Bundesregierung leistet einen 
Ausbildungskostenzuschuß in Höhe von 12 DM pro 
Kursteilnehmer. Berufsschullehrer werden als Aus-
bilder für Erste Hilfe-Kurse ausgebildet. 

Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, daß 
die gegenwärtige Lösung — Kursangebot auf frei-
williger Basis — weiter gefördert und ausgebaut 
wird. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Haack (SPD) (Drucksache 
VI/2344  Frage A 94) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, ein Modell 
für einen einheitlichen und obligatorischen Verkehrsunterricht in 
den Schulen der Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln und 
darüber hinaus die Eltern schulpflichtiger Kinder auf ihre Ver-
antwortung dabei hinzuweisen? 

Den Kultusministern der Länder ist es schon vor 
Jahren gelungen, unter Beachtung der entsprechen-
den Elterninstruktionen in allen öffentlichen Schu-
len einen obligatorischen Verkehrsunterricht einzu-
führen. Im Verlaufe der letzten Jahre sind jedoch 
Zweifel aufgekommen, ob die Verkehrserziehung 
nach Inhalt und didaktisch-methodischer Konzeption 
noch dem neuesten Stand entspricht. 

Unter Berücksichtigung einschlägiger Erfahrungen 
und Kritik hat der Schulausschuß der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder den Ent-
wurf einer Rahmenvereinbarung zur „Verkehrs-
erziehung in den Schulen" erarbeitet. Die Vorlage 
soll am 8./9. Juli 1971 in Schleswig abschließend 
beraten, um der KMK zur Verabschiedung empfoh-
len zu werden. Man darf damit rechnen, daß die 
neue Vereinbarung Ende dieses Jahres in Kraft 
treten. wird. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 24. Juni 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Josten (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Frage A 95) : 

Wie beurteilt das Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft den  Plan vorn Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk, 
zwischen Koblenz und Sinzig/Rhein zwei Atomkraftwerke zu er-
richten? 
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Dem BMBW sind bislang keine Einzelheiten über 
den Plan des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitäts-
werks (RWE), zwischen Koblenz und Sinzig am 
Rhein zwei Kernkraftwerke zu errichten, bekannt. 
Das BMBW kann zu dem geplanten Vorhaben erst 
Stellung nehmen, wenn ein Antrag auf Erteilung 
einer Errichtungsgenehmigung oder eines Vor-
bescheides bei der zuständigen Landesbehörde ge-
stellt ist und die zur Beurteilung des Standortes 
und der vorgesehenen Anlage erforderlichen Unter-
lagen vorgelegt und durch das BMBW und die 
Reaktor-Sicherheitskommission geprüft sind. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Werner 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 96) : 

Auf welche Weise werden zur Zeit die bilateralen Maßnahmen 
der EWG-Länder auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe koordi-
niert, und welche Verbesserungen sind hier in Zukunft ge-
plant? 

Der Schwerpunkt der Koordinierung von bilate-
ralen Entwicklungshilfe-Maßnahmen mit den übri-
gen EWG-Ländern liegt in beiderseitigen Konsulta-
tionen. Dabei steht ein regelmäßiger und vertiefter 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Frankreich 
an der Spitze. Grundlage hierfür ist der deutsch-
französische Freundschaftsvertrag. (Erst kürzlich, 
nämlich am 6. Mai, ist mein französischer Kollege, 
Minister Yvon Bourges, zu Konsultationen hier in 
Bonn gewesen. Am 11. Juni haben in Paris deutsch-
französische Besprechungen über die Entwicklungs-
hilfe auf der Ebene von Abteilungsleitern stattge-
funden.) 

Mit den Niederlanden hat sich eine praktische 
Zusammenarbeit eingespielt. Sie reicht von Treffen 
zwischen dem niederländischen Minister für Ent-
wicklungshilfe und dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit bis zu Expertengesprä-
chen in Bonn oder in Den Haag. Auch mit Belgien 
finden von Zeit zu Zeit Konsultationen über Fragen 
der Entwicklungshilfe sowie Einzelabstimmungen 
zwischen Experten statt. Mit Italien werden Fragen 
der Entwicklungshilfe im deutsch-italienischen Aus-
schuß für Handel behandelt. In Brüssel finden re-
gelmäßig Konsultationen der einzelnen EWG-Mit-
gliedstaaten mit der Kommission statt. Im Regie-
rungsausschuß beim Europäischen Entwicklungs-
fonds wird bei der Vorbereitung der Finanzierungs-
vorschläge der Kommission auf eine Koordinierung 
mit den Hilfen der EWG-Mitgliedstaaten geachtet. 
Darüber hinaus gibt es eine Regierungsvertreter-
gruppe für Technische Hilfe, die sich die Koordinie-
rung der Technischen Hilfe der Mitgliedsstaaten 
mit der des EEF zum Ziel gesetzt hat. Schließlich 
werden mit der Kommission der EG — wie mit ein-
zelnen Mitgliedstaaten — Projektlisten und Listen 
über Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Ent-
wicklungshilfe ausgetauscht. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Kiep 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 97) : 

Ist die Bundesregierung bereit darzulegen, wann nach ihren 
Planungen mit der Erreichung des von ihr international über-
nommenen 0,7 %-Zieles für öffentliche Entwicklungshilfe-Leistun-
gen bei der in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
vorgesehenen Steigerungsrate von jährlich 11 % zu rechnen ist, 
und von welcher Steigerungsrate sie bei der Überprüfung der 
mehrjährigen Finanzplanung ausgeht, um dieses Ziel, wie es 
in der Kabinettsvorlage heißt, „zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt zu erreichen"? 

In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
hatte die Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, 
daß sie sich bemühen werde, das im Pearson-Be-
richt empfohlene Ziel für die öffentliche Hilfe von 
0,7 %  des BSP durch eine Steigerungsrate beim Ent-
wicklungshilfeetat von durchschnittlich 11%  pro 
Jahr zu erreichen. Die Erreichung eines solchen, auf 
das BSP bezogenen Ziels ist nicht nur von dem Zu-
wachs bei den Entwicklungshilfeleistungen, sondern 
auch von der Wachstumsrate des BSP abhängig. Bei 
der der Regierungserklärung zugrunde liegenden 
Planung wurde entsprechend den damaligen Ziel-
vorstellungen ein Wachstum des BSP von jährlich 
durchschnittlich 5,5 % unterstellt. Bei dieser An-
nahme wäre das 0,7 %-Ziel etwa 1980 erreicht wor-
den. Es ist nicht zu bestreiten, daß die Zuwachs-
raten des Sozialprodukts diese Zeitdisposition durch-
kreuzt haben. Daher hat die Bundesregierung auch 
in ihrem Beschluß vom 11. Februar 1971 kein Datum 
für die Erreichung dieses Zieles genannt. 

In den Jahren 1969 und 1970 hat die Bundesregie-
rung die Verpflichtungsermächtigungen für die Ent-
wicklungshilfe um jeweils 11 % erhöht. Über den 
Haushalt 1972 und die Mittelfristige Finanzplanung 
wird im Herbst entschieden. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Dr. 
Wulff (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Fragen A 98 
und 99) : 

Nachdem die Bundesregierung durch die wörtliche Wiederho-
lung ihrer in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 ge-
machten Ankündigung in der Kabinettsvorlage vom 11. Februar 
1971, sie werde „Wege suchen, um Rückflüsse aus Mitteln der 
öffentlichen Kapitalhilfe wieder voll für Zwecke der Entwick-
lungshilfe zu verwenden", zu erkennen gab, daß sie dazu bisher 
keine Vorstellungen entwickelt hat, fragen wir die Bundesregie-
rung, welche finanziellen Planungen für diese Ankündigung zu-
grunde gelegen haben, und wie sie dieses Versprechen einzu-
lösen gedenkt angesichts der Äußerung des Bundeskanzlers am 
28. Mai 1971 im Deutschen Bundestag, von den Ankündigungen 
zur Entwicklungspolitik sei nichts zurückzunehmen? 

Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung auf 
dem Gebiet der Entwicklungspolitik im Bereich der Bundesrepu-
blik Deutschland vorgesehen, um strukturelle Änderungen in-
folge der Tendenzen der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung auf-
zufangen? 

Es trifft nicht zu, daß die Bundesregierung bisher 
keine Vorstellungen bezüglich des Wiedereinsatzes 
der Rückflüsse aus Kapitalhilfedarlehen entwickelt 
hat. 
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Sie verwendet bereits den Aktivsaldo des Til-
gungsverrechnungskontos (von den Entwicklungs-
ländern im Laufe eines Jahres auf Kapitalhilfedar-
lehen geleistete Tilgungen abzüglich des für „son-
stige Mittel" (ERP-, Länder-, KW-Mittel) zu leisten-
den Tilgungsdienstes) neben den verfügbaren Haus-
haltsmitteln und den „sonstigen Mitteln" (ERP-, 
Länder-, KW-Mittel) zur Finanzierung von Auszah-
lungen auf Kapitalhilfedarlehen. 

Auch in Zukunft wird die Bundesregierung be-
müht sein, die Verpflichtungsermächtigungen so zu 
bemessen, daß die in den künftigen Jahren voraus-
sichtlich verfügbaren Finanzierungsmittel — ein-
schließlich des Aktivsaldos des Tilgungsverrech-
nungskontos — voll in Anspruch genommen wer-
den. Damit wird dazu beigetragen, die auch von der 
Bundesrepublik Deutschland anerkannten Ziele der 
Zweiten Entwicklungsdekade in einem angemesse-
nen Zeitraum zu erreichen. 

Die Bundesregierung hat zu den entwicklungs-
politischen Aspekten ihrer Strukturpolitik in der 
Antwort auf Frage 15 der Großen Anfrage der 
CDU/CSU zur Entwicklungspolitik der Bundesregie-
rung ausführlich Stellung genommen (Drucksache 
VI/2053). Sie bekräftigt die hierin vertretene Auffas-
sung, daß Strukturänderungen — auch solche, die 
durch die verstärkte Integration der Entwicklungs-
länder in die internationale Arbeitsteilung ausge-
löst werden — nicht durch Erhaltungssubventionen 
aufgehalten werden dürfen, sondern 	wenn erfor

-

derlich - durch angemessene strukturpolitische 
Maßnahmen gefördert werden müssen, wozu auch 
eine möglichst liberale Außenhandelspolitik gehört. 

Neben den allgemeinen und mehr vorbeugend 
wirkenden Mitteln der Strukturpolitik sind hier vor 
allem die Umschulungs- und Einarbeitungshilfen zu 
nennen. 1971 wird die Bundesanstalt für Arbeit für 
diesen Zweck Arbeitnehmern und Arbeitgebern vor-
aussichtlich 107 Mio DM zuwenden. Zur Erleichte-
rung der Anpassung der Unternehmen an Struktur-
änderungen gewährt die Bundesregierung als spe-
zielle Hilfe ERP-Kredite zur Umstellung der Produk-
tionsprogramme. 1971 sind hierfür 18 Mio DM vor-
gesehen. 

Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel befaßt sich 
gegenwärtig mit der Erforschung des zu erwartenden 
Güterangebots der Entwicklungsländer. Um gegebe-
nenfalls noch spezifischere wirtschafts- und handels-
politische Maßnahmen einleiten zu können und mit-
telfristig abrupte Eingriffe in die Produktions- und 
Beschäftigungsstruktur der deutschen Wirtschaft 
zu vermeiden, wird die Bundesregierung die Ergeb-
nisse dieser umfangreichen Untersuchungen, wenn 
sie konkret genug sind, zu besonderen wirtschafts-
politischen Überlegungen heranziehen. Sie wird da-
bei in jedem Falle den Tendenzen der weltwirt-
schaftlichen Arbeitsteilung Rechnung tragen. 

Anlage 33 
Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Josten 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 100) : 

Welche Gründe sind maßgehend für die vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. beabsichtigte Förderung 
des Projekts einer Flachglashütte in Bolivien, gegen das von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Finanzen und dem Auswärtigen Amt erhebliche 
Bedenken hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit angemeldet wur-
den? 

Für den Aufbau einer Flachglashütte zur Substi-
tution der bisherigen Glasimporte hatte Bolivien die 
Bundesregierung um die Gewährung eines Kapital-
hilfekredites gebeten. In dem daraufhin angefertig-
ten Gutachten, das inzwischen durch die zuständigen 
Ressorts einer sachlich-kritischen Prüfung unterzo-
gen wurde, ergaben sich gegen das Projekt unter 
den derzeitigen ökonomischen Voraussetzungen in 
Bolivien erhebliche Bedenken hinsichtlich seiner 
Wirtschaftlichkeit. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit hat daher im Einvernehmen mit allen 
beteiligten Ressorts von einer Förderung des Pro-
jektes abgesehen. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Rinsche (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage 
A 101) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß eine Zusam-
menarbeit mit Ostblockländern im Rahmen der Entwicklungs-
politik solange nicht möglich und erstrebenswert ist, wie die 
Zielsetzung der Entwicklungshilfe kommunistischer Staaten mit 
der entwicklungspolitischen Zielsetzung der Bundesregierung im 
wesentlichen nicht übereinstimmt? 

Die Bundesregierung läßt sich bei ihrer Entwick-
lungspolitik von den Grundsätzen des Strategiedo-
kuments der Vereinten Nationen vom 24. Oktober 
1970 leiten. Diese internationale Strategie setzt vor-
aus, daß auch Länder mit unterschiedlicher Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung und Zielsetzung 
bei der Lösung gemeinsamer Aufgaben in den Ent-
wicklungsländern zusammenarbeiten. Für die Zu-
sammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit 
einzelnen osteuropäischen Ländern ist eine Über-
einstimmung über gemeinsame Ansatzpunkte und 
konkrete Projekte erforderlich, nicht jedoch eine 
Übereinstimmung der entwicklungspolitischen Kon-
zeption. 

Anlage 35 

Schriftliche' Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Kiep 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage A 102) : 

Ist sich die Bundesregierung der Tatsache bewußt, daß sie 
mit ihrer Politik, die die Intensivierung oder Verringerung der 
Entwicklungshilfe-Leistungen vorn „Fortschritt der innerdeutschen 
Verhandlungen" abhängig macht, die sie nicht durch politische 
Schritte der Entwicklungsländer gestört wissen möchte, einen 
direkten Einfluß auf die Entscheidungen des anerkennungswilli-
gen Landes ausübt, ohne zu wissen, wie sie sich nach einem 
möglichen Scheitern des innerdeutschen Gesprächs diesen Län-
dern gegenüber verhalten wird, und ist ihr bewußt, daß durch 
diese Politik Länder, die ihre Entscheidung auf Drängen der 
Bundesregierung in der Schwebe halten, direkt in den Ost-West

-

Gegensatz hineingezogen werden? 
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Die Vergabe von Entwicklungshilfe kann gar 
nicht vom Fortschritt innerdeutscher Gespräche ab-
hängig gemacht werden. 

Es gibt auch keine Automatik zwischen Aner-
kennung der DDR durch Entwicklungsländer und 
unseren Leistungen in der Entwicklungshilfe, wie es 
keine Automatik gibt zwischen Anerkennung der 
DDR und Abbruch der Beziehungen durch die Bun-
desrepublik. 

Die Bundesregierung hat für ihre Entspannungs-
politik großes Verständnis bei fast allen Entwick-
lungsländern gefunden, da diese Politik auch im 
Interesse der Entwicklungsländer liegt. Die meisten 
Entwicklungsländer haben auch Verständnis für un-
sere Auffassung gezeigt, daß eine Anerkennung 
der DDR zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Ent-
spannung nicht fördert. 

Gerade nach den Ereignissen um die Jahreswende 
1970/71 ist die Bundesregierung verpflichtet, ihre 
gesamten bilateralen Beziehungen zu solchen Län-
dern zu überprüfen, die anderen Erwägungen den 
Vorzug geben. Dies liegt nicht zuletzt auch auch im 
Interesse unserer Entwicklungsexperten und Ent-
wicklungshelfer. 

Darüber hinaus ist die Bundesregierung der An-
sicht, daß der erfolgreiche Abschluß der Vierer-
gespräche über Berlin und die befriedigende Rege-
lung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten 
in Deutschland Energien im gesamten europäischen 
Raum freimachen würden, von denen ein Teil in 
konstruktiver Weise zugunsten der Entwick lungs-
politik eingesetzt werden könnte. 

Anlage 36 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Eppler vom 25. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Haack (SPD) (Drucksache VI/2344 Frage A 103) : 

Welche Möglichkeiten gibt es in der Bundesrepublik Deutsch-
land für Kommunalpolitiker aus den Entwicklungsländern, Pro-
bleme der Gemeinden bei uns zu studieren und Anregungen fur 
die kommunale Praxis in den Heimatländern zu erhalten, und 
wie steht die Bundesregierung in diesem Zusammenhang zu 
Städtepartnerschaften mit Gemeinden aus Entwicklungsländern? 

In der von der Bundesregierung am 11. Februar 
1971 verabschiedeten entwicklungspolitischen Kon-
zeption der BRD für die Zweite Entwicklungsdekade 
wird zur Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen In-
stitutionen folgendes festgestellt: 

„Die Bundesregierung hält einen gesteigerten Bei-
trag der nichtstaatlichen gesellschaftlichen Gruppen 
für wünschenswert. 

Die Bundesregierung wird u. a. auch entwick-
lungspolitische Aktivitäten von ... Gemeinden un-
terstützen." 

Insgesamt bestehen 14 Partnerschaften und 
10 Städtefreundschaften mit Gemeinden in Entwick-
lungsländern. Die 4 kommunalen Spitzenverbände 
haben zur Koordinierung ihrer Arbeit im Bereich der 
Entwicklungshilfe ein Sekretariat für kommunale 

Partnerschaften eingerichtet, mit dem die Bundes-
regierung eng zusammenarbeitet. 

Das BMZ bemüht sich seit Jahren durch die Ein-
richtung eines besonderen Haushaltstitels die kom-
munalen Partnerschaften durch ergänzende Maßnah-
men zu fördern. Ich hoffe, die Bedenken dagegen 
bei den Haushaltsberatungen für den Haushalt 1972 
ausräumen zu können. 

Der Fortbildung von führenden Kommunalpoliti-
kern und -beamten mißt die Bundesregierung seit 
Jahren eine besondere Bedeutung zu. Diese Aufgabe 
nimmt die Zentralstelle für öffentliche Verwaltung 
der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer in 
Berlin wahr. 

In kurzfristigen Seminaren von 3 bis 4 Wochen 
Dauer wurden in den Jahren 1966 bis 1970 rund 750 
Personen über kommunalpolitische Probleme unter-
richtet, während in 9- bis 10monatigen Programmen 
in der gleichen Zeit rund 250 Fachkräfte fortgebildet 
wurden. 

Im Rahmen der Tätigkeit der Zentralstelle für 
öffentliche Verwaltung wurden darüber hinaus in 
den letzten 5 Jahren zahlreiche Seminare in den Ent-
wicklungsländern in Zusammenarbeit mit Regional-
organisationen der UN oder mit Gemeindeverbän-
den der jeweiligen Länder durchgeführt. An diesen 
Veranstaltungen nahmen insgesamt mehr als 3000 
Kommunalpolitiker und -beamte teil. 

Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
25. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen des Ab-
geordneten Storm (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Fragen A 111 und 112) : 

Nach welchen Kriterien werden Kinder nichtdeutscher Eltern 
zum Besuch von deutschen Schulen im Ausland zugelassen? 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß durch das 
Beibehalten überholter pädagogischer Grundsätze an zahlreichen 
deutschen Auslandsschulen das Leistungsniveau der Schüler ab-
sinkt und dadurch die Attraktivität der Schulen für Schüler aller 
Nationen beeinträchtigt wird, und was gedenkt die Bundes-
regierung hiergegen zu unternehmen? 

Die deutschen Schulen im Ausland sind Privat-
schulen. Träger dieser Schulen ist in der Regel ein 
Schulverein. Schule und Schulverein entsprechen 
dem Recht des Gastlandes. 

Die Aufnahmekriterien für die Schüler, über die 
im Prinzip der Schulverein entscheidet, richten sich 
nach dem Schultyp und nach der Zusammensetzung 
der Schülerschaft. Eine Einwirkungsmöglichkeit 
amtlicher deutscher Stellen besteht hierbei auf dem 
Wege der Bestimmung des Umfangs der Förderung 
sowie der Anerkennung der Lehrpläne und Prü-
fungen in der Bundesrepublik. 

Was die Kriterien der Aufnahme von nicht-
deutschen Kindern im einzelnen betrifft, ist folgen-
des zu bemerken: In Experten-Schulen, d. h. Schulen, 
die für Kinder von Deutschen bestimmt sind, die 
sich nur vorübergehend im Ausland aufhalten und 
die nach innerdeutschen Lehrplänen unterrichten, 
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werden nichtdeutsche Kinder aufgenommen, soweit 
Plätze zur Verfügung stehen und genügende 
Deutsch-Kenntnisse nachgewiesen werden können. 

Bei den als Begegnungsschulen bezeichneten An-
stalten schwankt der Anteil nichtdeutscher Kinder 
stark. Viele dieser Schulen werden vorwiedend von 
nichtdeutschen Kindern besucht. Der Zugang zur 
Schule erfolgt grundsätzlich nach Leistungskriterien. 
Dabei wird von deutscher amtlicher Seite großer 
Wert darauf gelegt, daß auch Schülern aus sozial 
schwächeren Schichten der Besuch der Schulen er-
möglicht wird. Dies geschieht in der Form, daß den 
Schulvereinen der Einnahmeverlust, der ihnen durch 
die Gewährung von Freiplätzen oder durch die Er-
mäßigung von Schulgeld entsteht, auf dem Wege 
über die Schulbeihilfe erstattet wird. 

Auf die zweite Frage lautet die Antwort nein. 

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß gene-
rell von einem „Beibehalten überholter pädagogi-
scher Grundsätze an zahlreichen Auslandsschulen", 
von einem Absinken des Leistungsniveaus und von 
Beeinträchtigung der Attraktivität dieser Schulen 
gesprochen werden könnte. Vielmehr ist festzu-
stellen: 

Die Schulen gelten in ihren Gastländern durchweg 
als gut; ihr Problem ist nicht Mangel an Schülern, 
sondern zu großer Andrang. Das Niveau der Schu-
len wird durch jährliche einheimische Prüfungen 
und — an einigen Dutzend Schulen — durch 
deutsche Prüfungen, die unter der Kontrolle von 
Prüfungsbeauftragten der Ständigen Kultusminister-
konferenz abgehalten werden, nachgewiesen. Der 
laufende Austausch von deutschen Lehrern — rund 
300 pro Jahr — bewirkt einen ständigen Zufluß 
moderner deutscher pädagogischer Erfahrungen und 
Vorstellungen zu den Auslandsschulen, und zwar 
in einem Maße, das konservativ eingestellten Schul-
trägern nicht immer willkommen ist. 

Unabhängig von diesen Feststellungen ist unbe-
streitbar, daß an den Schulen vieles verbessert wer-
den kann und muß. Erfolgversprechende Ansätze in 
dieser Richtung sind in den letzten Jahren, insbe-
sondere seit Errichtung der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen in Köln, gemacht worden. Als 
Beispiel hierfür seien angeführt: 

1. Das Bewußtsein, daß deutsch-fremdsprachiger 
Unterricht etwas völlig anderes ist, als mutter-
sprachtlicher Unterricht, ist bei den Schulen ge-
weckt worden. Ein für die Auslandsschulen er-
forderliches und geeignetes Unterrichtswerk 
wird entwickelt; der erste Teil sowie Hand-
reichungen für den Unterricht von Deutsch als 
Fremdsprache sind den Schulen zugeleitet wor-
den. 

2. Der ständige Kontakt der Zentralstelle zu den 
Schulen, insbesondere der pädagogischen Be-
ratung der Schulen an Ort und Stelle haben zu 
einem intensiven Strom von Informationen, 
gründlicher gegenseitiger Kenntnis und zu in 
die Zukunft gerichteten pädagogischen Einzel-
entscheidungen geführt. 

3. Die Lehr- und Lernmittelversorgung der Schulen 
wurde verbessert, der Lehrmittelmarkt wird be

-obachtet, über wesentliche Neuentwicktlungen 
werden die Schulen orientiert. Der Einsatz tech-
nischer Medien an den Schulen wird vorbereitet 
und an einzelnen Stellen experimentell erprobt. 

Es ist zu erwarten, daß durch diese Maßnahmen 
die pädagogische Wirksamkeit der Auslandsschulen 
weiter verbessert werden wird. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch 
vom 25. Juni 1971 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Bittelmann (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Fragen A und 119 und 120) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung die Einreise rhodesischer 
Sportler, die vorn Leichtathletikzentrum Südheide in Bomlitz 
zum Gegenbesuch eingeladen waren, verhindert hat, obgleich es 
sich bei diesen Sportllern um eine Gruppe weißer und farbiger 
Sportler mit rhodesischen Pässen gehandelt hat? 

Ist die Bundesregierung unterrichtet, daß weiße und farbige 
rhodesische Sportler in die USA und nach Großbritannien mit 
rhodesischen Pässen einreisen dürfen? 

Ja. Es handelt sich um eine Gruppe von 17 Sport-
lern, davon sechs Farbige. Zwölf Mitglieder der 
rhodesischen Mannschaft besitzen rhodesische, vier 
britische Pässe. Einer hat einen südafrikanischen 
Paß. 

Inhaber rhodesischer Pässe dürfen in Anbetracht 
der Ziffer 5 a der Resolution des VN-Sicherheits-
rates vom 29. Mai 1968 nur bei Vorliegen außer-
gewöhnlicher humanitärer Gründe in die Bundes-
republik Deutschland einreisen. 

Gegen die Einreise der Mitglieder der Mann-
schaft, die britische Pässe besitzen, bestehen poli-
tische Bedenken, weil sie bei der Sportbegegnung 
in der Bundesrepublik Deutschland nicht als bri-
tische, sondern als rhodesische Sportler auftreten 
wollen. Insofern unterscheiden sie sich in nichts von 
den Angehörigen der Mannschaft, denen als Inha-
bern rhodesischer Pässe die Einreise verweigert 
werden muß. 

Zur zweiten Frage lautet die Antwort nein. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten erkennt rhode-
sische Pässe grundsätzlich nicht an. In der Vergan-
genheit ist Inhabern rhodesischer Pässe nur in weni-
gen Ausnahmefällen die Einreise durch Sichtver-
merke auf einem besonderen Blatt ermöglicht wor-
den. 

Rhodesische Pässe werden auch von der britischen 
Regierung nicht anerkannt. Nur bei Vorliegen außer-
gewöhnlicher humanitärer Gründe können Inhaber 
rhodesischer Pässe einen britischen Paß mit begrenz-
ter Gültigkeit erhalten. 

Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge- 
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ordneten Dasch (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Frage B 1) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß das sogenannte 
„Signal von Tiflis" durch die anderslautende Äußerung des stell-
vertretenden Außenministers Zarapkin in Kopenhagen überlönt 
wurde? 

Wir haben die Äußerungen des Generalsekretärs 
der KPdSU, Breshnew, in Tiflis als Hinweis auf 
eine mögliche Diskussionsbereitschaft der Sowjet-
union begrüßt. Da die sowjetischen Äußerungen 
jedoch vage formuliert sind, hingegen konkrete 
Vorschläge der NATO seit 1968 vorliegen, haben 
wir ebenso wie unsere Verbündeten — immer 
darauf hingewiesen, daß die sowjetische Haltung 
zu diesen Vorschlägen noch geklärt werden muß. 
Durch die kürzlichen Demarchen des Sonderbot-
schafters der UdSSR, Zarapkin, in Kopenhagen, Oslo 
und London ist diese Notwendigkeit noch unter-
strichen worden. 

Bekanntlich hat die NATO-Ministerrats-Tagung 
im Lissaboner Kommuniqué vom 4. Juni 1971 daran 
erinnert, daß die Initiativen für einen sicherheits-
politisch ausgewogenen Abbau der militärischen 
Konfrontation in Europa über zwei Jahre lang vom 
westlichen Bündnis ausgegangen sind (Reykjavik 
Juni 1968, Rom Mai 1970, Brüssel Dezember 1970) 
und gleichzeitig betont, daß in intensiven Sondie-
rungen mit der Sowjetunion und anderen interes-
sierten Regierungen festgestellt werden soll, ob 
eine gemeinsame Grundlage besteht, auf der Ver

-

Handlungen über gegenseitige und ausgewogene 
Truppenverminderungen geführt werden können. 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Mü ller (Aachen-Land) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2344 Fragen B 2 und 3) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß zur Zeit beim Minister-
rat der Europäischen Gemeinschaften seit drei Jahren 40 Richt-
linien- und Verordnungsvorschläge, seit zwei Jahren 120 Richt-
linien- und Verordnungsvorschläge unerledigt liegen, und glaubt 
die Bundesregierung nicht, deß diese Verzögerung für die Inte-
gration der Gemeinschaft außerordentlich hinderlich ist und dem 
sogenannten Geist von Den Haag widerspricht? 

Welche Vorschläge hat die Bundesregierung gemacht, und 
welche Vorschläge wird sie ah jetzt machen, damit die Rück-
stände aufgearbeitet und die Entscheidungen des Ministerrats 
beschleunigt werden? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß eine erheb-
liche Anzahl von Richtlinien- und Verordnungsent-
würfen, die die Kommission dem Rat in den letzten 
Jahren zugeleitet hat, vom Rat bisher nicht ab-
schließend beraten und erlassen worden ist. Die 
Bundesregierung bedauert diesen Sachverhalt. Er 
findet seine Erklärung einerseits darin, daß der Rat 
sich auf die für die politische Weiterentwicklung der 
Gemeinschaft der Sechs entscheidenden Grundsatz-
beschlüsse (z. B. Finanzverfassung, Stufenplan für 
eine Wirtschafts- und Währungsunion, Erweiterung) 
konzentriert hat, und andererseits in der erheb-
lichen Schwierigkeit, bei den vielen Fragen von 
geringerem allgemeinen Interesse, z. B. im Bereich 
der Rechtsangleichung, einvernehmlich eine für alle 
Mitgliedstaaten vertretbare Lösung zu finden. Die 
Integration hat jedoch ungeachtet der Rückstände  

gerade in den letzten beiden Jahren, getragen vom 
Geiste der Haager Konferenz, erhebliche Fortschritte 
gemacht. 

Wie auch im nationalen Bereich gibt es in der 
Gemeinschaft für die Aufarbeitung der Rückstände 
und die Beschleunigung der Entscheidungen keine 
politisch durchsetzbare Zauberformel. Die Willens

-

bildung ist in der Gemeinschaft eher noch schwie-
riger als im nationalen Bereich, da wir uns in der 
Gemeinschaft zumeist auf Neuland bewegen und 
außerdem von einer vorgeschalteten Beschlußfas-
sung der Mitgliedsregierungen abhängig sind. Die 
sich abzeichnende Lösung der Kernprobleme der Er-
weiterung wird es dem Rat erlauben, sich verstärkt 
dem zuzuwenden, was man das „Tagesgeschäft der 
Gemeinschaft" nennen könnte. Die Bundesregierung 
wird sich hierbei für eine Beschleunigung der Arbei-
ten und für Verbesserungen in den Arbeitsmetho-
den, wo immer möglich, einsetzen. 

Anlage 41 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Dr. Müller-Emmert (SPD) (Drucksache 
VI/2344 Fragen B 4 und 5) : 

In wieviel Fällen hat die Bundesregierung bisher — entspre-
chend den Sanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen vom 29. Mai 1968 — Sportfern aus Südrhodesien die Ein-
reiseerlaubnis in die Bundesrepublik Deutschland nicht erteilt? 

Welche Haltung wird die Bundesregierung in der Frage der 
Einreiseerlaubnis den zu erwartenden südrhodesischen Teilneh-
mern all  den Olympischen Spielen 1972 unter Berücksichtigung 
des Umstands einnehmen, daß das Organisationskomitee für 
diese Spiele im Auftrag des Internationalen Olympischen Komi-
tees gehandelt hat, als es dem Nationalen Olympischen Komitee 
Südrhodesiens die Einladung zu den Olympischen Spielen 1972 — 
wie jedem anderen Mitglied des Internationalen Olympischen 
Komitees auch - – übermittelt hat? 

Die Bundesregierung hat bisher in keinem Falle 
Sportlern aus Rhodesien mit rhodesischen Pässen 
einen Sichtvermerk erteilt. 

Ziffer 5 a des Beschlusses des Sicherheitsrates der 
VN vom 29. Mai 1968 gestattet die Erteilung von 
Sichtvermerken nur bei Vorliegen außergewöhn-
licher humanitärer Gründe. 

Olympische Spiele sind eine Veranstaltung des 
IOC, das das betreffende Nationale Olympische Ko-
mitee (NOK) mit der Durchführung beauftragt. Das 
von diesem bestellte Organisationskomitee (OK) 
lädt im Auftrag des IOC alle vom IOC anerkannten 
Nationalen Olympischen Komitees zur Teilnahme 
an den Olympischen Spielen ein. 

Das NOK von Rhodesien ist vom IOC anerkannt 
und daher auch eingeladen worden. 

Die Bundesregierung hat sich in einer vom IOC 
als Vorbedingung für die Vergabe der Olympischen 
Spiele nach München verlangten Erklärung gegen-
über dem IOC vom 23. Mai 1966 verpflichtet, „alle 
Voraussetzungen für eine ungestörte Ausrichtung 
zu schaffen" und „den Vertretern aller seitens des 
Internationalen Olympischen Komitees bis zu den 
Olympischen Spielen im Jahre 1972 anerkannten 
Nationalen Olympischen Komitees, unabhängig von 
rassischen, religiösen oder politischen Gesichtspunk-
ten, uneingeschränkte Einreise zu gewähren". 
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Die Bundesregierung hat in einer Erklärung ihres 
Sprechers vom 1. April 1971 und in Beantwortung 
eines Beschlusses des Entkolonialisierungsausschus-
ses der VN darauf hingewiesen, daß Proteste afrika-
nischer Regierungen und Nationaler Olympischer 
Komitees gegen die Einladung des NOK von Rhode-
sien an das IOC zu richten sind. 

Das IOC wird sich vermutlich auf seinen Kongres-
sen in Luxemburg im September 1971 und in Sap-
poro im Februar 1972 erneut mit der Rhodesienfrage 
befassen. 

Die Bundesregierung hat über das OK und über 
die VN die Frage an das IOC gerichtet, ob es sich 
nicht auch an die Sanktionen des Sicherheitsrates 
der VN vom 29. Mai 1968 gegen Rhodesien gebun-
den fühlt. Die Bundesregierung hofft, daß das IOC 
noch vor den Olympischen Spielen in München 1972 
eine mit der VN-Resolution Nr. 253 vereinbare Lö-
sung finden wird. 

Anlage 42 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Wolfram (SPD) (Drucksache VI/2344 
Fragen B 6 und 7): 

Teilt die Bundesregierung die Feststellung der EWG-Kommis-
sion, die in einer Aufzeichnung an den EWG-Ministerrat be-
klagt, daß sie nicht über gesicherte, homogene und hinreichend 
aktuelle statistische Daten verfügt, die sie zur Analyse der 
Situation und Festlegung ihrer Aktionen benötigt, und um wel-
che Statistiken handelt es sich im wesentlichen? 

Ist die Bundesregierung bereit, ihrerseits die erforderlichen 
Schritte einzuleiten, um das statistische Programm möglichst 
umgehend zu verwirklichen? 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
EWG-Kommission, daß die statistischen Informatio-
nen, welche die Mitgliedstaaten zur Verfügung stel-
len, für Zwecke der EWG-Kommission nicht aus-
reichend sind und daß auf einigen Gebieten noch 
Lücken bestehen. Das ergibt sich schon daraus, daß 
aus der übernationalen Sicht der EG ein neuer 
Informationsbedarf entstanden ist, der bei den 
nationalen Anforderungen — die überdies von Mit-
gliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich 
sind — nicht berücksichtigt wurde. Die Bundes-
regierung unterstreicht andererseits die Meinung 
der EWG-Kommission, daß die Ergebnisse der sta-
tistischen Arbeiten der Gemeinschaften 11 Jahre 
nach dem Entstehen der EWG insgesamt als positiv 
zu werten sind. Die Bundesregierung hat bislang 
auf den meisten Gebieten die geforderten Daten aus 
den für nationale Zwecke durchgeführten Erhebun-
gen entnommen oder durch Umrechnung soweit wie 
möglich harmonisierte Ergebnisse zur Verfügung 
stellen können. In mehreren Fällen wurden und 
werden auch vorab harmonisierte statistische Vor-
haben wie z. B. die Agrarstrukturerhebung durch-
geführt. 

Durch die unterschiedlich gewachsenen Strukturen 
der amtlichen statistischen Systeme in den Mitglied-
staaten können homogene Statistiken nur allmäh-
lich entwickelt werden. Es gibt in der EWG drei ver-
schiedene Organisationsformen der Statistik. In der 
Bundesrepublik wird generell die Statistik über die 
Statistischen Landesämter erhoben und aufbereitet, 
das Statistische Bundesamt stellt ,die Länderergeb

-
nisse zu einem Gesamtergebnis zusammen. In den 
Niederlanden führt ein Statistisches Zentralamt alle 
Erhebungen und Aufbereitungen durch. In den ande-
ren Mitgliedstaaten üben die Statistischen Ämter 
z. T. nur eine Koordinierungsfunktion aus, und zwar 
dann, wenn Fachressorts und Wirtschaftsverbände 
an der Zusammenstellung der statistischen Daten 
beteiligt sind. 

Die Bundesrepublik führt kurzfristige Statistiken 
durch, die von keinem anderen Mitgliedstaat über-
troffen werden. Dagegen liegt bei den meisten 
anderen Mitgliedstaaten das Schwergewicht mehr 
bei Jahresstatistiken. Einige Länder sind erst im 
Begriff, auf amtlichem Wege sowohl kurzfristige als 
auch langfristige harmonisierte Statistiken zu ent-
wickeln. Die aus der Sicht der EWG-Kommission für 
ihren Bedarf festgestellten Lücken im statistischen 
Instrumentarium beruhen nicht zuletzt darauf, daß 
die aufgrund von nationalen Verwaltungsakten und 
gesetzlichen Vorschriften anfallenden Daten erst 
dann harmonisiert werden können, wenn auch die 
gesetzlichen Vorschriften in Übereinstimmung ge-
bracht worden sind. 

Die Bundesregierung hat sich bisher aktiv an der 
Harmonisierung der Statistiken in den statistischen 
Gremien der Europäischen Gemeinschaften beteiligt, 
und sie wird auch weiterhin im Rahmen ihrer finan-
ziellen und personellen Möglichkeiten um , die Wei-
terentwicklung des statistischen Programms bemüht 
bleiben. 

Anlage 43 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Wuwer (SPD) (Drucksache VI/2344 Fra-
gen B 8 und 9) : 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft geben, wieviel 
deutsche Staatsangehörige gegenwärtig noch aus politischen 
Gründen im Ausland inhaftiert sind? 

Wird die Bundesregierung — auch gerade nach der vor weni-
gen Tagen erfolgten Haftentlassung eines Deutschen in Jugosla-
wien -- ihre Anstrengungen um Freilassung dieser Personen in 
verstärktem Maße fortsetzen? 

Die Frage nach der Anzahl der Inhaftierten läßt 
sich in dieser Form nicht beantworten, da sie eine 
genaue Abgrenzung des Begriffs „aus politischen 
Gründen" voraussetzt. Eine Legaldefinition gibt es 
nicht, und je nach Betrachtungsweise dürfte eine 
verschiedene Begriffsauslegung möglich sein. 

In allen Fällen der Inhaftierung eines Deutschen 
im Ausland ist die Bundesregierung bemüht, diesen 
Personen im Rahmen des Möglichen konsularische 
Betreuung zukommen zu lassen. Ob und inwieweit 
sich die Bundesregierung darüber hinaus — etwa 
durch offizielle Demarchen — für den Inhaftierten 
einsetzt, hängt vom Einzelfall und den jeweiligen 
Begleitumständen ab. 

Unabhängig von der kürzlich erfolgten Haftent-
lassung eines Deutschen in Jugoslawien wird sich 
die Bundesregierung auch weiterhin für Deutsche, 
die im Ausland aus politischen oder sonstigen Grün-
den verhaftet sind, im Rahmen der gegebenen Mög-
lichkeiten einsetzen. 
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Anlage 44 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Becker (Nienberge) (SPD) (Drucksache 
111/2344 Fragen B 10 und 11) : 

ist der Bundesregierung bekannt, daß zahlreiche Beförderun-
gen von Angehörigen der ehemaligen Wehrmacht nach den 
damals geltenden Rechtsvorschriften deshalb rechtsunwirksam 
waren, weil sie den Betroffenen von dem zuständigen Dienst-
vorgesetzten nicht persönlich ausgesprochen wurden, und daß 
solche Beförderungen im Gesetz zu Artikel 131 GG bisher 
nicht berücksichtigt werden? 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt, bei der Novel-
lierung des Gesetzes zu Artikel 131 GG oder anderer gesetz-
licher Regelungen eine Änderung des bisherigen für den 
betroffenen Personenkreis nachteiligen Rechtszustandes herbei-
zuführen? 

Der Bundesregierung ist die von Ihnen, Herr 
Kollege, dargestellte Rechtslage bekannt. Es handelt 
sich darum, daß nach dem seinerzeit für die Angehö-
rigen der Wehrmacht geltenden Recht die Beförde-
rungen erst mit der dienstlichen Bekanntgabe durch 
den hierfür zuständigen Vorgesetzten rechtswirk-
sam wurden. Dieser Sachverhalt ist übrigens in der 
Sitzung des Hohen Hauses vom 20. Januar 1971 an-
läßlich der Beratung der Sammelübersichten des 
Petitionsausschusses durch Herrn Kollegen von 
Bockelberg ausführlich vorgetragen worden. 

Das G 131 knüpft an die Rechtsstellung an, die 
die Berufssoldaten und die übrigen Personengrup-
pen, auf die das G 131 Anwendung findet, am 
8. Mai 1945 besaßen. Nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung sind Vorschriften, die bis zum 8. Mai 1945 
bestanden haben im Rahmen des G 131 nicht revi-
sibel. Daher ist auch eine Beförderung, die vor dem 
8. Mai 1945 nicht rechtswirksam zustande gekom-
men ist, für das G 131 nicht relevant. 

Die Bundesregierung kann sich in dieser Frage 
nur auf die bestehende zwingende gesetzliche Re-
gelung berufen und muß davon absehen, vor der 
Beratung des Berichts zum G 131 in den zuständi-
gen parlamentarischen Gremien ein hiervon abwei-
chendes Votum abzugeben. 

Anlage 45 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Meister (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 

 Frage B 12) : 
Genießen Namen oder Namensteile von Parteien einen eben-

solchen Rechtsschutz wie z. B. Firmennamen? 

Der Firmenname wird vor allem durch die §§ 17 ff. 
HGB geschützt. Ein vergleichbarer Schutz des Na-
mens politischer Parteien ist erst mit dem Inkraft-
treten des § 4 ParteienG erreicht worden; denn der 
allgemeine Namensschutz aufgrund des § 12 BGB, 
den Parteien als rechtsfähige oder nichtrechtsfähige 
Vereine für sich in Anspruch nehmen können, wur-
de den Besonderheiten des Parteienrechts nicht in 
vollem Umfange gerecht. Im Hinblick auf § 4 Par-
teienG ist zutreffend darauf hingewiesen worden, 
daß nunmehr auch Parteien ebenso wie Handels-
firmen die Grundsätze der „Firmenwahrheit" und 
„Firmenklarheit" zu beachten haben: Nach § 4 des 
Parteiengesetz muß sich der Name der Partei sowie 
ihre Kurzbezeichnung deutlich von dem Namen ei

-
ner bestehenden Partei unterscheiden" Gebietsver-
bände müssen den Namen der Partei mit nachfol-
gendem Zusatz ihrer Organisationsstellung führen 
und Gebietsverbände, die aus einer Partei aus-
scheiden, müssen einen neuen Namen wählen, der 
nicht nur in einem Zusatz zu dein bisherigen Na-
men bestehen darf. 

Obwohl die Namen von Parteien und Firmen 
durch voneinander abweichende Regelungen, die 
durch die unterschiedliche Struktur der jeweiligen 
Organisation im Staats- und Wirtschaftsleben be-
dingt sind, geschützt werden, ist die Intensität des 
Schutzes durchaus vergleichbar. Jedenfalls ist mir 
bisher nicht bekanntgeworden, daß das geltende 
Namensrecht für Parteien nicht ausreicht. 

Der parteienrechtliche Namensschutz umfaßt auch 
Zusatz- und Kurzbezeichnungen sowie Namen von 
Untergliederungen einer Partei. Ob darüber hinaus-
gehend Namensteile einer Partei ebenso wie der 
Parteiname selbst geschützt sind, läßt sich nur im 
Einzelfall beurteilen. Gegebenenfalls wird für die 
Entscheidung einer dahingehenden Frage u. a. die 
vorgenannte Bestimmung des § 4 Abs. 1 Satz 1 
ParteienG heranzuziehen sein, wonach der Name 
einer neuen Partei sowie ihre Kurzbezeichnung sich 
von dem Namen einer bereits bestehenden Partei 
deutlich unterscheiden muß. 

Anlage 46 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 25. Juni 1971 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Wohlrabe (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Fragen 
B 13 und 14) : 

Wie oft haben sich Mitglieder der Bundesregierung in dem 
Zeitraum 1. Januar 1967 bis 31. Mai 1971 in Berlin aufgehalten? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Antwort nach Jahren und 
Ressorts aufzuschlüsseln? 

Die Beantwortung der Fragen ist in der für 
schriftliche Anfragen gesetzten Frist nicht möglich. 
Eine Antwort bedürfte umfangreicher Erhebungen, 
bei denen auch Anfragen an Mitglieder der frühe-
ren Bundesregierung zu richten wären. 

Anlage 47 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Frage B 15) : 

Ist die Bundesregierung bereit, im Hinblick auf die Förderung 
von strukturschwachen Gebieten entsprechend dem Vorschlag 
des bayerischen Wirtschaftsministers von dem starren 20 000-Ein-
wohner-Einzugsbereich abzugehen und auch die Stadt Laufen 
im Südosten Bayerns als Förderungsort anzuerkennen? 

Herr Staatssekretär Dr. Schöllhorn teilte Ihnen 
mit Schreiben vom 31. März 1971 mit, daß der Pla-
nungsausschuß für regionale Wirtschaftsstruktur, 
dem Bund und Länder angehören, in seiner Sitzung 
am 16. Dezember 1970 u. a. einstimmig beschloß, 
daß bei den Anmeldungen der Bundesländer zum 
ersten Rahmenplan nur Gemeinden als Schwer-
punktorte ausgewiesen werden sollen, die gegen-
wärtig in den Regionalen Aktionsprogrammen als 
Schwerpunkte anerkannt sind. 
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Entgegen diesem Beschluß hat die Bayerische 
Staatsregierung in ihren Anmeldungen zum 
Rahmenplan die Stadt Laufen als zusätzlichen 
Schwerpunktort für das Regionale Aktionsprogramm 
„Südöstlich-oberbayerisches Ausbaugebiet" vorge-
schlagen. Ich halte es für unwahrscheinlich, daß der 
Planungsausschuß in Abänderung seines bisherigen 
Beschlusses diesem Vorschlag des Landes Bayern 
folgen wird. 

Anlage 48 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Lenders (SPD) (Drucksache VI/2344 
Fragen B 16 und 17) : 

Hat die Bundesregierung von dem in der Zeitschrift „Die 
Ortskrankenkasse" Nummer 7/8 vorn 1./15. April angestellten 
Preisvergleich für eine Reihe von Arzneimitteln in der Schweiz 
und in der Bundesrepublik Deutschland Kenntnis? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf eine Beseitigung der aus-
geprägten Preisüberhöhungen in der Bundesrepublik Deutschland 
hinzuwirken und das Bundeskartellamt anzuweisen, gegen die 
offensichtlichen Wettbewerbsbeschränkungen vorzugehen? 

Zu dem von Ihnen angeschnittenen Thema habe 
ich bereits in der Fragestunde des Deutschen Bun-
destages am 14. Mai 1971 auf eine Anfrage des 
Kollegen Engholm Stellung genommen. 

Zur Zeit befaßt sich ein interministerieller 
Arbeitskreis mit der Preisgestaltung auf dem 
Arzneimittelmarkt. Dieser Arbeitskreis setzt sich 
zusammen aus Vertretern des Bundesministers für 
Jugend, Familie und Gesundheit, des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung, des Bundes-
kartellamtes und des Bundesministers für Wirt-
schaft und Finanzen, der für die Arbeiten dieses 
Kreises federführend ist. Er hat die Aufgabe, die 
Preisgestaltung zu analysieren, um daraus Möglich-
keiten einer Beeinflussung der Marktverhältnisse 
bei Arzneimitteln unter besonderer Berücksichti-
gung der Verbraucherinteressen abzuleiten. Selbst

-

verständlich wird er dabei auch in der Zeitschrift 
„Die Ortskrankenkasse" veröffentlichten Artikel 

 über Preisvergleiche bei Arzneimitteln und damit 
die von Ihnen angeschnittene Frage berücksichtigen. 
In jedem Fall wird die Bundesregierung bemüht 
sein, unter Berücksichtigung der Besonderheiten, 
d. h. unter Wahrung des therapeutischen Primats 
den Preiswettbewerb auf dem Arzneimittelmarkt 
so gut wie möglich zu intensivieren. 

Anlage 49 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dasch (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Frage B 18) : 

Betrachtet die Bundesregierung die im Gutachten zur Neu-
gestaltung des Familienlastenausgleichs angegebenen 140 DM als 
Bedarf pro Kind hei Familien mit niedrigen Einkommen bei der 
gegenwärtigen Tendenz zu überhöhten Preissteigerungen als 
noch sachlich richtig? 

Der sogenannte sozialkulturelle Mindestbedarf 
von 140 DM monatlich ist in dem von Ihnen erwähn-
ten Gutachten des wissenschaftlichen Beirats für 
Familienfragen beim Bundesministerium für Jugend, 

Familie und Gesundheit zur Reform des Familien-
lastenausgleichs ausdrücklich auf das Jahr 1970 
bezogen worden. Er beruht also auf den damaligen 
Daten und bedarf — entsprechend deren Ände-
rung — der Fortschreibung. Der Wert von 140 DM, 
der übrigens ein Durchschnittswert für die Alters-
gruppe unter 18 ist und nicht die Wohnungs- und 
die Ausbildungskosten einschließt, ist als Ergebnis 
wissenschaftlicher Überlegungen ein brauchbarer 
Ausgangspunkt für politische Entscheidungen. 

Anlage 50 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
24. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Krall (FDP) (Drucksache VI/2344 Frage 
B 19) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß auch heute noch 
-- 26 Jahre nach Kriegsende — eine getrennte Benutzung von 
Schwimmbädern nach deutschen und britischen NATO-Angehöri-
gen zweckmäßig ist, und was gedenkt die Bundesregierung 
zu tun, um den in Wilhelmshaven andauernden Zustand der 
Benachteiligung von 5000 Marineangehörigen gegenüber 500 bri-
tischen Schulkindern umgehend zu beseitigen? 

In Wilhelmshaven wurde das frühere Marinefrei-
bad an der Freiligrathstraße nach Beendigung des 
Krieges von der britischen Besatzungsmacht be-
schlagnahmt, aber 1959 wieder freigegeben. Die 
britischen Behörden behielten sich lediglich vor, das 
Bad an 2 Stunden nachmittags ausschließlich für die 
Schwimmausbildung der ca. 500 britischen Internats-
schüler der Prince-Rupert-School zu benutzen. 

Diese Regelung besteht heute noch und hat sich 
nach Auffassung des Standortkommandanten in 
Wilhelmshaven als notwendig und zweckmäßig er-
wiesen. Der Standortverwaltung Wilhelmshaven 
sind nie Beschwerden wegen der Reservierung des 
Bades bekanntgeworden. Eine Benachteiligung der 
Marineangehörigen ist durch die Regelung nicht 
gegeben, da das Freibad von ihnen überwiegend 
außerdienstlich benutzt wird, während die dienst-
liche Schwimmausbildung im städtischen Hallenbad 
Wilhelmshaven durchgeführt wird und nur an war-
men Sommertagen im Freibad stattfindet. Da im 
nächsten Jahr die Internatsschule nach Rinteln ver-
legt wird, wird voraussichtlich spätestens nach Be-
endigung der Badesaison 1972 das Freibad unein-
geschränkt der Bundeswehr und der deutschen 
Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. 

Anlage 51 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarisch en Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Röhner (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Frage B 20) : 

Welche Gründe rechtfertigen es, bei den obersten Bundes-
behörden die Planstellen in der Besoldungsgruppe A 13 (gehobe-
ner Dienst) und A 12 im Verhältnis 3 : 1, die entsprechenden 
Planstellen bei den obersten Bundesgerichten jedoch in einem 
wesentlich ungünstigeren Verhältnis aufzuteilen? 

Nach § 5 Abs. 5 Satz 1 BBesG dürfen Beförde-
rungsämter oberhalb des 1. Beförderungsamtes nur 
für solche Aufgaben geschaffen werden, die sich von 
dem Amtsinhalt der jeweils unter ihnen liegenden 
Ämter wesentlich abheben. Maßgebend für die Zu-
ordnung von Aufgabengebieten zu den Besoldungs- 
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gruppen ist somit die sachgerechte Stellenbewer-
tung. 

Die Sachbearbeiter der BesGr. A 12 und A 13 
in den obersten Bundesbehörden wirken insbeson-
dere bei der Vorbereitung von Gesetzen, Rechtsver-
ordnungen, Verwaltungsvorschriften, der Klärung 
von Grundsatzfragen, der Erarbeitung von Ausfüh-
rungserlassen usw. mit. Diese weitgehend gleich-
wertigen Funktionen rechtfertigen es, in Anlehnung 
an die gesetzliche Festlegung des Anteils für Mini-
sterialräte in der BesGr. B 3 auf höchstens 75 v. H. 
(Fußnote 12 a zur Besoldungsgruppe B 3) auch die 
Spitzenämter des gehobenen Dienstes in den ober-
sten Bundesbehörden im Verhältnis von 75 : 25 v. H. 
auf die BesGr. A 13 und A 12 aufzuteilen. 

Auf den gehobenen Dienst in den obersten Ge-
richtshöfen des Bundes kann wegen der anders ge-
arteten Aufgabenstellung diese Regelung nicht an-
gewendet werden. Dort sind Beamte der BesGr. A 13 
und A 12 in der Gerichtsverwaltung, z. B. als Leiter 
von Senatsgeschäftsstellen, in der Kostenfestset-
zung und im Prüfdienst, eingesetzt. Die Zahl der-
artiger herausgehobener Dienstposten mit Bewer-
tungen nach BesGr. A 13 und A 12 wird in den 
obersten Gerichtshöfen durch die organisatorischen 
Gegebenheiten mitbestimmt. 

Anlage 52 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Früh (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2344 Fragen B 21 und 22) : 

Teilt die Bundesregierung die Meinung der Verbraucherpoli-
tischen Korrespondenz vom 4. Mai 1971 (Nr. 18), daß die vorn 
Deutschen Bauernverband geforderte und von der CDU/CSU-
beantragte Erhöhung der Mehrwertsteuer die Geldentwertung 
beschleunigt und deshalb unsozial gegenüber der Landwirt-
schaft und den Verbrauchern sei? 

Tst die Bundesregierung bereit, der Verbraucherpolitischen 
Korrespondenz zu erklären, daß die in derselben Ausgabe 
angeprangerte, nicht an den Fiskus abzuführende 8,5%ige Mehr-
wertsteuer für die Landwirtschaft deswegen nicht einkommens-
wirksam wird, weil sie sich zum größten Teil aus dem Pauscha-
lierungssatz und zum anderen Teil aus dem Ausgleichsanspruch 
auf Grund der für die Landwirtschaft einkommensmindernden 
Aufwertung ergibt? 

Die Fraktion der CDU/CSU hat selbst vorge-
schlagen, daß die von ihr beantragte Mehrwert-
steuererhöhung zugunsten der Landwirtschaft an-
gesichts der angespannten Haushaltslage nicht über 
den Bundeshaushalt, sondern über eine generelle 
Anhebung des Mehrwertsteuersatzes für Lebens-
mittel durch den Verbraucher finanziert werden 
soll. Eine solche Weiterwälzung der Steuererhö-
hung auf den Verbraucher würde zu einer erheb-
lichen Verteuerung der Nahrungsmittel führen. 
Zudem wäre sogar zu befürchten, daß die Erhöhung 
der Lebensmittelpreise über das rein technische 
Ausmaß der Mehrwertsteueranhebung hinausginge, 
da eine solche staatliche Maßnahme erfahrungsge-
mäß als Alibi für zusätzliche Preiserhöhungen dient. 
Preissteigerungen im Nahrungsmittelbereich wür-
den aber gerade die Lebenshaltung der einkom-
mensschwächeren Bevölkerungsschichten, zu denen 
auch ein wesentlicher Teil der Landwirte gehört, am 
stärksten verteuern. Die Bundesregierung teilt da-
her die Meinung der Verbraucherpolitischen Korre-
spondenz, daß die von der CDU/CSU-Fraktion bean

-
tragte Mehrwertsteuererhöhung besonders unso-
zial ist. 

Es besteht kein Bedürfnis für die von Ihnen ge-
wünschte Erklärung; denn in dem fraglichen Arti-
kel wird nicht behauptet, daß die gegenwärtige in 
Höhe von 8 v. H. (nicht 8,5 v. H.) festgesetzte Mehr-
wertsteuer für landwirtschaftliche Betriebe, die von 
diesen nicht abgeführt zu werden braucht, einkom-
menswirksame Wirkung im Sinne einer die Ein-
kommenslage der Landwirtschaft verbessernden 
Subvention habe. Der Artikel geht vielmehr er-
kennbar von der zutreffenden Auffassung aus, daß 
die Mehrwertsteuer in Höhe von 5 v. H. zur Ab-
geltung der Vorsteuerbelastung und in Höhe von 
3. v. H. als Aufwertungsausgleich von den land-
wirtschaftlichen Betrieben einbehalten werden kann. 

Anlage 53 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Weigl (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Frage B 23) : 

Wann wird die Bundesregierung die Kredite zur Gründung 
und Festigung selbständiger Existenzen in bezug auf die Dar-
lehenshöhe, den Zinssatz und die Laufzeit zur Behebung des 

Ärztemangels etc. im Bereich des Zonenrandgebietes mit 
Sondervergünstigungen ausstatten? 

Ein Kreditprogramm zur Förderung der .Gründung 
oder Festigung freiberuflicher Existenzen wird von 
der Bundesregierung z. Z. nicht durchgeführt. An-
gehörige freier Berufe, die eine selbständige Exi-
stenz gründen oder festigen wollen, haben jedoch 
die Möglichkeit, eine Bürgschaft der Lastenaus-
ausgleichsbank innerhalb des Programms „Bürg-
schaften für Kredite von Kreditinstituten an Ange-
hörige freier Berufe" zu beantragen. 

Es können Kredite in der dem Vorhaben angemes-
senen Höhe verbürgt werden. Eine Kredithöchstbe-
grenzung ist nicht vorgesehen. 

Die in den Richtlinien festgelegte Höchstlaufzeit 
von 12 Jahren wird erfahrungsgemäß dem Kredit-
bedürfnis der Freiberufler gerecht. 

Für Kredite, die innerhalb des bezeichneten Burg-
schaftsprogramms verbürgt werden, können gemäß 
den Richtlinien des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung in der Fassung vom 19. März 1970 
Zinszuschüsse für die Dauer von 3, ausnahmsweise 
für die Dauer von 5 Jahren gewährt werden. Kredit-
nehmer, an deren Leistungen ein dringlicher Bedarf 
besteht oder deren Wirkungsstätte in einem von der 
Bundesregierung anerkannten Fördergebiet (wie 
dem Zonenrandgebiet) liegt, werden hierbei bevor-
zugt. 

Anlage 54 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 22. Juni 1971 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Eng-
holm (SPD) (Drucksache VI/2344 Frage B 24) : 

Hält die Bundesregierung die Ladenschlußbestimmungen für 
Tankstellen nach wie vor für zweckmäßig, oder gedenkt sie, im 
Interesse der Arbeitnehmer künftig eine Einschränkung der 

Öffnungszeiten vorzuschlagen? 
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Die Sonderregelung des Ladenschlußgesetzes, 
nach der Tankstellen an allen Tagen während des 
ganzen Tages geöffnet sein dürfen, ist im Jahre 1956 
im Hinblick auf die besondere Situation des Kraft-
fahrzeugverkehrs getroffen worden. Der Deutsche 
Bundestag hat es bei der Beratung über den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des La-
denschlußgesetzes abgelehnt, diese Sonderregelung 
zu ändern. Er hat die Auffassung vertreten, daß 
die Verbände des Tankstellengewerbes unter sich 
eine Regelung finden müssen und auch können, die 
der notwendigen Versorgung der Kraftfahrzeuge mit 
Betriebsstoffen und den berechtigten Forderungen 
der Arbeitnehmer auf Freizeit gerecht werde. 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung, weil 
solche Vereinbarungen den örtlich unterschiedlichen 
Anforderungen des Kraftfahrzeugverkehrs am be-
sten gerecht werden können. Die Arbeitnehmer des 
Tankstellengewerbes sind durch die Arbeitszeit-
regelung der Arbeitszeitordnung und des § 17 des 
Ladenschlußgesetzes zusätzlich geschützt. Die Bun-
desregierung wird daher eine gesetzliche Einschrän-
kung der Öffnungszeiten für Tankstellen nicht vor-
schlagen. 

Anlage 55 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 23. Juni 1971 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Fragen 
B 25 und 26) : 

Trifft es zu, daß Empfänger von Versorgungsbezügen nach 
dem Bundesversorgungsgesetz, die neben der Grundrente auch 
Ausgleichsrente und Berufsschadensausgleich beziehen, dadurch 
an der Aufnahme einer Berufstätigkeit gehindert werden, daß 
etwaige Einnahmen aus einer derartigen Berufstätigkeit in vol-
ler Höhe vorn Berufsschadensausgleich in Abzug gebracht wer-
den und daß darüber hinaus auch die Ausgleichsrente einer 
Kürzung unterliegt? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch eine derartige 
Regelung verhindert wird, daß von den Empfängern derartiger 
Versorgungsbezüge eine Berufstätigkeit aufgenommen wird, die 
zur Entlastung des Arbeitsmarkts beitragen könnte? 

Das Leistungssystem des Bundesversorgungs-
gesetzes ist seit 1950 darauf ausgerichtet, daß die 
im Einzelfall zu gewährenden Versorgungsbezüge 
dem jeweiligen Bedarf angepaßt werden. Wegen 
weiterer Einzelheiten darf ich auf den Bericht der 
Bundesregierung über ,die Situation im Bereich der 
Versorgung von Kriegs- und Wehrdienstopfern (zu 
Drucksache VI/81), besonders auf die Seiten 34 ff., 
Bezug nehmen. 

Die geltenden Vorschriften tragen den in Ihren 
Fragen angedeuteten Problemen im Rahmen des 
Möglichen Rechnung, indem die Anspruchsvoraus-
setzungen entsprechend abgegrenzt und — soweit 
dies mit dem Charakter der einzelnen Versorgungs-
leistung vereinbar ist — gewisse Freibeträge zu 
berücksichtigen sind. 

Die Frage, ob durch eine andere Gestaltung des 
Rentensystems des Bundesversorgungsgesetzes zu-
sätzlich Arbeitskräfte gewonnen werden können, ist 
— wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte — in der 
Vergangenheit schon mehrfach erörtert worden. Vor 
allem im Zusammenhang mit der Witwenversor-
gung hat diese Frage eine Rolle gespielt. Dabei ist 
auch deutlich geworden, daß sich nicht generell fest

-
stellen läßt, ob die versorgungsrechtlichen Regelun-
gen die Bereitschaft zur Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit beeinträchtigen. Gerade in diesem Bereich 
kommen die Besonderheiten des einzelnen zum 
Tragen, wie z. B. die Fähigkeit und innere Bereit-
schaft, zunächst durch eigene Tätigkeit seinen 
Lebensunterhalt zu sichern. Jedenfalls ist nach der 
Grundkonzeption des Bundesversorgungsgesetzes 
davon auszugehen, daß die von Einkommen beein-
flußten Leistungen nur demjenigen zukommen, der 
effektiv keine oder nur eine verminderte Eigen-
vorsorge treffen kann oder einen beruflichen Scha-
den tatsächlich erlitten hat. 

Anlage 56 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 23. Juni 1971 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Niegel 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Frage B 27) : 

Welche Ausschüsse des Verwaltungsrates oder des Vorstan-
des der Bundesanstalt für Arbeit bestanden noch bis 1970 mit 
welchen Aufgaben und Kosten? 

Die Zahl der Ausschüsse des Verwaltungsrates 
und des Vorstandes der Bundesanstalt für Arbeit hat 
sich in den letzten Jahren nicht geändert. Nach In-
krafttreten des Arbeitsförderungsgesetzes haben 
diese Organe die Zuständigkeit ihrer Ausschüsse 
lediglich an das neue Recht angeglichen. 

Seit Ende 1969 haben die Ausschüsse somit fol-
gende Bezeichnungen: 

Verwaltungsrat 
Verwaltungsratsausschuß für Arbeitsmarktfragen, 
Arbeitsvermittlung und Organisation der Bundes-
anstalt 
Verwaltungsratsausschuß für Berufsberatung, Förde-
rung der beruflichen Bildung und berufliche Rehabi-
litation 
Verwaltungsratsausschuß für Leistungen an Arbeits-
lose 
Verwaltungsratsausschuß für Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung zur Erhaltung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen 
Haushaltsausschuß des Verwaltungsrats 

Vorstand 
Vorstandsausschuß für Rechts- und ,Verwaltungs-
fragen 
Haushalts- und Vermögensausschuß 

Personalausschuß 
Gemeinsame Ausschüsse des Verwaltungsrates und 
Vorstandes 
Ausschuß für Rationalisierung und elektronische Da-
tenverarbeitung 
Ausschuß für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung so-
wie Statistik 

Baukommission 
Geschäftsberichtskommission 

Die Kosten der Tätigkeit der einzelnen Aus-
schüsse lassen sich ohne umfangreiche Ermittlungen 
nicht feststellen. Die Gesamtaufwendungen für die 
Sitzungen des Verwaltungsrates und des Vorstandes 
sowie ihrer Ausschüsse und Kommissionen beliefen 
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sich im Jahre 1969 auf rund 273 000 DM und im Jahre 
1970 auf rund 231 000 DM. 

Anlage 57 
Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 22. Juni 1971 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Weigl 
(CDU/CSU) (Drucksache V1/2344 Frage B 28) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß in vielen Fällen das 
amtsärztliche Gutachten des Arbeitsamtes vorn amtsärztlichen 
Gutachten des Rentenversicherungsträgers so stark abweicht, 
daß z. B. Herrn Hans Prell, 8481 Rothenstadt (Opf.), Ringstr. 6, 
ein zweimaliger Rentenantrag abgelehnt wurde, obwohl das 
Arbeitsamt Weiden (Opf.) am 22. April 1971 die Gewährung 
von Arbeitslosengeld mit folgender Begründung ablehnte: „Nach 
dem amtsärztlichen Gutachten ist Ihre Leistungsfähigkeit so ge-
mindert, daß Sie z. Z.  nicht zu einer Arbeitsleistung imstande 
sind."? 

Nach dem Arbeitsförderungsgesetz ist es grund-
sätzlich ausgeschlossen, daß ein leistungsgeminder-
ter Arbeitsloser infolge divergierender Beurteilung 
seiner Leistungsfähigkeit durch den Arbeitsamtsarzt 
und den Arzt des Rentenversicherungsträgers weder 
Arbeitslosengeld noch Rente erhält. Ein Arbeits-
loser, der nicht berufsunfähig im Sinne der gesetz-
lichen Rentenversicherung ist, steht der Arbeits-
vermittlung selbst dann zur Verfügung, wenn er in-
folge einer Minderung seiner Leistungsfähigkeit 
weniger als 20 Stunden wöchentlich arbeiten kann 
(§ 103 AFG). Die Entscheidung, ob Berufsunfähigkeit 
vorliegt, trifft der Rentenversicherungsträger. Diese 
Regelung gewährleistet, daß ein leistungsgeminder-
ter Arbeitsloser grundsätzlich Arbeitslosengeld er-
hält, bis der Rentenversicherungsträger die Berufs-
unfähigkeit anerkannt hat. 

Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, daß der 
Arbeitslose zweifelsfrei keine Arbeit irgendwelcher 
Art mehr verrichten kann. In einem solchen Fall 
kann das Arbeitsamt den Antrag auf Arbeitslosen-
geld ablehnen, ohne die Entscheidung des Renten-
versicherungsträgers abzuwarten. Es ist jedoch 
kaum denkbar, daß in einem derartigen Fall die 
Berufsunfähigkeit des Arbeitslosen nicht anerkannt 
wird. 

Ich habe den Präsidenten der Bundesanstalt für 
Arbeit gebeten, die Entscheidung des Arbeitsamtes 
Weiden im Fall des Herrn Hans Prell zu überprüfen. 
Sobald mir der Bericht des Präsidenten der Bundes-
anstalt vorliegt, werde ich Sie über das Ergebnis 
informieren. 

Anlage 58 
Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 23. Juni 1971 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Slotta (SPD) (Drucksache VI/2344 Frage B 29) : 

Wie weit ist der Entwurf eines Gesetzes für Sicherheits-
ingenieure, Betriebsärzte und Sicherheitsbeauftragte gediehen, 
bzw. wie weit ist der Stand bezüglich eines Betriebsarztgesetzes? 

In meinem Hause ist der Referentenentwurf eines 
Gesetzes zum Ausbau des gesundheitlichen und tech-
nischen Arbeitsschutzes im Betrieb erarbeitet wor-
den. Ausgangspunkt waren dabei die Erwägungen 
zur Verbesserung des Arbeitsschutzes im Betrieb, 
die auch in den Unfallverhütungsbericht der Bundes-
regierung für die Jahre 1968/69 aufgenommen wor-
den sind (Drucksache VI/1970, S. 100 ff). 

Das Gesetz soll die Bestellung von Betriebsärzten 
oder die Inanspruchnahme gleichwertiger überbe-
trieblich organisierter arbeitsmedizinischer Dienste 
durch die Arbeitgeber regeln und Bestimmungen 
über die Aufgaben der Betriebsärzte, die fachlichen 
Voraussetzungen, denen sie entsprechen sollen, so-
wie über die Organisation der ärztlichen Dienste 
bringen. Ein weiterer Teil soll entsprechende Rege-
lungen für die sicherheitstechnischen Fachkräfte ent-
halten. 

Diese Fragen und die weiteren Probleme der 
Durchführung und Überwachung des Gesetzes be-
absichtigt die Bundesregierung noch im Laufe die-
ses Jahres mit den Sozialpartnern, mit den Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung und den für die 
Durchführung des Arbeitsschutzes zuständigen Ar-
beitsministern und Senatoren für Arbeit der Länder 
eingehend zu erörtern, um auf der Grundlage der 
im Unfallverhütungsbericht 1968/69 dargestellten 
Zielvorstellungen zu einem praktikablen Gesetzes-
vorschlag zu gelangen. Nach Abschluß dieser Bera-
tungen soll den gesetzgebenden Körperschaften ein 
Regierungsentwurf vorgelegt werden. 

Anlage 59 
 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
24. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Storm (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 Fra-
gen B 30 und 31) : 

Welche Erfahrungen hinsichtlich des Erfolgs der Ausbildung 
liegen der Bundesregierung vor über die Durchführung der 
Kurse für die Kurzausbildung zur Erlangung des Dienstgrades 
eines Leutnants der Reserve des Heeres (fünf Übungen über je 
vier Wochen innerhalb von drei Jahren) für ungediente Wehr-
pflichtige? 

Kann die Bundesregierung mir mitteilen, wie hoch die Zahl 
der Teilnehmer und Bewerber an den oben genannten Kursen 
seit Bestehen dieser Möglichkeit in den drei Heerescorps gewe-
sen ist, und wieviel Bewerbungen auf Teilnahme an diesen 
Kursen zur Zeit vorliegen? 

Die zur Zeit vorliegenden Berichte der Truppe 
beziehen sich auf die Zeit bis 1969; es wird hierin 
durchweg von guten Erfahrungen berichtet. Die 
Wehrübenden zeigen fast ausschließlich ein beacht-
liches Maß an Bereitschaft, sich den Anforderungen 
des Dienstes zu unterziehen. Es wird weiter das 
starke Interesse betont, die Truppe durch eigenes 
Erleben kennenzulernen, an Ort und Stelle Einblick 
in ihre Probleme zu gewinnen und mit Fragen 
militärischer Menschenführung, Organisation und 
Ausrüstung bekannt zu werden. 

An der aufgewendeten Zeit gemessen, müssen die 
Ausbildungserfolge als erfreulich beurteilt werden. 
Die Lebens- und Berufserfahrung der Bewerber, ihre 
menschliche Reife und der Wille zur Mitarbeit tra-
gen wesentlich zum Erfolg bei und rechtfertigen die 
kurze Ausbildungszeit. Es sind im wesentlichen die 
menschlichen und zivilberuflichen Qualitäten der 
Bewerber, die in starkem Maß das Ausbildungsziel 
„Vorbereitung auf eine militärische Stabstätigkeit" 
erreichen lassen. 

Für das Ableisten der fünf Wehrübungen ist kein 
bindender Zeitraum vorgeschrieben, wie ein Passus 
Ihrer Frage „fünf Wehrübungen innerhalb von 
3 Jahren" vermuten lassen könnte. Längere Pausen 
zwischen den einzelnen Wehrübungen können 
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allerdings den Ausbildungserfolg beeinträchtigen. 
Aus diesem Grund ist jedes Jahr zumindest eine 
Wehrübung wünschenswert. 

Zur Zahl der bisherigen Teilnehmer und der Be-
werber ist folgendes zu sagen: 

Bei den Korps haben bisher teilgenommen 

— an der 1. Wehrübung 654 Bewerber 

- an der 2. Wehrübung 560 Bewerber 

180 Bewerber haben inzwischen alle 5 Wehrübun

-

gen abgeleistet. Davon sind 145 zum Leutnant d. R. 
befördert. 35 Akten sind noch im Beförderungsgang. 

Zur Zeit stehen 30 Bewerber für die 1. Wehr-
übung im Jahre 1971 heran. Weitere Zahlenangaben 
für vorliegende Bewerbungen könnten nur durch 
eine Rückfrage bei den Kreiswehrersatzämtern er-
mittelt werden. Dies war in der kurzen zur Ver-
fügung stehenden Zeit nicht möglich. 

Anlage 60 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
24. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Bittelmann (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Fragen B 32 und 33) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, das Einheiten der Bundes-
wehr, der britischen, belgischen und holländischen Streitkräfte, 
die auf den Truppenübungsplätzen Bergen-Hohne/Fallingbostel 
und im Raum Lüneburger Heide Übungen abgehalten haben, die 
Rückführung dieser Verbände in die Heimatstandorte sehr häufig 
am Freitagnachmittag und Samstag vornehmen und dadurch den 
Reiseverkehr erheblich behindern? 

Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, darauf einzuwir-
ken, daß während der Hauptreisezeit in den Sommermonaten 
die Truppenverbände am Freitagnachmittag und Samstag die 
Autobahn in Kolonnen nicht benützen? 

Es trifft zu, daß deutsche und verbündete Trup-
penteile nach Beendigung ihrer Ausbildung in dem 
vorbezeichneten Raum mit Masse am Freitag, zu 
einemgeringen Teil auch am Sonnabend, den Rück-
marsch in die Heimatstandorte antreten, soweit sie 
nicht auf der Eisenbahn transportiert werden. 

Diese Regelung ist vor allem aus folgenden Grün

-

den notwendig: 

1. An den Wochenenden wird auf den Übungsplät-
zen mit Rücksicht auf die Bevölkerung und die 
Erholungsuchenden in diesem Gebiet in der Regel 
nicht geschossen. 

2. Wegen der unzureichenden Zahl der Schieß- 
und Übungsplätze müssen die verbleibenden 
Wochentage zur Ausbildung voll genutzt wer-
den. 

Somit bleibt für die Verlegung der Verbände nur 
das Wochenende übrig. Bundeswehr und verbün-
dete Streitkräfte bemühen sich jedoch in engem 
Kontakt mit den zuständigen zivilen Behörden, die 
mit diesem Verfahren verbundene Behinderung des 
Wochenendreiseverkehrs in engen Grenzen zu 
halten. 

In der Hauptreisezeit gelten die in der Ferien-
reiseverordnung 1971 vorgesehenen Verkehrsbe-
schränkungen an den Sonnabenden und Sonntagen 
vom 3. Juli bis 5. September 1971 und am Freitag, 
dem 2. Juli 1971, grundsätzlich auch für die Bundes

-
wehr. Die Stationierungsstreitkräfte sind durch den 
Herrn Bundesminister für Verkehr gebeten worden, 
ebenfalls nach den Bestimmungen dieser Verord-
nung zu verfahren. 

Im Interesse eines flüssigen Verkehrsverlaufs hat 
sich die Bundeswehr darüber hinaus zusätzlich Be-
schränkungen auferlegt; sie zielen darauf ab, Bun-
desautobahnen an den Wochenenden der Haupt-
reisezeit nicht nur von schweren Lastkraftwagen, 
sondern möglichst auch von jedem Kolonnenverkehr 
freizuhalten. Diese Selbstbeschränkung auf alle 
Freitagnachmittage auszudehnen, ist jedoch im Hin-
blick auf die Ausbildungsmöglichkeiten und -erfor-
dernisse nicht vertretbar. 

Anlage 61  

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
24. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Ross (SPD) (Drucksache VI/2344 Fragen 
B 34 und 35) : 

Trifft es zu, daß — wie aus Presseveröffentlichungen hervor-
geht — die auf dem NATO-Flughafen Oldenburg in Oldenburg 
stationierten „FIAT-G-91"-Staffeln durch den Flugzeugtyp „Phan-
tom" ersetzt werden sollen? 

Inwieweit werden bei dieser Umrüstung die von der Bundes-
regierung geplanten Umweltschutzgesetze — hier in diesem 
Fall  insbesondere der Schutz vor Lärmbelästigung — Berück-
sichtigung finden, da der Flughafen in unmittelbarer Nähe des 
Stadtkerns liegt? 

Pressemeldungen, wonach auf dem NATO-Flug-
platz Oldenburg die gegenwärtig dort stationierten 
Fiat-G 91 Staffeln durch Flugzeuge des Typs „Phan-
tom" ersetzt werden sollen, treffen nicht zu. 

Bei dieser Sachlage entfallen auch die Voraus-
setzungen für Maßnahmen der in Ihrer zweiten 
Frage angeführten Art. 

Anlage 62 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Ott  (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Fragen B 36 und 37) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Verfügungsbeschrän-
kung der Mittel des Bundesjugendplans durch die Bundesregie-
rung eine Reihe von im Interesse der internationalen Jugend-
begegnung vorgesehenen Fahrten im Sommer dieses Jahres in 
Frage stellt? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Mittel für internationale 
Jugendbegegnungen über den Bundesjugendplan in der Größen-
ordnung zu belassen, daß die Auslandsfahrten deutscher Jugend 
planmäßig durchgeführt werden können, so z. B. die bereits fest 
vorbereitete Studienfahrt der Katholischen Landjugendbewe-
gung, Diözesanstelle Augsburg. mit 45 Jugendlichen vom 24. Juli 
bis 2. August 1971 nach Ungarn? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die aus 
konjunkturpolitischen Gründen angeordnete Ver-
fügungsbeschränkung die Träger der Jugendhilfe 
dazu zwingt, eine Reihe von geplanten Begegnun-
gen abzusagen. 

Nach Ansicht der Bundesregierung kann der 
Bundesjugendplan — und damit auch die Förde-
rung der internationalen Jugendarbeit — von der 
aus konjunkturpolitischen Gründen notwendig ge-
wordenen Verfügungsbeschränkung nicht gänzlich 
ausgenommen werden. Die Verfügungsbeschrän-
kung wurde jedoch zu einem Teil aufgehoben. 
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außerdem wurden innerhalb des Haushalts des 
Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge-
sundheit 4 Millionen DM zugunsten des Bundes

-

jugendplanes verlagert. Die für die Förderung 
internationaler Arbeit im Haushalt ausgewiesenen 
Mittel können danach statt mit 60 v. H. — das 
würde der generellen Verfügungsbeschränkung ent-
sprechen — mit rd. 70 v. H. bewilligt werden. Ich 
hoffe, daß eine noch weitergehende Milderung der 
Verfügungsbeschränkung in Kürze möglich sein 
wird. 

Die Zuwendungen für internationale Begegnun-
gen werden im Bereich der Jugendverbände im so-
genannten Zentralstellenverfahren vergeben. Das 
heißt die jeweiligen Zentralstellen - in dem von 
Ihnen, Herr Kollege, erwähnten Fall das Jugend-
haus Düsseldorf — erhalten Globalzuwendungen 
und entscheiden über die Weitergabe an die einzel-
nen Träger nach Maßgabe der Richtlinien in eigener 
Verantwortung. Auf die Entscheidung der zentralen 
Träger nimmt die Bundesregierung keinen Einfluß, 
weil die Zentralstellen besser die Dringlichkeit be-
urteilen und bei unzureichenden Mitteln Prioritäten 
setzen können. Sämtliche Zentralstellen waren in 
diesem Jahr genötigt, bereits vorbereitete Begeg-
nungen abzusagen. Die Bundesregierung sieht da-
her keine Möglichkeit, sich in Sachen Studienfahrt 
der Landjugendbewegung Augsburg beim Jugend-
haus Düsseldorf einzuschalten. 

Anlage 63 
Schriftliche Antwort 

des' Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Meister (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Frage B 38) : 

ist der Bundesregierung bekannt, daß Fahrkarten für Reisen 
ins Ausland an kleinen Bahnhäfen nicht erhältlich sind, und 
hält die Bundesregierung bei den immer häufiger werdenden 
Auslandsreisen eine derartige Regelung noch für vertretbar? 

Wie mir die Deutsche Bundesbahn mitteilt, kön-
nen auf allen Bahnhöfen der Deutschen Bundes-
bahn Fahrausweise für Auslandsreisen gelöst wer-
den. Sie werden überall dort vorrätig gehalten, wo 
mit einer — wenn auch geringen — Nachfrage ge-
rechnet werden kann. Kleine Bahnhöfe, auf denen 
nur ausnahmsweise internationale Fahrausweise ge-
fordert werden, haben die Möglichkeit, derartige 
Karten kurzfristig von der nächsten größeren Fahr-
kartenausgabe zu beziehen. 

Anlage 64 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Druck-
sache VI/2344 Frage B 39) : 

In welchem Zeitraum sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, 
die erheblichen Belästigungen und möglichen gesundheitlichen 
Schäden für die Bevölkerung, die sich durch die Bundesbahn-
linien mit schienengleichen Bahnübergängen in Gustavsburg, 
insbesondere durch den schienengleichen Bundesbahnübergang 
zwischen Ginsheim und Gustavsburg (L 3040), der die Verbindung 
beider Ortsteile darstellt, ergeben, zu beseitigen? 

Nach Mitteilung der Deutschen Bundesbahn (DB) 
dürfte es sich um folgende Bahnübergänge handeln: 

1. km 4,666 der Bahnlinie Mainz—Frankfurt; Orts-
straße; etwa 1000 Kfz/Tag, 

2. km 5,038 der Bahnlinie Mainz—Frankfurt; Lan-
desstraße 3040; etwa 5000 Kfz/Tag, 

3. um die Kreuzung der L 3040 mit einem Hafen-
zufahrtsgleis der DB. 

Die Beseitigung dieser 3 Bahnübergänge soll 
durch eine gemeinsame Maßnahme erfolgen. In 
einer Besprechung Ende 1970 hat es das Straßenbau-
amt Darmstadt übernommen, Lösungsmöglichkeiten 
für die Beseitigung der 3 Bahnübergänge zu unter-

' suchen. Um die Sicherheit an den Bahnübergängen 
zwischenzeitlich noch zu erhöhen, sollen die  Schran-
ken eine Signalabhängigkeit erhalten; die Verein-
barungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz hier-
über sind in Vorbereitung. Mit der Beseitigung der 
Bahnübergänge ist nach Mitteilung der Deutschen 
Bundsbahn nicht vor 1973 zu rechnen. 

Zwischen Gustavsburg und Bischofsheim kreuzt 
außerdem die B 26 die Bahnlinie und zwar in 
km 5,475. Im April 1971 hat nach Mitteilung der 
DB das Straßenneubauamt Hessen Süd in Darmstadt 
vom Hessischen Landesamt für Straßenbau den Auf-
trag erhalten, eine baureife Planung zur Beseitigung 
des Bahnübergangs zu erarbeiten. 

Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz sollen die 
Beteiligten über zu treffende Maßnahmen sowie 
über die Verteilung der Kosten eine Vereinbarung 
treffen. Vereinbarungen sind dem Bundesminister 
für Verkehr vorzulegen, wenn er sie zu genehmigen 
hat. Im Falle der 3 genannten Bahnübergänge trifft 
das zu. Das Erfordernis und die besondere Dring-
lichkeit der Maßnahmen dürften im vorliegenden 
Falle ohne weiteres anzuerkennen sein. 

Anlage 65 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Zebisch (SPD) (Drucksache VI/2344) Frage 
B40 und 41): 

Wie weit ist die Fernmeldeerschließung des Zonenrandgebiets, 
insbesondere des bayerischen Zonenrandgebiets, schon gediehen, 
und welche Investitionen sind für die nächsten Jahre geplant? 

Wieviel Anträge liegen derzeit vor, wieviel treffen monatlich 
ein und wieviel können jeweils bedient werden? 

Das Zonenrandgebiet ist voll in den automatischen 
Inlands- und Auslandsfernsprechdienst integriert. 
Der Bedarfsdeckungsgrad beträgt im Zonenrandge-
biet 91,7 v. H., im bayerischen Teil des Zonenrand-
gebietes 95,7 v. H. im Bundesgebiet dagegen nur 
90,8 v. H. Damit ist der Bedarfsdeckungsgrad im 
Zonenrandgebiet höher als im Bundesdurchschnitt. 
Dies gilt im besonderen Maße für den bayerischen 
Teil des Zonenrandgebiets, wo nur 4,3 v. H. des Be-
darfs ungedeckt sind, während es im Bundesdurch-
schnitt 9,2 v. H. sind. Die Deutsche Bundespost plant 
auch für die Zukunft, das Zonenrandgebiet bevor-
zugt auszubauen, obwohl in diesen weniger dicht 
bevölkerten Gebieten überdurchschnittliche Investi-
tionsaufwendungen je Fernsprechhauptanschluß er-
forderlich sind. 
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Im Jahre 1971 sind im Zonenrandgebiet Investitio-
nen in Höhe von 257 Millionen DM geplant, davon 
46,9 Millionen DM im bayerischen Teil des Zonen-
randgebietes. Für das Jahr 1972 lauten die entspre-
chenden Planungswerte 377 Millionen DM und 
90,2 Millionen DM. Für 1973 lassen sich noch keine 
genauen Angaben über die Aufteilung der geplan-
ten Investitionen machen. 

Hinsichtlich der Anträge auf Einrichtung eines 
Fernsprechanschlusses ergibt sich folgendes Bild: 

(HAs = Fernsprech

-

hauptanschluß) 

Zonen
-rand

-

geb iet 
ins

-

gesamt 

davon 
bayer. 

Teil des 
Zonen

-

rand

-

gebiets 

Zum Ver

-

gleich 
Bundes

-

gebiet 

vorliegende An-
träge auf HAs 55 020 5 548 943 048 

Zahl der monatlich 
eingehenden An-
träge auf HAs 7 858 1 858 124 419 

monatlich ausge

-

führte Anträge 7 111 1 511 112 294 

Anlage 66 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage des Abgeord-
neten Baeuchle (SPD) (Drucksache VI/2344 Frage 
B 42) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die von der Deutschen Bun-
despost in Dieburg (Hessen) und in Berlin unterhaltenen 
Ingenieurakademien für den fernmeldetechnischen Dienst in 
den Fachhochschulbereich zu überführen, oder ist dies auf Grund 
der in diesen Ländern bestehenden Fachhochschulgesetze bzw. 
der beabsichtigten Struktur dieser Akademien oder aus sonstigen 
fachlichen oder sachlichen Gründen und Gegebenheiten nicht 
vorgesehen? 

Ja, das ist beabsichtigt. Die Ingenieurakademie in 
Dieburg wird voraussichtlich schon ab 1. August 1971 
als staatlich anerkannte und genehmigte Fachhoch-
schule geführt. Hinsichtlich Berlins liegt ein genauer 
Termin noch nicht fest. Aber auch hier werden be-
reits Verhandlungen mit dem Senat geführt. 

Anlage 67 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Ravens vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2344 Fragen B 43 und 44) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Regierung von 
Schwaben Anträge auf Bewilligung von Darlehen für den sozia-
len Wohnungsbau mit einem Volumen von 93 Millionen DM 
vorliegen, aber nur Haushaltsmittel in Höhe von 4 Millionen 
DM zur Verfiigung stehen? 

Ist die Bundesregierung bereit, zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, damit zumindest der größte Teil der beantrag-
ten Darlehen bewilligt werden kann? 

Die Durchführung der Wohnungsbauprogramme 
obliegt den Ländern. Die Bundesmittel für den sozia-
len Wohnungsbau werden daher den Ländern global 
zugeteilt und von ihnen mit Landesmitteln aufge-
stockt. Wo die Mittel im einzelnen eingesetzt wer-
den, entscheiden die Länder in eigener Zuständig-
keit und in Übereinstimmung mit den Zielen der 
Raumordnung und der Landesplanung. Der Bundes

-
regierung ist daher nicht bekannt, wie viele Dar-
lehensanträge den Ländern örtlich in den einzelnen 
Bezirken, z. B. in Bayern der Regierung Schwaben, 
vorliegen und inwieweit dafür örtlich Haushaltsmit-
tel zur Verfügung stehen. 

Die Bundesregierung ist außerordentlich bemüht, 
die Bevölkerung ausreichend mit sozialgerechten 
Wohnungen zu versorgen. 

Um das Wohnungsangebot zu vermehren und da-
mit die Mieten zu stabilisieren, hat sie im Rahmen 
des Langfristigen Wohnungsbauprogramms bereits 
in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel für die 
Förderung des Wohnungsbaues zur Verfügung ge-
stellt. Für 1971 sind in einer sog. Grundförderung 
180 Millionen DM als Darlehen vorgesehen anstatt 
bisher 99 Millionen DM Darlehen, 21 Millionen DM 
Annuitätszuschüsse und 9 Millionen DM Zinszu-
schüsse. Weitere 250 Millionen DM wurden den Län-
dern in einer sog. Intensivförderung für besonders 
benachteiligte Personengruppen (kinderreiche Fami-
lien, alte und alleinstehende Menschen, junge Ehe-
paare und Schwerbeschädigte) zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem sollen in einem Regionalprogramm 
im Zonenrandgebiet, in Bundesausbaugebieten und 
in den Bedarfsschwerpunkten jährlich 50 000 Woh-
nungen allein durch den Bund gefördert werden. 
Dieses Programm ist auf einen Personenkreis zuge-
schnitten, der die Einkommensgrenze des § 25 
II. Wohnungsbaugesetz bis zu 40 % überschreitet; 
es ist also für mittlere Einkommensgruppen be-
stimmt, für welche die Mieten des steuerbegünstig-
ten und freifinanzierten Wohnungsbaues noch zu 
teuer sind und die im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau nicht mehr erfaßt werden können. Die 
Förderung erfolgt mit degressiven Aufwendungsdar-
lehen, durch welche die Mieten jeweils drei Jahre 
lang um 2,70 DM, 2,— DM, 1,30 DM und 0,60 DM je 
qm Wohnfläche monatlich verbilligt werden. 

Der örtliche Einsatz der Mittel wird von den Län-
dern in eigener Zuständigkeit geregelt mit Aus-
nahme des Regionalprogramms, in dem die zu för-
dernden Objekte auf Vorschlag der Länder vom 
Bundesministerium für Städtebau und Wohnungs-
wesen ausgewählt werden. 

Die Mittel für die die Grundförde-
rung sind den Ländern noch nicht 
voll zugeteilt worden. Das Land 
Bayern hat bisher 

	

 16 800 500 DM 
erhalten. 

Die Mittel für die Intensivförde-
rung sind den Ländern bereits in vol-
ler Höhe zugeteilt worden. Auf 
Bayern sind 

	

 42 750 000 DM 
entfallen. 

Außerdem wurden dem Land 
Bayern im Rahmen der Sonderförde-
rungsmaßnahmen des Bundes (z. B. 
für alte Menschen, große Familien, 
Schwerbehinderte usw.) weitere 

	

 9 624 500 DM 
zur Verfügung gestellt. 

Das Land Bayern hat für 1971 bis

-

her also insgesamt Bundesmittel in 
Höhe von 	  69 175 000 DM 
erhalten. 
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Anlage 68 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 22. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fra-
gen der Abgeordneten Frau Dr. Walz (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2344 Fragen B 45 und 46) : 

Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Mitarbeit in der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung Vorstellungen 
entwickelt, wie die als Maßnahmen der Hochschulplanung pro-
jektierten Informations- und Planungseinrichtungen der Hoch-
schulen, wie sie im jüngsten Entwurf für einen Bildungsgesamt-
plan erwähnt werden, im einzelnen aussehen und welche kon-
kreten Funktionen sie haben sollen? 

Wie ist die Zielvorstellung des Entwurfs für einen Bildungs-
gesamtplan vom 1. Mai 1971 zu verstehen, daß Forschung und 
Lehre „in ihrem Verhältnis zueinander neu geordnet werden 
müssen"? 

Hochschulen und Länder werden für ihre künfti-
gen Aufgaben in verstärktem Maße Hochschulpla-
nung betreiben. Der Entwurf zum Hochschulrahmen-
gesetz (Drucksache VI/ 1873, §§ 10, 11) sieht in diesem 
Zusammenhang deshalb für die Hochschulen vor, 
mehrjährige Hochschulentwicklungspläne aufzu-
stellen, die bei der Aufstellung des Hochschulge-
samtplans des Landes und dem gemeinsamen Rah-
menplan nach § 5 des Hochschulbauförderungsge-
setzes berücksichtigt werden sollen. 

Der Hochschulentwicklungsplan soll dabei u. a. 
Vorschläge über die Entwicklung der Fachbereiche 
und die in den einzelnen Fachrichtungen angestrebte 
Ausbildungskapazität machen. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben müssen an den 
Hochschulen Einrichtungen geschaffen werden, in 
denen ein möglichst genauer Überblick über vor-
handene Kapazität und ihre personelle und räum-
liche Nutzung schnell und zuverlässig ermittelt wer-
den können. Erst eine hinreichende Kenntnis der 
jeweils bestehenden Situation wird die einzelnen 
Hochschulen in die Lage versetzen, fundierte Hoch-
schulentwicklungspläne aufzustellen. 

Eine der Zielvorstellungen des 3. Entwurfs für 
einen Bildungsgesamtplan zur Hochschulforschung 
lautet: „Neubestimmung der Verbindung von For-
schung und Lehre im Hochschulbereich". Der in der 
Frage zitierte Satz ist nur ein Teil der Erläuterung 
hierzu. 

Die Zielvorstellungen zur Hochschulforschung ge-
hen davon aus, daß die bestehenden Hochschulen 
zu Gesamthochschulen entwickelt werden und neue 
Hochschulen als Gesamthochschulen angelegt sein 
sollen. In der Begründung zum Regierungsentwurf 
des o. g. Hochschulrahmengesetzes (Seite 15 und 19 f.) 
wird näher ausgeführt, wie die Verbindung von 
Forschung und Lehre in der Gesamthochschule aus-
gestaltet werden soll. Ausführungen dazu finden 
sich auch in den Empfehlungen des Wissenschafts-
rates zur Struktur und zum Ausbau des Bildungs-
wesens im Hochschulbereich nach 1970, Bd. 1 S. 92 ff. 
Darauf sei hier Bezug genommen. Die für die Neu-
bestimmung der Verbindung von Forschung und 
Lehre im einzelnen erforderlichen Maßnahmen, müs-
sen im Zusammenhang mit der Studienreform und 
der Konzentration von Forschungseinrichtungen und 
-mitteln getroffen werden. 

Anlage 69 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh

-

nanyi vom 22. Juni 1971 auf die Schriftliche Frage 

des Abgeordneten Hansen (SPD) (Drucksache VI/2344 
Frage B 47) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Schulbuchinstitut in 
Braunschweig, welches laut schriftlicher Antwort des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs Dr. von Dohnanyi in der Fragestunde 
vom 16. Oktober 1970 auf die Frage des Abgeordneten Wende an 
der Prüfung der in der Bundesrepublik Deutschland verwendeten 
griechischen Schulbücher auf ihren verfassungswidrigen Charak

-

ter  beteiligt werden sollte, mit dieser Arbeit noch nicht begon-
nen hat, weil dafür keine finanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen? 

Es ist der Bundesregierung bekannt, daß im Schul-
buchinstitut in Braunschweig in den vergangenen 
Monaten noch keine Prüfungen griechischer Schul-
bücher angestellt worden sind. Der Beschluß der 
Kultusminister in der Angelegenheit ging zunächst 
dahin, eine Sachverständigengruppe als Unterorgan 
des Schulausschusses unter dem Vorsitz von Hessen 
mit der Vorprüfung zu befassen. Diese Gruppe hat 
am 27. Mai 1971 mit folgendem Ergebnis beraten: 

1. Das vorliegende Material (Stichproben aus Hei-
matkunde-, Erdkunde- und Lesebüchern) gibt An-
laß zu weiterer Beschäftigung, besonders unter 
didaktischem Aspekt; 

2. die unterschiedliche Verfassungs- und Schulord-
nungslage in den Ländern sowie die durch eine 
kritische Prüfung der Selbstdarstellung anderer 
Staaten gegebenen politischen Implikationen las-
sen eine ausführliche Prüfung im Rahmen des 
ad hoc-Ausschusses „schulische Betreuung für 
Ausländerkinder" geraten erscheinen; 

3. dem Schulausschuß wird eine kurze Darstellung 
zu den möglichen Problemen vorgelegt. 

Erst wenn diese Fragen im Gesamtzusammenhang 
der Ausländerbetreuung zufriedenstellend vorge-
klärt sind, kann nach Auskunft der Ständigen Kon-
ferenz der Kultusminister ein konkreter Auftrag zu 
detaillierter Prüfung einzelner Lehrmittel gegeben 
werden. 

Anlage 70 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
23. Juni 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Biechele (CDU/CSU) (Drucksache VI/2344 
Fragen B 48 und 49) : 

Wie beurteill die Bundesregierung das Ergebnis des im Auf-
trag der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des 
Rheins (Arge Rhein) für den Strom zwischen Aaremündung 
und deutsch-niederländischer Grenze erarbeiteten „Wärmelast

-

plans", daß die Kühlkapazität des Rheins im Jahr 1975 voraus-
sichtlich nahezu erschöpft sei? 

Mit welchen Möglichkeiten kann die Bundesregierung dazu 
beitragen, daß die Erkenntnisse des Gutachtens hei den Pla-
nungen von Kernkraftwerken berücksichtigt werden, um die 
Umwelt am bedeutendsten Strom Europas nicht noch mehr zu 
gefährden (vgl. Artikel über „Die Kühlkapazität des Rheins" 
im „Staatsanzeiger für Baden-Württemberg" Nr. 45/46, S. 1, 
vom 9. Juni 1911)? 

Die Bundesregierung begrüßt es, daß die Arbeits-
gemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des 
Rheines den Wärmelastplan für den Rhein jetzt fer-
tiggestellt hat. Sie hält diesen Plan für eine geeig-
nete Grundlage zur Abstimmung einer sinnvollen 
Nutzung der Kühlkapazität des Rheines innerhalb 
des Bundesgebietes. Ebenso sieht sie ihn auch als 
gute Diskussionsunterlage für die bereits laufenden 
internationalen Verhandlungen an. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
Lösung der Frage, ob „die Kühlkapazität des Rheins 
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im Jahre 1975 voraussichtlich nahezu erschöpft" sein 
wird, noch eingehender Überlegungen bedarf. Im 
einzelnen ist hierzu zu sagen: 

1. In Zeiten geringer Wasserführung und/oder un-
günstiger Witterungsverhältnisse wird der Zu-
stand des Rheins auch heute schon — insbeson-
dere durch seine noch starke Belastung mit häus-
lichen und industriellen Abwässern — sehr nach-
teilig beeinflußt. Das Fischsterben am 8./9. Juni 
1971, bei dem der Stauerstoffgehalt im Rhein 
erstmals über 24 Stunden auf Null abgesunken 
war, kennzeichnet den Ernst der Situation. In 
diesem Zusammenhang ist die Erklärung des 
schweizerischen Vertreters in der Sitzung der 
Internationalen Kommission zum Schutze des 
Rheines gegen Verunreinigung am 7. Juni 1971 
von Interesse, wonach in seinem Land keine Ge-
nehmigungen für Kernkraftwerke mehr erteilt 
werden sollen, bei denen ausschließlich Durch-
laufkühlung (die Abwärme wird dabei fast aus-
schließlich an die Gewässer abgegeben) vorge-
sehen ist. Er drückte im Zusammenhang damit die 
Hoffnung aus, daß sich die Unterlieger diesem 
Beispiel anschließen mögen. Der schweizerische 
Entschluß zu diesem Vorgehen beruht auf der Er-
kenntnis, daß die Einleitung zusätzlicher großer 
Kühlwassermengen zu einer nicht vertretbaren 
Verschlechterung des Gütezustandes des Hoch-
rheines führen würde. Die Bundesregierung ist 
der Auffassung, daß in den künftigen Beratun-
gen der Frage besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muß, welche zusätzliche Wärme-
belastung des Rheines bei der bereits vorhande-
nen Belastung mit Abwässern als noch vertret-
bar angesehen werden kann. 

2. Der Wärmelastplan berücksichtigt die Planungen, 
wie sie zur Zeit seiner Aufstellung bekannt 
waren. Bei der raschen Entwicklung können sich 
gegenüber den Berechnungsannahmen wesent-
liche Änderungen und auch höhere Belastungen 
ergeben. So ist im Wärmelastplan die Leistung 
des am Rheinseitenkanal geplanten französischen 
Kernkraftwerkes Fessenheim mit 950 MWe ange-
geben. Nach neuen Informationen beabsichtigt 
die französische Seite das Kraftwerk Fessenheim 
bei wesentlich höherer Leistung zügig auszu-
bauen. Zur Klärung dieser Frage strebt die Bun-
desregierung bereits Verhandlungen mit Frank-
reich an. 
Es muß deshalb damit gerechnet werden, daß die 
Prognosen des Wärmelastplanes schon bald einer 
Korrektur bedürfen. 

Angesichts der dargelegten Situation wäre es ver-
früht, eine Äußerung dazu abzugeben, wenn die 
Kühlkapazität des Rheines bei ausschließlicher An-
wendung der Durchlaufkühlung erschöpft sein wird. 
Die Bundesregierung wird sich auch künftig dafür 
einsetzen, daß die Wärmebelastung des Rheines in 
vertretbaren Grenzen gehalten wird. 

Die Bundesregierung kann im Rahmen der be-
hördlichen Prüfungen, die vor der Entscheidung 
über den Standort eines Kernkraftwerkes durchge-
führt werden, dazu beitragen, daß hierbei die Be-
lange des Umweltschutzes speziell am Rhein und 
damit auch die Erkenntnisse des Wärmelastplanes 

berücksichtigt werden. Sie kann in dem Raumord-
nungsverfahren, wie es für Vorhaben dieser Art in 
den meisten Landesplanungsgesetzen vorgesehen 
ist, über jeweils beteiligte Behörden des Bundes und 
der Länder Einwände gegen den geplanten Standort 
eines Kernkraftwerkes aus jeglichen Gründen des 
Allgemeinwohles geltend machen; im Beteiligungs-
verfahren, das nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes 
vor Erteilung der Genehmigung zur Errichtung eines 
Kernkraftwerkes stattfindet, kann sie auch Stel-
lungnahmen zu den berührten wasserwirtschaft-
lichen Fragen einbringen. 

Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus seit 
Jahren dafür eingesetzt, daß der Frage der thermi-
schen Belastungen des Rheines in der Internationalen 
Kommission zum Schutze des Rheines gegen Verun-
reinigung besondere Bedeutung beigemessen wird. 
Sie arbeitet auch in einer von der Kommission zur 
Behandlung dieser Frage gebildeten Expertengruppe 
mit. Auf Antrag der deutschen Delegation hat die 
Kommission im Januar d. J. eine Empfehlung ver-
abschiedet, wonach bis zur Herbeiführung einer 
Regelung über die zulässige Wärmebelastung des 
Rheines „durch geeignete Maßnahmen bei der Pla-
nung und Errichtung von Anlagen, die dem Rhein 
Wärme zuführen, sicherzustellen ist, daß die An-
lagen der späteren endgültigen Vereinbarung ange-
paßt werden können". Diesem ersten wichtigen 
Schritt müssen Vereinbarungen folgen. Der jetzt 
vorliegende Wärmelastplan ist nach Auffassung 
der Bundesregierung eine wichtige Unterlage für 
eine konkrete Erörterung über die Kühlkapazität 
des Rheines durch die Internationale Rheinschutz

-

Kommission. Die Delegationen der anderen Mit-
gliedstaaten sind bereits davon in Kenntnis gesetzt, 
daß die deutsche Delegation den Wärmelastplan in 
die Beratungen einbringen wird. Die Bundesregie-
rung wird sich nach Kräften dafür einsetzen, daß 
eine Vereinbarung der Anliegerstaaten über die 
Wärmebelastung des Rheines in absehbarer Zeit 
erreicht wird. 

Anlage 71 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
25. Juni 1971 auf die Mündliche Frage des Abgeord-
neten Dr. Zimmermann (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2373 Frage 3) : 

Sind die Bedingungen, die die NATO-Ministerkonferenz von 
Reykjavik, Rom und Brüssel für eine Truppenreduzierung nann-
ten, bei dem Vorschlag des Bundeskanzlers, die Truppen in 
Europa uni 5 bis 10 % zu reduzieren, berücksichtigt? 

Ich möchte noch einmal betonen, daß der Herr 
Bundeskanzler 
1. keinen neuen Vorschlag gemacht hat und 

2. keinen Prozentsatz, also keine Zahlen, genannt 
hat. 

Im übrigen sind die in den Beschlüssen von 
Reykjavik, Rom und Brüssel enthaltenen Grund-
sätze die gemeinsame Basis für die Überlegung aller 
Mitglieder der Allianz. Sie sind deshalb auch selbst-
verständlich die Grundlage für Vorschläge, die wir 
gemacht haben oder machen werden. 
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